Landtag von Baden-Wiirttemberg
17. Wahlperiode

Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz fiir Teilhabe- und Pflegequalitiit und zur Anderung
weiterer Vorschriften

A. Zielsetzung

Das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz (WTPG) vom 20. Mai 2014 (GBI. S. 241),
das durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli 2023 (GBI. S. 270, 273) geéndert
worden ist, wird neu gefasst und erhélt die neue Uberschrift Gesetz fiir Teilhabe-
und Pflegequalitit (Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz — TPQG).

Ziel des Teilhabe- und Pflegequalititsgesetzes ist der staatliche Schutz von Men-
schen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen vor Gefahren, die sich aus ihrem
Lebensalltag als Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen im Sinne die-
ses Gesetzes ergeben konnen.

Ziel der Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) vom
17. Dezember 2014 (GBI. S. 819), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom
25. Juli 2023 (GBI. S. 270) gedndert worden ist, ist die Ergédnzung der bereits be-
stehenden Regelung zum Amt der oder des Landes-Behindertenbeauftragten um
klarstellende Regelungen, insbesondere auch die Regelung zur Geschiftsfithrung
durch die Geschiftsstelle im Fall der Verhinderung der oder des Landes-Behin-
dertenbeauftragten.

Ziel der Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes (OGDG) vom 17. Dezember
2015 (GBL. S. 1210), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2021
(GBI. S. 1035) gedndert worden ist, ist es, der herausfordernden Personalsituation
im offentlichen Gesundheitsdienst und dem demografischen Wandel zu begegnen.
Dafiir wird die Gesamtkonzeption zur bedarfsgerechten Personalentwicklung in
den Gesundheitsimtern zur Offnung des Anwendungsbereichs von § 4 Absatz 1
OGDG fiir weitere Berufsgruppen gesetzlich normiert.
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B. Wesentlicher Inhalt
I. Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz

Vom Anwendungsbereich des Teilhabe- und Pflegequalitétsgesetzes umfasst sind
stationdre Einrichtungen fiir volljdhrige pflegebediirftige Menschen mit Versor-
gungsvertrag nach § 72 des Elften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XI) — Soziale
Pflegeversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBIL. I S. 1014,
1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 30. Mai 2024 (BGBI. 2024 1
Nr. 173, S. 3) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung sowie Ein-
richtungen der Eingliederungshilfe fiir volljdhrige Menschen mit Behinderungen,
die den Réumlichkeiten im Sinne von § 71 Absatz 4 Nummer 3 SGB XI entspre-
chen. Die ambulant betreuten Wohngemeinschaften und die stationdren Hospize
im Sinne von § 39a des Fiinften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) — Gesetzliche
Krankenversicherung — (Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 1988, BGBI. 1
S. 2477, 2482), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 25. Februar 2025
(BGBI. 2025 I Nr. 64) geédndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, sind
aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen.

Das Gesetz regelt Anforderungen, deren Erfiillung Voraussetzung fiir den Betrieb
einer Einrichtung ist und die von der zustdndigen Behorde im Rahmen ihrer Zu-
standigkeit tiberpriift werden.

Anstelle von jahrlichen Regelpriifungen nimmt die zustindige Behorde in einem
Kalenderjahr nach ihrem Ermessen und auf der Grundlage eines risikobasierten
Ansatzes in der Regel fiir 30 von 100 Einrichtungen eine Regelpriifung vor. In-
nerhalb von fiinf Kalenderjahren muss die zustidndige Behorde jedoch in jeder
Einrichtung wenigstens eine Regelpriifung durchgefiihrt haben.

Neben den Regelpriifungen nimmt die zustéindige Behorde anlassbezogene Prii-
fungen vor, wenn Anhaltspunkte bekannt werden, die Missstinde beziehungs-
weise eine Gefdhrdung der Bewohnerinnen und Bewohner nahelegen.

Durch die Reduzierung der jahrlichen Regelpriifungen erlangt der Beratungs-
auftrag der zustidndigen Behorde bei der Sicherstellung der Qualitit in den Ein-
richtungen, neben ihrem Priifauftrag, besondere Bedeutung. Durch Beratung und
Aufkldrung durch die zustindige Behorde soll die Entstehung von Méngeln, die
ein ordnungsrechtliches Eingreifen erforderlich machen, bereits im Vorfeld ver-
hindert werden.

Mit der Neuregelung des Gesetzes sind die Vorschrift zur Mitwirkung der Be-
wohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen sowie die Erméchtigungsgrund-
lage zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung weggefallen. Die Lan-
desheimmitwirkungsverordnung wird aufgehoben. Es wird eine Regelung ge-
schaffen, die vorsieht, dass die Einrichtungen die Mitwirkung und Mitgestaltung
der Bewohnerinnen und Bewohner gewéhrleisten und fordern sollen und die Bil-
dung von Mitwirkungsgremien unterstiitzen.

Die Rechtsgrundlage zum Erlass von Rechtsverordnungen wurde neu gefasst und
ermichtigt zum Erlass von einer Rechtsverordnung mit Regelungen zu baulichen
und personellen Anforderungen in den Einrichtungen.

II. Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes

§ 13 Absatz 1 L-BGG wird dahingehend ergénzt, dass die oder der Landes-Be-
hindertenbeauftragte das Amt bis zur Bestellung einer oder eines neuen Landes-
Behindertenbeauftragten ausiibt. Des Weiteren wird mit § 13 Absatz 2 L-BGG
klargestellt, dass die oder der Landes-Behindertenbeauftragte bei der Erfiillung
der mit diesem Amt verbundenen Aufgaben von einer Geschéftsstelle unterstiitzt
wird.

I1I. Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Durch die Anderung von § 4 OGDG wird die regelhafte Erweiterung der Leitung

und stellvertretenden Leitung eines Gesundheitsamtes fiir weitere fachérztliche
und nichtédrztliche Professionen gesetzlich normiert.
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C. Alternativen

Keine.

D. Kosten fiir die 6ffentlichen Haushalte

Es wird nicht mit einem Mehrbedarf beziehungsweise nennenswerten Minderbe-
darf fiir den Landeshaushalt gerechnet.

Durch die Neuregelung des Teilhabe- und Pflegequalitdtsgesetzes ergeben sich im
Aufgabenbereich der obersten Aufsichtsbehdrde und der hoheren Aufsichtsbehor-
den keine wesentlichen Anderungen.

Fiir die unteren Aufsichtsbehorden wird das neue Gesetz zwar zu Verdnderungen
in den konkreten Aufgaben (Reduzierung der Regelpriifungen, Herausnahme der
ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem Anwendungsbereich, Erweite-
rung des priaventiven Beratungsauftrags) der Behorde fiithren, aber keine substan-
tiellen Verdnderungen ihres Arbeitsumfangs nach sich ziehen. Etwa freiwerdende
Kapazitdten bei den unteren Aufsichtsbehdérden werden in den steigenden praven-
tiven Beratungsauftrag investiert. Der praventive Beratungsauftrag hat zum Ziel,
im Rahmen einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit zwischen der zu-
standigen Behorde und den Trégern der Einrichtungen bei Problemen eng zusam-
menzuarbeiten und durch Beratung und Aufkldrung die Entstehung von Mingeln,
die ein ordnungsrechtliches Eingreifen erforderlich machen, bereits im Vorfeld zu
verhindern.

Den unteren Aufsichtsbehdrden werden auch kiinftig fiir die anstehenden Uber-
priifungen der Qualitidt auf Antrag externe Pflegefachkrifte (auf Honorarbasis)
zur Seite gestellt (§ 7 Absatz 4 Satz 3 TPQG). Fiir die Finanzierung stehen bis
zu 565 800 Euro pro Jahr aus Kapitel 0920 Titel 547 01 (Sachaufwand fiir MaB3-
nahmen im Altenhilfebereich) zur Verfiigung. Trotz der Reduzierung der Anzahl
der jahrlichen Regelpriifungen ist bei diesem Titel nur mit geringfiligigen Einspa-
rungen zu rechnen, da davon auszugehen ist, dass es zu einem vermehrten Einsatz
von Pflegefachkréften bei einer zu erwartenden ansteigenden Anzahl der Anlass-
priifungen kommen wird. Die zu erwartenden geringfiigigen Einsparungen sind
zum jetzigen Zeitpunkt nicht naher bezifferbar.

Die Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem Anwen-
dungsbereich des Teilhabe- und Pflegequalititsgesetzes fithrt zu keinen Einspa-
rungen bei Kapitel 0920 Titel 547 01, da bei der Uberpriifung der Qualitit in
ambulant betreuten Wohngemeinschaften (§ 18 WTPG) der Bereich der Pflege
nicht von den unteren Aufsichtsbehdrden zu priifen war und insofern auch keine
externen Pflegefachkréfte zu den Priifungen hinzugezogen wurden.

Durch die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes ergeben sich
keine Mehrkosten fiir den Landeshaushalt. Die Finanzierung der in der Regel drei
Stellen in der Geschiftsstelle erfolgt unveréndert aus dem Personalausgabenbud-
get Kapitel 0901. Fiir die inhaltliche Wahrnehmung der Aufgaben (siehe hierzu
Erlduterungen Kapitel 0905 Titelgruppe 75 zum Beispiel Tagungen, Konsultatio-
nen, Vernetzung der Akteure) stehen in Kapitel 0905 Titelgruppe 75 im Staats-
haushaltsplan 2025/2026 insgesamt 342 000 Euro pro Jahr zur Verfiigung.

Mehrkosten fiir die 6ffentlichen Haushalte entstehen durch die Offnung des An-
wendungsbereichs des § 4 Absatz 1 OGDG fiir weitere Berufsgruppen keine. Im
Einzelplan 09 des Staatshaushaltsplans sind die Personalkosten fiir die Besetzung
der Leitungsfunktionen in den Gesundheitsdmtern vorgesehen. Durch die Erwei-
terung des Personenkreises fiir eine leitende Funktion in den Gesundheitsdmtern
werden vakante Stellen lediglich schneller besetzt werden konnen.

E. Biirokratievermeidung, Priifung Vollzugstauglichkeit

Im Rahmen der im Jahr 2023 ins Leben gerufenen Entlastungsallianz fiir Ba-
den-Wiirttemberg wurde das Ziel gesetzt, die bisherigen gesetzlichen Regelun-
gen auf Moglichkeiten der Flexibilisierung und Entbiirokratisierung zu iiber-
priifen sowie umfassend zu reformieren. Hierfiir wurde eine Arbeitsgruppe mit
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verschiedenen Akteuren (Vertreterinnen und Vertreter der Leistungserbringer,
Landesverbénde der Pflegekassen, Verband der Privaten Krankenversicherung
e. V., Medizinischer Dienst Baden-Wiirttemberg, Kommunale Landesverbénde,
untere und hoéhere Heimaufsichtsbehdrden, Betroffenenverbénde) eingerichtet, in
der gemeinsam Vorschldge zur Novellierung des Wohn-, Teilhabe- und Pflege-
gesetzes erarbeitet wurden. Durch die frithzeitige Einbindung der verschiedenen
Akteure in das Gesetzesvorhaben ist eine effiziente und praxistaugliche Umset-
zung gewdhrleistet. Mit der gesetzlichen Neuregelung wurde der Zielsetzung der
Entlastungsallianz Rechnung getragen, da die bestehenden Regelungen reduziert
und Entlastungen fiir die Trager der Einrichtungen und die Heimaufsichtsbehor-
den geschaffen wurden.

F. Nachhaltigkeits-Check

Das Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz wirkt nachhaltig auf gesellschaftliche
Entwicklungen. Es formuliert selbst als konkrete Ziele und Gesetzeszweck, dass
die Wiirde, Privat- und Intimsphére, Interessen und Bediirfnisse volljahriger pfle-
gebediirftiger Menschen oder volljdhriger Menschen mit Behinderungen zu schiit-
zen sind. Dariiber hinaus sollen die Selbstbestimmung des Einzelnen und seine
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewahrt und gefordert
werden. Die gute Lebensqualitit des Einzelnen soll dadurch moglichst lange und
auf hohem Niveau erhalten bleiben.

Durch die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes werden
Rechtsunsicherheiten beseitigt.

Die Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes hat keine negativen Auswirkungen
auf die nachhaltige Entwicklung im Land Baden-Wiirttemberg.

G. Digitaltauglichkeits-Check

Wer nach dem Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz den Betrieb einer Einrichtung
aufnehmen will, hat die vorgesehene Inbetriebnahme der zustdndigen Behorde an-
zuzeigen. Die Anzeigen sind gegeniiber den Stadt- und Landkreisen in Textform
abzugeben. Die von den zustidndigen Behorden nach Abschluss der Priifung zu
erstellenden Priifberichte sind dem Triger der Einrichtung und der Einrichtungs-
leitung schriftlich oder elektronisch bekannt zu geben. Die Moglichkeit einer di-
gitalen Verfahrensabwicklung ist daher gegeben.

Die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes hat keine digital-
relevanten Auswirkungen.

Durch die Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes sind keine Auswirkungen auf
die digitale Abwicklung von Verwaltungsverfahren zu erwarten.

H. Sonstige Kosten fiir Private

Keine.
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Staatsministerium Stuttgart, 14. Oktober 2025
Baden-Wiirttemberg

Ministerprisident

An die
Prisidentin des Landtags
von Baden-Wiirttemberg

Sehr geehrte Frau Landtagsprasidentin,

als Anlage iibersende ich Thnen gemaf3 Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des
Landes Baden-Wiirttemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf
eines Gesetzes fiir Teilhabe- und Pflegequalitiit und zur Anderung weiterer Vor-
schriften. Ich bitte Sie, die Beschlussfassung des Landtags herbeizufiihren. Die
federfiihrende Zustiandigkeit liegt beim Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und
Integration, beteiligt sind das Ministerium fiir Finanzen und das Ministerium des
Inneren, fiir Digitalisierung und Kommunen.

Mit freundlichen Grii3en

Kretschmann
Ministerprisident
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Der Landtag wolle beschlieen,

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz fiir Teilhabe- und Pflegequalit:it
und zur Anderung weiterer Vorschriften

Artikel 1

Gesetz fiir Teilhabe- und Pflegequalitét (Teilhabe-
und Pflegequalititsgesetz — TPQG)

INHALTSUBERSICHT

Abschnitt 1
Zweck des Gesetzes und
Anwendungsbereich
§1 Zweck des Gesetzes
§2  Anwendungsbereich

Abschnitt 2

Beratung

§3 Beratung

Abschnitt 3
Vorschriften fiir Einrichtungen

§4  Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung
§5  Anzeigepflichten der Einrichtung

§ 6  Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten der
Einrichtung

Abschnitt 4

Aufgaben und Befugnisse der
zustidndigen Behorde

§7  Uberpriifung der Qualitit in Einrichtungen
§ 8  Bekanntgabe des Priifberichts

§9  Ordnungsrechtliche Maflnahmen

§ 10  Beratung bei Méngeln

§ 11 Anordnungen

§ 12 Beschiftigungsverbot

§ 13 Untersagung

§ 14 Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften
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Abschnitt 5

Ordnungswidrigkeiten, Zustdndigkeiten,
Verordnungserméchtigung, Befreiungen
und Schlussregelungen

§ 15  Ordnungswidrigkeiten

§ 16  Zustdndigkeiten und Durchfiihrung dieses Ge-
setzes

§ 17 Verordnungserméchtigung
§ 18 Befreiungen

§ 19  AuBerkrafttreten von Rechtsvorschriften

Abschnitt 1

Zweck des Gesetzes und Anwendungsbereich

§1

Zweck des Gesetzes
Zweck des Gesetzes ist es,

1. die Wiirde, die Privat- und Intimsphére, die Interessen
und Bediirfnisse volljahriger pflegebediirftiger Men-
schen im Sinne von § 14 des Elften Buches Sozialge-
setzbuch (SGB XI) — Soziale Pflegeversicherung —
(Artikel 1 des Gesetzes vom 26. Mai 1994, BGBI. 1
S. 1014, 1015), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes
vom 30. Mai 2024 (BGBL. 2024 I Nr. 173, S. 3) geén-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, oder
volljdhriger Menschen mit Behinderungen im Sinne von
§ 2 Absatz 1 Sétze 1 und 2 des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch (SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBI. 1
S. 3234), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
22. Dezember 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 412, S. 3) geén-
dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, als
Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen im
Sinne dieses Gesetzes vor Beeintrdchtigungen zu
schiitzen,

2. die Selbststéindigkeit, die Selbstbestimmung, die Selbst-
verantwortung und die gleichberechtigte Teilhabe am
Leben in der Gesellschaft sowie die Lebensqualitét der
Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren und zu for-
dern,

3. die kulturelle Herkunft sowie die religiose, weltan-
schauliche und sexuelle Orientierung zu achten und
geschlechtsspezifische Belange angemessen zu be-
riicksichtigen,

4. eine dem allgemein anerkannten Stand der fachlichen
Erkenntnisse entsprechende Qualitdt des Wohnens
sowie der Pflege, Betreuung, Assistenz, Verpflegung
und hauswirtschaftlichen Versorgung zu sichern und
eine angemessene Lebensgestaltung zu ermoglichen,
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5. dass die Einrichtungen die Mitwirkung und Mitgestal-
tung der Bewohnerinnen und Bewohner gewéhrleisten
und fordern sollen und die Bildung von Mitwirkungs-
gremien unterstiitzen,

6. die Bewohnerinnen und Bewohner durch geeignete
MafBnahmen vor Gefahren fiir ihre korperliche und
seelische Gesundheit sowie vor jeder Form von Ge-
walt zu schiitzen und

7. die Einhaltung der dem Trdger von Einrichtungen im
Sinne dieses Gesetzes obliegenden Pflichten zu sichern.

§2

Anwendungsbereich

Dieses Gesetz gilt fiir Einrichtungen. Einrichtungen im
Sinne dieses Gesetzes sind

1. stationdre Einrichtungen fiir volljahrige pflegebediirf-
tige Menschen mit Versorgungsvertrag nach § 72
SGB XI und

2. Einrichtungen der Eingliederungshilfe fiir volljahrige
Menschen mit Behinderungen, die den Raumlichkei-
ten im Sinne von § 71 Absatz 4 Nummer 3 SGB XI
entsprechen.

Abschnitt 2
Beratung

§3

Beratung

(1) Die zustdndige Behorde informiert und berit

1. die Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen,
deren gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer, Voll-
machtnehmerinnen und Vollmachtnehmer, Angehori-
ge und vergleichbar Nahestehende sowie Bewohner-
vertretungen iiber ihre Rechte und Pflichten,

2. volljéhrige pflegebediirftige Menschen, volljahrige
Menschen mit Behinderungen, deren gesetzliche Be-
treuerinnen und Betreuer, Vollmachtnehmerinnen und
Vollmachtnehmer, Angehorige und vergleichbar Na-
hestehende und andere Personen, die ein berechtigtes
Interesse an einer Beratung iiber Einrichtungen und
die Rechte und Pflichten der Triger und Bewohnerin-
nen und Bewohner haben sowie

3. Personen und Tréger, die die Schaffung von Einrich-
tungen nach diesem Gesetz anstreben oder solche be-
treiben, bei der Planung oder dem Betrieb derselben.

(2) Die zustindige Behdrde nimmt Beschwerden sowie
Fragen zu Rechten und Pflichten nach diesem Gesetz,
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverord-
nung und sonstigen in diesem Zusammenhang relevan-
ten Rechtsvorschriften entgegen, iberpriift diese und
wirkt im Rahmen der Beratung auf eine sachgerechte
Losung hin. Die ordnungsrechtlichen Mainahmen nach
den §§ 10 bis 13 bleiben unberiihrt.
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Abschnitt 3
Vorschriften fiir Einrichtungen

§4

Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung

(1) Die Einrichtung muss im erforderlichen Umfang iiber
qualifizierte Leitungsfunktionen verfiigen.

(2) Eine Einrichtung darf nur betrieben werden, wenn
der Triger und die Leitung

1. die Einrichtung entsprechend des Gesetzeszwecks
nach § 1 betreiben,

2. ihre Leistungen nach dem jeweils allgemein aner-
kannten Stand fachlicher Erkenntnisse erbringen,

3. zu einer angemessenen drztlichen und gesundheitli-
chen Betreuung beitragen,

4. sicherstellen, dass fiir pflegebediirftige Bewohnerin-
nen und Bewohner Pflegeplanungen sowie fiir Men-
schen mit Behinderungen individuelle Teilhabepldne
auf der Grundlage der Gesamtpldne der Leistungstra-
ger aufgestellt und deren Umsetzung aufgezeichnet
werden,

5. einen ausreichenden Schutz der Bewohnerinnen und
Bewohner vor Infektionen gewéhrleisten und sicher-
stellen, dass von den Beschiftigten die fiir ihren
Aufgabenbereich einschldgigen Anforderungen der
Hygiene eingehalten werden,

6. sicherstellen, dass Arzneimittel bewohnerbezogen
und ordnungsgemil aufbewahrt werden und die in
der Pflege tdtigen Beschédftigten mindestens einmal
im Jahr {iber den sachgemifBen Umgang mit Arznei-
mitteln beraten sowie die mit dem Umgang von Me-
dizinprodukten betrauten Beschiftigten entsprechend
eingewiesen werden und

7. sicherstellen, dass die Regelungen der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung eingehalten
werden.

(3) Eine Einrichtung darf nur betrieben werden, wenn
der Tréger sicherstellt,

1. dass die Zahl der Beschéftigten und ihre persénliche
und fachliche Eignung fiir die von ihnen zu leisten-
de Tatigkeit sowie der Anteil der Fachkrifte ausreicht
und

2. in einer Einrichtung mit pflegebediirftigen Bewohne-
rinnen und Bewohnern stindig eine Pflegefachkraft
anwesend ist; von dieser Anforderung kann abge-
wichen werden, wenn dies fiir eine fachgerechte Be-
treuung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht er-
forderlich oder ausreichend ist; Néheres regelt die auf-
grund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverordnung.
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§5
Anzeigepflichten der Einrichtung

(1) Wer als Tréiger den Betrieb einer Einrichtung auf-
nehmen will, hat darzulegen, dass er die Anforderungen
nach § 4 erfiillt. Zu diesem Zweck hat der Tréger seine
Absicht spitestens drei Monate vor der vorgesehenen In-
betriebnahme der zustéindigen Behorde anzuzeigen. Die
Anzeige muss folgende weitere Angaben enthalten:

1. den vorgesehenen Zeitpunkt der Betriebsaufnahme,

2. die Namen und die Anschriften des Trégers und der
Einrichtung,

3. die Nutzungsart der Einrichtung und der Rdume sowie
deren Lage, die Zahl und Grofle und die vorgesehene
Belegung der Wohnrédume,

4. die Konzeption der Einrichtung einschlieB3lich der all-
gemeinen Leistungsbeschreibung mit dem vorgesehe-
nen Leistungsangebot sowie den vorgesehenen Ma@-
nahmen zur Mitwirkung und Mitgestaltung,

5. den Namen, die berufliche Ausbildung und den Wer-
degang der Leitung der Einrichtung; bei Pflegeein-
richtungen auch der verantwortlichen Pflegefachper-
son; bei Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderun-
gen auch, sofern vorhanden, der Bereichsleitung,

6. bei Pflegeeinrichtungen den Versorgungsvertrag nach
§ 72 SGB XI und eine Pflegesatzvereinbarung nach
§ 85 SGB XI oder die Erkliarung, ob ein solcher Ver-
sorgungsvertrag oder eine solche Pflegesatzvereinba-
rung angestrebt wird und

7. bei Einrichtungen fiir Menschen mit Behinderungen
eine Vereinbarung nach § 123 Absatz 1 SGB IX oder
die Erkldrung, ob eine solche Vereinbarung angestrebt
wird.

(2) Die zustiandige Behorde kann weitere Angaben ver-
langen, soweit sie zur zweckgerichteten Aufgabener-
fiillung erforderlich sind, insbesondere die Namen und
die berufliche Ausbildung der Beschéftigten. Stehen die
Leitung, die verantwortliche Pflegefachperson oder die
Bereichsleitung zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht
fest, ist die Mitteilung zum frithestmdglichen Zeitpunkt,
spétestens vor Aufnahme des Betriebs der Einrichtung,
nachzuholen.

(3) Der zustandigen Behorde sind unverziiglich anzuzeigen:

1. Anderungen, die Angaben nach Absatz 1 Satz 3 be-
treffen,

2. eine drohende oder bereits eingetretene Zahlungsun-
fahigkeit oder Uberschuldung des Tréigers sowie ein
gegen das Vermogen des Trigers beantragtes oder er-
Offnetes Insolvenzverfahren oder

3. eine beabsichtigte vollstindige oder teilweise Ein-
stellung des Betriebs; mit der Anzeige sind die Unter-
kunft und Betreuung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner und die geplante ordnungsgeméfe Abwicklung
der Vertragsverhaltnisse mit den Bewohnerinnen und
Bewohnern nachzuweisen.

(4) Die Anzeigen nach den Absétzen 1 bis 3 sind in
Textform abzugeben.
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§6
Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten
der Einrichtung

(1) Der Tridger einer Einrichtung hat zum Nachweis der
Erflillung der Anforderungen des § 4 Aufzeichnungen
iber den Betrieb der Einrichtung zu machen und die
Qualitétssicherungsmafnahmen und deren Ergebnisse zu
dokumentieren. Zu diesem Zweck diirfen personenbezo-
gene Daten im erforderlichen Umfang verarbeitet wer-
den. Aus den Aufzeichnungen muss ersichtlich werden:

1. die wirtschaftliche und finanzielle Lage der Einrich-
tung,

2. die Nutzungsart der Einrichtung und der Rdume so-
wie deren Lage, die Zahl und GroBe sowie die Be-
legung der Wohnrédume,

3. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum und die
Ausbildung der Beschiftigten, deren regelmifBige
Arbeitszeit, die von ihnen in der Einrichtung ausge-
iibte Tatigkeit und die Dauer des Beschéftigungsver-
héltnisses sowie die Dienstpléne,

4. der Name, der Vorname, das Geburtsdatum, das Ge-
schlecht, bei pflegebediirftigen Bewohnerinnen und
Bewohnern der Pflegegrad sowie der Teilhabebedarf
der Bewohnerinnen und Bewohner,

5. der Erhalt, die Aufbewahrung und die Verabreichung
von Arzneimitteln einschlieflich der pharmazeutischen
Uberpriifung der Arzneimittelvorrite und der Unter-
weisung der Beschiftigten {iber den sachgerechten
Umgang mit Arzneimitteln und Medizinprodukten,

6. die Pflegeplanung und die Pflegeverldufe fiir pflege-
bediirftige Bewohnerinnen und Bewohner,

7. fir Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtun-
gen fiir Menschen mit Behinderungen individuelle
Teilhabepldne auf der Grundlage der Gesamtpliane
der Leistungstriger einschlieBlich deren Umsetzung,

8. die Maflnahmen zur Qualititsentwicklung sowie zur
Qualitdtssicherung,

9. die freiheitsbeschriankenden und die freiheitsentzie-
henden Mafinahmen bei Bewohnerinnen und Bewoh-
nern sowie die Angabe des fiir die Anordnung der
Mafnahme Verantwortlichen und

10. die fiir die Bewohnerinnen und Bewohner verwalte-
ten Gelder oder Wertsachen.

(2) Betreibt der Trager mehr als eine Einrichtung, sind fiir
jede Einrichtung gesonderte Aufzeichnungen zu machen.
Aufzeichnungen, die flir andere Stellen als die zusténdige
Behorde angelegt worden sind, konnen zur Erfiillung der
Anforderungen von Absatz 1 verwendet werden.

(3) Der Tréger hat die Aufzeichnungen sowie die sons-
tigen Unterlagen und Belege iiber den Betrieb der Ein-
richtung fiir die Dauer von fiinf Jahren aufzubewahren.
Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen, Unterlagen
oder Belege entstanden sind. Die Aufzeichnungen sind,
soweit sie personenbezogene Daten enthalten, so aufzu-
bewahren, dass nur Berechtigte Zugang haben.
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Abschnitt 4

Aufgaben und Befugnisse der zustdndigen Behorde

§7
Uberpriifung der Qualitit in Einrichtungen

(1) Die Einrichtungen werden von der zustindigen Be-
horde durch wiederkehrende (Regelpriifungen) oder an-
lassbezogene Priifungen (Anlasspriifungen) liberwacht.
Die zustdndige Behérde nimmt in einem Kalenderjahr
in der Regel fiir 30 von 100 Einrichtungen eine Regel-
priifung vor. Die Auswahl der Einrichtungen steht im
Ermessen der zustidndigen Behorde. Innerhalb von fiinf
Kalenderjahren nimmt die zustéindige Behorde fiir jede
Einrichtung wenigstens eine Regelpriifung vor. Die Prii-
fungen erfolgen grundsitzlich unangemeldet. Sie konnen
jederzeit stattfinden, wobei Priifungen zur Nachtzeit nur
zuldssig sind, wenn und soweit das Priifungsziel zu an-
deren Zeiten nicht erreicht werden kann.

(2) Die Einrichtungen werden daraufhin iiberpriift, ob
sie die Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung
nach diesem Gesetz und der aufgrund dieses Gesetzes
ergangenen Rechtsverordnung erfiillen. Der Tréger, die
Leitung, die verantwortliche Pflegefachperson und die
Bereichsleitung haben der zustindigen Behdrde die fiir
die Durchfithrung dieses Gesetzes und der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung erforder-
lichen miindlichen und schriftlichen Auskiinfte auf Ver-
langen unentgeltlich zu erteilen. Der Tréger ist verpflich-
tet, der zustéindigen Behorde auf deren Anforderung hin
die erforderlichen Ablichtungen der Aufzeichnungen
nach § 6 Absatz 1 unter Einhaltung der datenschutz-
rechtlichen Vorgaben unentgeltlich zur Verfligung zu
stellen. Fiir Unterlagen nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 gilt
dies nur fiir angemeldete Priifungen.

(3) Bestehen Zweifel, ob die Anforderungen fiir den Be-
trieb einer Einrichtung erfiillt sind, ist die zustidndige Be-
horde berechtigt und verpflichtet, die notwendigen Maf3-
nahmen zur Aufklirung zu ergreifen.

(4) Die von der zustdndigen Behorde mit der Priifung der
Einrichtung beauftragten Personen sind zur Erfiillung
ithrer Aufgaben befugt,

1. die fiir die Einrichtung genutzten Grundstiicke und
Riume zu betreten; soweit diese einem Hausrecht der
Bewohnerinnen und Bewohner unterliegen, ist deren
Einwilligung erforderlich,

2. Uberpriifungen und Besichtigungen vorzunehmen,

3. Einsicht in die Aufzeichnungen, sonstige Unterlagen
und Belege nach § 6 der auskunftspflichtigen Person
in der jeweiligen Einrichtung zu nehmen,

4. sich mit den Bewohnerinnen und Bewohnern in Ver-
bindung zu setzen,

5. bei pflegebediirftigen Bewohnerinnen und Bewohnern
mit deren Einwilligung den Pflegezustand in Augen-
schein zu nehmen und

6. die Beschiftigten zu befragen.
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Der Trager und die Leitung der Einrichtung haben diese
MafBnahmen zu dulden und zu unterstiitzen. Die zustén-
dige Behorde soll zu ihren Priifungen weitere fach- und
sachkundige Personen hinzuziehen. Die zustdndige Be-
horde soll nur Personen betrauen, die sich hierfiir nach
ihrer Personlichkeit eignen und in der Regel entweder
eine ihren Aufgaben entsprechende Ausbildung erhal-
ten haben oder besondere berufliche Erfahrung besitzen.
Die hinzugezogenen Personen sind zur Verschwiegen-
heit verpflichtet und diirfen personenbezogene Daten der
Bewohnerinnen und Bewohner nicht speichern und an
Dritte iibermitteln. Hierliber sind sie vor Aufnahme ihrer
Tatigkeit von der zustdndigen Behdrde zu belehren. Die
zustidndige Behorde hat sicherzustellen, dass es bei den
hinzugezogenen Personen nicht zu Interessenkollisionen
kommt. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung nach Artikel 13 Absatz 1 des Grundgesetzes (GG)
wird insoweit eingeschrénkt.

(5) Zur Verhiitung dringender Gefahren fiir die &ffent-
liche Sicherheit und Ordnung kénnen Grundstiicke und
Réiume, die einem Hausrecht der Bewohnerinnen und
Bewohner unterliegen oder Wohnzwecken der aus-
kunftspflichtigen Person dienen, durch die von der zu-
stindigen Behorde mit der Priifung beauftragten Perso-
nen jederzeit betreten werden. Die auskunftspflichtige
Person und die Bewohnerinnen und Bewohner haben die
MaBnahmen nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der
Unverletzlichkeit der Wohnung nach Artikel 13 Absatz 1
GG wird insoweit eingeschrinkt.

(6) Die Uberwachung beginnt mit der Anzeige nach § 5
Absatz 1.

(7) MaBnahmen nach den Absédtzen 1, 2, 4 und 6 sind
auch zur Feststellung zuldssig, ob eine Einrichtung im
Sinne von § 2 vorliegt.

(8) Widerspruch und Anfechtungsklage gegen MaBnah-
men nach den Absitzen 1 bis 7 haben keine aufschieben-
de Wirkung.

(9) Findet eine Priifung ausnahmsweise angemeldet
statt, so kann der Triager die Landesverbiande der Freien
Wohlfahrtspflege, die kommunalen Landesverbande und
andere Vereinigungen von Trigern, denen er angehort,
in angemessener Weise hinzuziehen.

(10) Die auskunftspflichtigen Personen nach Absatz 2
Satz 2, die nicht Beteiligte des Verwaltungsverfahrens
sind, konnen die Auskunft auf solche Fragen verweigern,
deren Beantwortung ihnen selbst oder einen der in § 383
Absatz 1 Nummern 1 bis 3 der Zivilprozessordnung in
der Fassung vom 5. Dezember 2005 (BGBI. I S. 3202;
2006 1S. 431;2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBIL. 2024 1
Nr. 328) geédndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, bezeichneten Angehérigen der Gefahr strafge-
richtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem
Gesetz tiber Ordnungswidrigkeiten (OWiG) in der Fas-
sung vom 19. Februar 1987 (BGBI. I S. 602), das zuletzt
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. Juli 2025 (BGBI.
2025 I Nr. 163, S. 2) gedndert worden ist, in der jeweils
geltenden Fassung, aussetzen wiirde.
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§8
Bekanntgabe des Priifberichts

Die zustdndige Behorde erstellt innerhalb von drei Mo-
naten nach Abschluss der Priifung nach § 7 einen Priif-
bericht. Er ist dem Tréger der Einrichtung und deren Lei-
tung bekannt zu geben.

§9
Ordnungsrechtliche Mafinahmen

Hat die Priifung ergeben, dass die Einrichtung den An-
forderungen nach diesem Gesetz und der aufgrund dieses
Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung nicht entspricht
(Mingel), ist die zustéindige Behorde verpflichtet, MafB3-
nahmen nach den §§ 10 bis 13 zu ergreifen.

§ 10
Beratung bei Mdngeln

(1) Sind bei einer Uberpriifung in einer Einrichtung
Maingel festgestellt worden, so soll die zustdndige Be-
horde zunichst den Tréger tiber die Moglichkeiten zur
Beseitigung der Méngel beraten. Das Gleiche gilt, wenn
nach einer Anzeige nach § 5 Absatz 1 vor der Aufnahme
des Betriebs der Einrichtung Méngel festgestellt werden.

(2) Ist den Bewohnerinnen und Bewohnern aufgrund
der festgestellten Méngel eine Fortsetzung der mit dem
Tréger abgeschlossenen Vertrdge nicht zuzumuten, soll
die zustdndige Behorde sie dabei unterstiitzen, eine an-
gemessene anderweitige Unterkunft und Betreuung zu
zumutbaren Bedingungen zu finden.

§11
Anordnungen

(1) Der Tréger ist verpflichtet, festgestellte Méangel un-
verziiglich oder innerhalb der von der zustiandigen Be-
horde gesetzten Frist zu beseitigen. Die zustéindige Be-
horde kann hierzu gegeniiber dem Triger Anordnungen
erlassen, die zur Beseitigung einer eingetretenen oder
zur Abwendung einer drohenden Beeintrachtigung oder
Gefihrdung des Wohls der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner oder zur Sicherung der Einhaltung der dem Tréger ge-
geniiber den Bewohnerinnen und Bewohnern obliegenden
Verpflichtungen erforderlich sind. Das Gleiche gilt, wenn
Mangel nach einer Anzeige nach § 5 Absatz 1 vor Auf-
nahme des Betriebs der Einrichtung festgestellt werden.

(2) Wenn Anordnungen gegeniiber der Einrichtung nach
§ 2 Nummer 1 eine Erhdhung der nach dem Elften Buch
Sozialgesetzbuch vereinbarten oder festgesetzten Ent-
gelte zur Folge haben konnen, ist Einvernehmen mit den
betroffenen Pflegekassen und Tréigern der Sozialhilfe an-
zustreben. Gegen Anordnungen nach Satz 1 konnen ne-
ben dem Tréger der Einrichtung nach § 2 Nummer 1 auch
die betroffenen Pflegekassen und Triager der Sozialhilfe
Widerspruch einlegen und Anfechtungsklage erheben.
§ 7 Absatz 8 gilt entsprechend.

14



Landtag von Baden-Wiirttemberg

Drucksache 17 / 9652

(3) Anordnungen nach Absatz 1 gegeniiber der Einrichtung
nach § 2 Nummer 2 sind soweit wie moglich in Uberein-
stimmung mit Vereinbarungen nach § 75 Absatz 3 des
Zwolften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII) — So-
zialhilfe — (Artikel 1 des Gesetzes vom 27. Dezember
2003, BGBI. I S. 3022, 3023), das zuletzt durch Arti-
kel 8 Absatz 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2024
(BGBI. 2024 T Nr. 449, S. 4) geéndert worden ist, in der
jeweils geltenden Fassung, oder § 123 Absatz 1 SGB IX
auszugestalten. Wenn Anordnungen eine Erhohung der
Vergiitung nach § 125 Absatz 1 Nummer 2 SGB IX zur
Folge haben konnen, ist iiber sie Einvernehmen mit dem
Tréger der Eingliederungshilfe, mit dem Vereinbarungen
nach diesen Vorschriften bestehen, anzustreben. Fiir An-
ordnungen nach Satz 2 gilt Absatz 2 Sétze 2 und 3 ent-
sprechend.

§12
Beschdftigungsverbot

Die zustindige Behorde kann dem Tréger einer Einrich-
tung die weitere Beschéftigung der Leitung oder einer
oder eines Beschiftigten ganz oder fiir bestimmte Funk-
tionen oder Tétigkeiten untersagen, wenn Tatsachen die
Annahme rechtfertigen, dass sie die fiir ihre Tétigkeit
erforderliche Eignung nicht besitzen. Betrifft die Unter-
sagung die Leitung, so ist dem Trédger aufzugeben, eine
neue geeignete Leitung innerhalb einer angemessenen
Frist einzusetzen.

§13
Untersagung

(1) Die zustindige Behorde hat den Betrieb einer Ein-
richtung ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die
Anforderungen des § 4 nicht erfiillt sind und Anordnun-
gen nach den §§ 11 und 12 nicht ausreichen.

(2) Der Betrieb einer Einrichtung kann ganz oder teil-
weise untersagt werden, wenn der Triger

1. die Anzeige nach § 5 unterlassen oder unvollstdndige
Angaben gemacht hat,

2. Anordnungen nach § 11 Absatz 1 nicht innerhalb der
gesetzten Frist befolgt oder

3. Personen entgegen einem nach § 12 ergangenen Ver-
bot beschiftigt.

(3) Vor Aufnahme des Betriebs einer Einrichtung ist eine
Untersagung des Betriebs nur zuldssig, wenn neben einem
Untersagungsgrund nach den Absétzen 1 oder 2 die An-
zeigepflicht nach § 5 Absatz 1 bereits besteht. Kann der
Untersagungsgrund noch vor Aufnahme des Betriebs be-
seitigt werden, ist nur eine vorldufige Untersagung der
Betriebsaufnahme zuldssig. Widerspruch und Anfech-
tungsklage gegen eine vorldufige Untersagung haben
keine aufschiebende Wirkung. Die vorldufige Unter-
sagung wird mit der Erklarung der zustdndigen Behorde,
dass die Voraussetzungen filir die Untersagung entfallen
sind, unwirksam.
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§ 14

Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften

(1) Bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben zum Schutz
der Interessen und Bediirfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner und zur Sicherung einer angemessenen Qua-
litdt des Wohnens und der Betreuung in Einrichtungen
sowie zur Sicherung einer angemessenen Qualitit der
Uberpriifung sind die fiir die Ausfiihrung nach diesem
Gesetz zustidndigen Behdrden verpflichtet, mit den Pfle-
gekassen, deren Landesverbidnden und dem Verband
der Privaten Krankenversicherung e. V., dem Medizi-
nischen Dienst, dem Priifdienst des Verbandes der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V. und den zustéindigen
Tragern der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe eng
zusammenzuarbeiten. Im Rahmen der engen Zusammen-
arbeit sollen die in Satz 1 genannten Beteiligten sich
gegenseitig informieren, ihre Priiftitigkeit und Termine
koordinieren sowie Einvernehmen {iber Mafinahmen zur
Qualitdtssicherung und zur Beseitigung von Mingeln
anstreben. Der Medizinische Dienst, der Priifdienst des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V., die
Landesverbénde der Pflegekassen und das Sozialminis-
terium treffen eine Vereinbarung iiber die Form der Zu-
sammenarbeit, insbesondere iiber die Durchfithrung ge-
meinsamer Priifungen und die Mdoglichkeiten einer Ab-
stimmung bei der Bewertung von Sachverhalten. Darin
konnen auch Modellvorhaben fiir Einrichtungen nach
§ 2 Nummer 1 vereinbart werden, die darauf zielen, ab-
gestimmte Vorgehensweisen bei der Priifung der Qua-
litdt nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch und nach
diesem Gesetz zu erarbeiten. Die Verantwortung der zu-
stindigen Behorde fiir die nach diesem Gesetz zu prii-
fenden Gegensténde darf durch diese Vereinbarung nicht
eingeschrinkt werden.

(2) Zur Verwirklichung der engen Zusammenarbeit ist
die zur Ausfithrung nach diesem Gesetz zustdndige Be-
horde berechtigt und verpflichtet, die fiir die Zusammen-
arbeit erforderlichen Angaben einschlieflich der bei der
Uberpriifung gewonnenen Erkenntnisse an die Pflege-
kassen, deren Landesverbinde und an den Verband der
Privaten Krankenversicherung e. V., den Medizinischen
Dienst, den Priifdienst des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. und an die zustindigen Tréger der
Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe weiterzugeben.
Personenbezogene Daten sind vor der Dateniibermitt-
lung zu anonymisieren.

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 diirfen personenbe-
zogene Daten in nicht anonymisierter Form an die Pfle-
gekassen, deren Landesverbinde und den Verband der
Privaten Krankenversicherung e. V., den Medizinischen
Dienst, den Priifdienst des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. und die zustdndigen Trager der
Sozialhilfe iibermittelt werden, soweit dies fiir Zwecke
nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erforderlich ist.
Die iibermittelten Daten diirfen von den Empfangerinnen
und Empfangern nicht zu anderen Zwecken verarbeitet
oder genutzt werden. Sie sind spdtestens nach Ablauf
von zwei Jahren zu 16schen. Die Frist beginnt mit dem
Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Daten gespeichert
worden sind.
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(4) Zur Durchfiihrung des Absatzes 1 werden Arbeitsge-
meinschaften gebildet. Den Vorsitz und die Geschifte der
Arbeitsgemeinschaft fiihrt auf Landesebene die oberste
Aufsichtsbehorde und auf ortlicher Ebene die untere
Aufsichtsbehorde. Die in Absatz 1 Satz 1 genannten Be-
teiligten tragen die ihnen durch die Zusammenarbeit ent-
stehenden Kosten selbst.

(5) Die Arbeitsgemeinschaften nach Absatz 4 arbeiten
mit den Verbidnden der Freien Wohlfahrtspflege, den
kommunalen Tragern und den sonstigen Tridgern sowie
deren Vereinigungen, den Verbianden der Bewohnerin-
nen und Bewohner und den Verbianden der Pflegeberufe
sowie den Betreuungsbehorden vertrauensvoll zusam-
men.

Abschnitt 5

Ordnungswidrigkeiten, Zustandigkeiten, Verordnungs-
ermichtigung, Befreiungen und Schlussregelungen

§15
Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsdtzlich oder fahr-
lassig

1. entgegen § 5 Absatz 1 Sétze 2 und 3 eine Anzeige
nicht, nicht richtig oder nicht rechtzeitig erstattet,

2. eine Einrichtung betreibt, obwohl ihm dies durch voll-
ziehbare Verfligung nach § 13 Absitze 1 oder 2 unter-
sagt worden ist, oder

3. einer vollziechbaren Anordnung nach § 11 Absatz 1,
§ 12 oder § 13 Absitze 1 oder 2 zuwiderhandelt.

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsétzlich oder
fahrldssig

1. der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung zuwiderhandelt, soweit diese fiir einen be-
stimmten Tatbestand auf diese Vorschrift verweist,

2. entgegen § 4 Absatz 3 Nummer 2 nicht sicherstellt,
dass in einer Einrichtung mit pflegebediirftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern stéindig eine Pflegefach-
kraft anwesend ist,

3. entgegen § 5 Absatz 3 eine Anzeige nicht, nicht rich-
tig oder nicht rechtzeitig erstattet oder

4. entgegen § 7 Absatz 2 Sétze 2 und 3 eine Auskunft
nicht, nicht richtig, nicht vollstdndig oder nicht recht-
zeitig erteilt oder entgegen § 7 Absatz 4 Satz 2 oder
Absatz 5 Satz 2 eine Mallnahme nicht duldet.

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fillen des Ab-
satzes 1 mit einer Geldbulle von bis zu 25 000 Euro, in
den Fillen des Absatzes 2 mit einer Geldbuf3e von bis zu
10 000 Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehorden im Sinne von § 35 OWiG sind
die unteren Aufsichtsbehorden. Hat den vollziehenden
Verwaltungsakt eine hohere oder die oberste Aufsichts-
behorde erlassen, so ist diese Behorde zustindig.
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§ 16
Zustdndigkeiten und Durchfiihrung dieses Gesetzes

(1) Zustiandige Behorde fiir die Durchfiithrung dieses
Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnung ist

1. das Sozialministerium als oberste Aufsichtsbehorde,

2. die Regierungsprésidien als hohere Aufsichtsbehorden
und

3. die unteren Verwaltungsbehorden als untere Auf-
sichtsbehorden mit der Bezeichnung Beratungs- und
Priifbehorde.

Soweit in diesem Gesetz oder in der aufgrund dieses Ge-
setzes erlassenen Rechtsverordnung nichts anderes be-
stimmt ist, ist die untere Aufsichtsbehorde sachlich zu-
stindig.

(2) Ist ein Land- oder Stadtkreis Trdger einer Einrich-
tung, ist zustdndige Behorde nach Absatz 1 Nummer 3
fiir die Uberpriifungen sowie bei der Verfolgung und
Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem Ge-
setz die untere Aufsichtsbehdrde des benachbarten Land-
oder Stadtkreises. Sind mehr als ein Land- oder Stadt-
kreis benachbart, ist die Aufsichtsbehdrde desjenigen
Land- oder Stadtkreises zustéindig, der im ortsbezogenen
Teil der Bezeichnung im Alphabet nachfolgt, wobei nach
durchlaufendem Alphabet die Alphabetisierung von vorne
beginnt. Die mit der Aufsichtsfithrung nach Satz 1 ent-
stehenden Kosten trdgt in diesem Fall der Land- oder
Stadtkreis, der Triger der Einrichtung ist.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn mehrere Land- oder
Stadtkreise gemeinsam Trager einer Einrichtung sind.

(4) Im Streitfall bestimmt die oberste Aufsichtsbehorde
die zustindige Behorde nach Absatz 2.

(5) Im Fall des Absatzes 2 richtet sich die Zustindig-
keit der héheren Aufsichtsbehdrde nach dem Land- oder
Stadtkreis, in dem sich die Einrichtung befindet.

§17

Verordnungsermdichtigung

Das Sozialministerium wird erméchtigt, zur Durchfiih-
rung dieses Gesetzes eine Rechtsverordnung zu erlassen.
Diese kann Regelungen enthalten {iber

1. die bauliche Gestaltung, GroBe und Standorte der Ein-
richtungen sowie die Auswirkungen dieser Rechtsver-
ordnung auf die Férderung von Einrichtungen,

2. die Anforderungen an die Leitung der Einrichtung, die
verantwortliche Pflegefachperson, die Bereichsleitung
und die Beschéftigten in Einrichtungen, an eine aus-
reichende Personalbesetzung sowie die nach § 4 Ab-
satz 3 Nummer 2 vorgesehenen Ausnahmen.
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§18

Befreiungen

Die zustindige Behorde kann in begriindeten Einzelfil-
len aus wichtigem Grund auf Antrag eines Trigers Be-
freiungen von einzelnen Anforderungen dieses Gesetzes
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsver-
ordnung erteilen, wenn dies geboten erscheint und hier-
durch der Zweck des Gesetzes nach § 1 nicht gefahrdet
wird.

§ 19

Auferkrafitreten von Rechtsvorschriften

Folgende Rechtsvorschriften treten aufler Kraft:

1. das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz vom 20. Mai
2014 (GBI. S. 241), das durch Artikel 3 des Gesetzes
vom 25. Juli 2023 (GBI. S. 270, 273) geéndert worden
ist, und

2. die Landesheimmitwirkungsverordnung vom 30. Mérz
2010 (GBL S. 390), die zuletzt durch Artikel 41 des
Gesetzes vom 11. Februar 2020 (GBI. S. 37, 42) geén-
dert worden ist.

Artikel 2

Anderung des Landes-Behindertengleich-
stellungsgesetzes

§ 13 des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes vom
17. Dezember 2014 (GBI. S. 819), das zuletzt durch Arti-
kel 1 des Gesetzes vom 25. Juli 2023 (GBI. S. 270) geén-
dert worden ist, wird wie folgt gedndert:

1. Nach Absatz 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefligt:

,»Die beauftragte Person iibt das Amt bis zur Bestel-
lung einer Nachfolgerin oder eines Nachfolgers kom-
missarisch aus.*

2. Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefligt:

»(2) Es wird eine Geschiftsstelle eingerichtet, welche
die beauftragte Person bei der Erfiillung ihrer Aufga-
ben unterstiitzt. Die Leitung der Geschéftsstelle fiihrt
bei Verhinderung der beauftragten Person die Ge-
schafte.”

3. Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und das Wort
»Aufgabe® wird durch das Wort ,,Aufgaben® ersetzt.
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Artikel 3

Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes

§ 4 des Gesundheitsdienstgesetzes vom 17. Dezember 2015
(GBI. S. 1210), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom
22. Dezember 2021 (GBI. S. 1035) geéndert worden ist,
wird wie folgt gefasst:

»§ 4
Leitung des Gesundheitsamts und Fachkrdfte

(1) Der erfolgreiche Abschluss der fachérztlichen oder
fachzahnirztlichen Weiterbildung fiir das offentliche
Gesundheitswesen oder die Erlangung einer vom Sozial-
ministerium als gleichwertig anerkannten drztlichen oder
nichtdrztlichen Qualifikation ist Voraussetzung fiir die
Leitung und die stellvertretende Leitung eines Gesund-
heitsamtes. Im Ubrigen sind die Gesundheitsimter zur
Durchfiihrung ihrer Aufgaben mit geeigneten drztlichen,
zahnérztlichen und nichtérztlichen Fachkriften zu beset-
zen, die die erforderlichen Kenntnisse des offentlichen
Gesundheitsrechts sowie des Gesundheitswesens haben
und entsprechend fortgebildet werden. Die notwendigen
fachlichen Kenntnisse koénnen durch die Teilnahme an
einem Kurs fiir 6ffentliches Gesundheitswesen oder an
einzelnen Kursmodulen zu Teilgebieten des offentlichen
Gesundheitswesens erworben werden. Mindestens eine
leitende Funktion, die Leitung oder die stellvertretende
Leitung, soll mit einer Fachérztin oder einem Facharzt
fiir 6ffentliches Gesundheitswesen oder einer Fachzahn-
drztin oder einem Fachzahnarzt fiir 6ffentliches Gesund-
heitswesen besetzt sein.

(2) Eine gleichwertige &rztliche Qualifikation, die die
Voraussetzung fiir die Leitung oder die stellvertretende
Leitung eines Gesundheitsamts erfiillt, liegt insbeson-
dere vor bei erfolgreichem Abschluss der fachérztlichen
Weiterbildung fiir

1. Allgemeinmedizin,

2. Innere Medizin,

3. Hygiene und Umweltmedizin,

4. Kinder- und Jugendmedizin oder
5. Psychiatrie und Psychotherapie,

sofern neben der nach der Weiterbildungsordnung der
Landesérztekammer Baden-Wiirttemberg vom 18. Mai
2020, die zuletzt durch Satzung vom 7. Januar 2025
(ABW 2/2025, S. 93 bis 99) gedndert worden ist, vor-
gesehenen Weiterbildungszeit in einem Gesundheitsamt
der Besuch mindestens der Hélfte der nach der Weiterbil-
dungsordnung der Landesirztekammer Baden-Wiirttem-
berg erforderlichen Stunden des Kurses-Weiterbildung fiir
offentliches Gesundheitswesen nachgewiesen wird.

(3) Eine gleichwertige nichtérztliche Qualifikation, die
die Voraussetzung fiir die Leitung oder die stellvertre-
tende Leitung eines Gesundheitsamts erfiillt, liegt ins-
besondere vor bei

1. Biologinnen und Biologen,

2. Chemikerinnen und Chemikern,
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3. Psychologinnen und Psychologen oder

4. Gesundheitswissenschaftlerinnen und Gesundheits-
wissenschaftlern (Master of Public Health, Master of
Science in Public Health),

die iiber eine Bildungsvoraussetzung entsprechend § 15
Absatz 1 Nummer 3 Buchstabe a des Landesbeamten-
gesetzes vom 9. November 2010 (GBL. S. 793, 794), das
zuletzt durch Artikel 10, 11 und 12 des Gesetzes vom
17. Dezember 2024 (GBI. 2024 Nr. 114, S. 12) geéndert
worden ist, in der jeweils geltenden Fassung, verfligen.
Daneben ist eine Tatigkeit im offentlichen Gesundheits-
dienst, die sich an der Dauer, der in der Weiterbildungs-
ordnung der Landesdrztekammer Baden-Wiirttemberg
fiir die Anerkennung zur Facharztqualifikation fiir 6f-
fentliches Gesundheitswesen vorgesehenen gesamten
Weiterbildungszeit orientiert sowie die Absolvierung der
nach der Weiterbildungsordnung der Landesirztekam-
mer Baden-Wiirttemberg vorgeschriebenen Kurs-Wei-
terbildung fiir offentliches Gesundheitswesen nachzu-
weisen.

(4) Bei arztlichen Qualifikationen bedarf es fiir die Lei-
tung und die stellvertretende Leitung eines Gesundheits-
amts keiner absolvierten Weiterbildungszeit in der Psy-
chiatrie, wie sie die Weiterbildungsordnung der Landes-
drztekammer Baden-Wiirttemberg flir den Abschluss der
fachirztlichen Weiterbildung fiir das 6ffentliche Gesund-
heitswesen vorsieht, sofern

1. sichergestellt ist, dass im betroffenen Gesundheitsamt
das erforderliche psychiatrische Fachwissen sowie
Gesetzeskunde im Bereich psychiatrische Begutach-
tungen vorhanden sind und

2. beim entsprechenden Amt keine medizinische Gut-
achtenstelle nach § 2 Absatz 2 Satz 1 verortet ist.

(5) Die ndheren Einzelheiten zur Besetzung der Leitun-
gen und stellvertretenden Leitungen eines Gesundheits-
amts regelt das Sozialministerium in einer Rechtsverord-
nung.*

Artikel 4
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkiindung in
Kraft.
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Begriindung

A. Allgemeiner Teil

1. Zielsetzung

Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen bilden eine vulnerable Perso-
nengruppe in der Gesellschaft, deren Rechte es besonders zu schiitzen gilt.

Ziel des Gesetzes fiir Teilhabe- und Pflegequalitit (Teilhabe- und Pflegequalitéts-
gesetz — TPQG) ist daher der staatliche Schutz von Menschen mit Pflegebedarf
oder mit Behinderungen vor Gefahren, die sich aus ihrem Lebensalltag als Be-
wohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes ergeben
konnen.

Unter Beriicksichtigung des Schutzauftrags des Gesetzes wurden die bisherigen
gesetzlichen Regelungen entbiirokratisiert und flexibilisiert sowie das Vertrauen
in die Tréger von Einrichtungen gestérkt.

Ziel der Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes (L-BGG) ist
die Erginzung der bereits bestehenden Regelung zum Amt der Landes-Behin-
dertenbeauftragten oder des Landes-Behindertenbeauftragten um klarstellende
Regelungen, insbesondere auch die Regelung zur Geschiftsfithrung durch die Ge-
schéftsstelle im Fall der Verhinderung der oder des Landes-Behindertenbeauf-
tragten.

GemiB § 4 Absatz 2 des Gesundheitsdienstgesetzes (OGDG) vom 17. Dezember 2015
(GBL. S. 1210), das zuletzt durch Artikel 1 des Gesetzes vom 22. Dezember 2021 (GBI.
S. 1035) geéindert worden ist, hat das Sozialministerium zur bedarfsgerechten Per-
sonalentwicklung in den Gesundheitsimtern eine Gesamtkonzeption zur Offnung
des Anwendungsbereichs von § 4 Absatz 1 OGDG fiir weitere Berufsgruppen er-
stellt. Durch die Anderung des § 4 OGDG soll der herausfordernden Personalsitu-
ation im Offentlichen Gesundheitsdienst und dem demografischen Wandel begeg-
net werden. Zugleich soll die erforderliche Multiprofessionalitit des 6ffentlichen
Gesundheitsdienstes, die sich an den geénderten Aufgaben und den zukiinftigen
bevolkerungsmedizinischen Herausforderungen orientiert, ermdglicht werden, um
dem Ansatz ,,Health in All Policies* gerecht werden zu konnen.

II. Inhalt

Das neue Gesetz beinhaltet gegeniiber dem Gesetz fiir unterstiitzende Wohnfor-
men, Teilhabe und Pflege (Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz — WTPG) vom
20. Mai 2014 (GBL. S. 241), das zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 25. Juli
2023 (GBI. 2023 S. 270, 273) geéndert worden ist, Anderungen insbesondere im
Anwendungsbereich des Gesetzes, bei der Uberpriifung der Qualitét in den Ein-
richtungen durch die zustindige Behorde und bei der Mitwirkung der Bewohne-
rinnen und Bewohner der Einrichtungen.

1. Anwendungsbereich des Gesetzes (§ 2)

Vom Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst sind stationdre Einrichtungen
fiir volljahrige pflegebediirftige Menschen mit Versorgungsvertrag nach § 72
SGB XI sowie Einrichtungen der Eingliederungshilfe fiir volljihrige Menschen
mit Behinderungen, die den Raumlichkeiten im Sinne von § 71 Absatz 4 Num-
mer 3 SGB XI entsprechen.

Die ambulant betreuten Wohngemeinschaften fiir volljahrige Menschen mit
Unterstiitzungs- und Versorgungsbedarf oder mit Behinderungen sind aus dem
Schutzbereich des Gesetzes ausgenommen. Damit soll das Vertrauen in die An-
bieter von ambulant betreuten Wohngemeinschaften gestirkt und mehr Gestal-
tungsspielraum fiir kreative Losungen und die Umsetzung individueller Konzepte
geschaffen werden. Dariiber hinaus unterlagen die ambulant betreuten Wohnge-
meinschaften bereits bisher einem begrenzten Priifumfang durch die zustindige
Behorde. Deren Priiftatigkeit beschriankte sich im Wesentlichen auf bauliche An-
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forderungen sowie die Vorgaben zur Anwesenheit einer Prasenzkraft, wahrend
die Priifung des ambulanten Pflegediensts dem Medizinischen Dienst beziehungs-
weise dem Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. ob-
liegt. Stattdessen ist geplant, ein Zertifizierungsverfahren fiir ambulant betreute
Wohngemeinschaften auflerhalb des Ordnungsrechts einzufiihren. Diesem kénnen
sich Anbieter von ambulant betreuten Wohngemeinschaften freiwillig unterwer-
fen und bei Erfiilllung der Kriterien ein Qualitétssiegel erhalten. Damit werden
eine Qualitatssicherung auferhalb des Ordnungsrechts aufrechterhalten und Qua-
litdtssicherungsimpulse an den Bundesgesetzgeber adressiert. In den Qualitatskri-
terien sollen sich auch handlungsleitende Richtlinien fiir die Anbieter bzw. Initia-
toren ambulant betreuter Wohngemeinschaften wiederfinden, um eine angemes-
sene Qualitét sicherzustellen. Mit der Ausarbeitung des Zertifizierungsverfahrens
soll die Fachstelle ambulant unterstiitzte Wohnformen (FaWo) beauftragt werden,
die in einem Beteiligungsprozess, an welchem u. a. die Landesarbeitsgemeinschaft
ambulant betreuter Wohngemeinschaften Baden-Wiirttemberg e. V. (LABEWO)
teilnehmen soll, eine Zertifizierung fiir ambulant betreute Wohngemeinschaften
erarbeiten wird. Ziel der Zertifizierung soll die Feststellung sein, dass die zertifi-
zierten Wohngemeinschaften allgemein anerkannte Mindestqualitéts- und -struk-
turkriterien erflillen. Damit wird fiir Pflegebediirftige und deren An- und Zugeho-
rige eine verldssliche Auswahlhilfe bereitgestellt.

Dariiber hinaus fallen die rund 40 stationdren Hospize im Sinne von § 39a SGB V
nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzes. Aufgrund der engen Einbin-
dung von Angehdrigen und vergleichbar Nahestehenden sowie ehrenamtlich Hel-
fenden in die Begleitung und Betreuung der schwerstkranken Menschen unterlie-
gen stationdre Hospize bereits einer sozialen Kontrolle. Zudem verfiigen statio-
ndre Hospize liber eine verbesserte Personalausstattung im Vergleich mit Einrich-
tungen nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch, was auf bessere Bedingungen im
Fiinften Buch Sozialgesetzbuch zuriickzufiihren ist.

2. Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner (§§ 1 und 4)

Mit der Neuregelung des Gesetzes entfallen die Vorschrift zur Mitwirkung der
Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen sowie die Erméchtigungs-
grundlage zum Erlass einer entsprechenden Rechtsverordnung. Die Landesheim-
mitwirkungsverordnung wird aufgehoben. In § 1 Nummer 5 wird eine Regelung
geschaffen, die vorsieht, dass die Einrichtungen die Mitwirkung und Mitgestal-
tung der Bewohnerinnen und Bewohner gewihrleisten und fordern sollen und die
Bildung von Mitwirkungsgremien unterstiitzen. Uber § 4, der in Absatz 2 Num-
mer 1 regelt, dass eine Einrichtung nur betrieben werden darf, wenn der Trager
und die Leitung die Einrichtung entsprechend des Gesetzeszwecks geméll § 1
betreiben, wird die Regelung zur Mitwirkung in § 1 fiir die Tréger von Einrich-
tungen verbindlich. Damit kann die zustdndige Behorde etwaigen Bestrebungen
einer Einrichtung, freiwillige Mitwirkungsbewegungen zu unterbinden oder zu
behindern, entgegenwirken. Zur praxisgerechten Auslegung der Vorschriften zur
Mitwirkung wird die Orientierungshilfe des Ministeriums filir Soziales, Gesund-
heit und Integration zu den heimrechtlichen Regelungen entsprechend angepasst
werden. Damit wird den Heimaufsichtsbehdrden eine Auslegungshilfe an die
Hand gegeben, wie die Regelungen zur Mitwirkung in den Einrichtungen konkret
anzuwenden sind. Dariiber hinaus ist geplant, in einem partizipativen Verfahren
eine praxisnahe Handreichung zu entwickeln, die die Akteurinnen und Akteure
vor Ort, insbesondere die Einrichtungen sowie die Orts- und Kreisseniorenréte,
bei der Um- und Durchsetzung der Mitwirkung in den Einrichtungen unterstiitzen
soll. Darin sollen insbesondere auch Beispiele guter Praxis aufgenommen werden.
Die Handreichung soll neben den Heimaufsichtsbehérden und den Einrichtungs-
trigern auch die Personen adressieren, die konkret Mitwirkung vor Ort mitgestal-
ten (zum Beispiel Seniorenrite, ehrenamtlich Engagierte, An- und Zugehorige).
Damit wird an der Grundaussage, dass Mitwirkung in den Einrichtungen essen-
tiell wichtig ist und daher jeglichen Mitwirkungsbestrebungen zur Durchsetzung
verholfen werden muss, festgehalten.

23



Landtag von Baden-Wiirttemberg Drucksache 17 / 9652

3. Pflichten fiir Einrichtungen (§§ 4, 5 und 6)

Das Gesetz regelt Anforderungen, deren Erfiillung Voraussetzung fiir den Betrieb
einer Einrichtung ist und die von der zustdndigen Behérde im Rahmen ihrer Zu-
standigkeit liberpriift werden.

Daneben treffen die Einrichtungen Anzeige-, Aufzeichnungs- und Aufbewah-
rungspflichten. Der Trdger hat die vorgesehene Inbetriebnahme seiner Einrich-
tung gegeniiber der zustindigen Behdrde anzuzeigen sowie Aufzeichnungen iiber
den Betrieb der Einrichtung zu machen, die zum Nachweis der Erfiillung der An-
forderungen an den Betrieb einer Einrichtung dienen.

4. Sicherstellung der Qualitét in den Einrichtungen (§ 7)

Anstelle von jdhrlichen Regelbegehungen nimmt die zustindige Behorde in ei-
nem Kalenderjahr in der Regel fiir 30 von 100 Einrichtungen eine Regelpriifung
vor. Im Hinblick auf den Gesetzeswortlaut ,,in der Regel* ist eine Abweichung
von der Vorgabe von 30 Prozent moglich, wenn in dem Zustindigkeitsbereich
der Behorde aufgrund eines risikobasierten Ansatzes mehr als 30 Prozent der Ein-
richtungen ein Gefdhrdungspotenzial aufweisen. Die Auswahl der Einrichtungen,
die im Rahmen der Regelbegehungen in einem Kalenderjahr gepriift werden, liegt
im Ermessen der zustdndigen Behorde. Innerhalb von fiinf Kalenderjahren muss
die zustéindige Behorde jedoch in jeder Einrichtung wenigstens eine Regelpriifung
durchgefiihrt haben.

Neben den Regelpriifungen nimmt die zustindige Behorde anlassbezogene Prii-
fungen vor, wenn Anhaltspunkte bekannt werden, die Missstinde beziehungs-
weise eine Gefdhrdung der Bewohnerinnen und Bewohner nahelegen.

5. Praventiver Beratungsauftrag (§ 3)

Durch die Reduzierung der jéhrlichen Regelpriifungen erlangt der Beratungsauf-
trag der zustdndigen Behorde bei der Sicherstellung der Qualitdt in den Einrich-
tungen besondere Bedeutung. Durch Beratung und Aufkldrung soll die Entste-
hung von Mingeln, die ein spéteres ordnungsrechtliches Eingreifen erforderlich
machen, bereits im Vorfeld verhindert werden.

6. Rechtsverordnung (§ 17)

Die Rechtsgrundlage wurde neu gefasst und erméchtigt nurmehr zum Erlass einer
Rechtsverordnung mit Regelungen zu baulichen und personellen Anforderungen
in den Einrichtungen. Neben dem Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz wird daher
zukiinftig nur noch eine Rechtsverordnung bestehen, in der die bisherigen Re-
gelungen der Verordnung des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von
Heimen und zur Verbesserung der Wohnqualitidt in den Heimen Baden-Wiirt-
tembergs und der Landespersonalverordnung zusammengefiihrt werden. Bis zum
Inkrafttreten einer Rechtsverordnung gelten diese beiden Verordnungen fort.

§ 13 Absatz 1 L-BGG wird dahingehend ergénzt, dass die Landes-Behindertenbe-
auftragte oder der Landes-Behindertenbeauftragte das Amt bis zur Bestellung einer
neuen Landes-Behindertenbeauftragten oder eines neuen Landes-Behindertenbeauf-
tragten kommissarisch weiter ausiibt. Des Weiteren wird mit § 13 Absatz 2 klar-
gestellt, dass die oder der Landes-Behindertenbeauftragte bei der Erfiilllung der mit
diesem Amt verbundenen Aufgaben von einer Geschiftsstelle unterstiitzt wird.

§ 4 OGDG regelt die Erweiterung des Kreises der berechtigten und geeigneten
Fachérztinnen und Fachérzte sowie Fachzahnérztinnen und Fachzahnidrzte und
die Anerkennung von Masterabschliissen eines naturwissenschaftlichen oder ge-
sundheitswissenschaftlichen Studiengangs mit der Befdhigung fiir den hoheren
Dienst fiir die Funktion der Leitung und der stellvertretenden Leitung eines Ge-
sundheitsamts.

Neben Regelungen zur regelhaften Gleichsetzung fiir bestimmte Facharztgruppen
und fiir bestimmte nichtérztliche Professionen sieht das Gesetz weiterhin Gleich-
wertigkeitspriifungen in anderen, als den kiinftig abstrakt generell geregelten Fal-
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len vor, um die erforderliche Flexibilitit zu gewihrleisten. Zudem wird geregelt,
unter welchen Voraussetzungen von dem Erfordernis des Nachweises einer Wei-
terbildungszeit in der Psychiatrie fiir die Bejahung einer gleichwertigen drztlichen
Qualifikation abgesehen werden kann.

III. Alternativen

Keine.

Bei der bestehenden Rechtslage des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes zu blei-
ben, ist in Anbetracht des Wunsches, die bisherigen gesetzlichen Regelungen zu
entbiirokratisieren und zu flexibilisieren sowie das Vertrauen in die Trager der
Einrichtungen zu starken, keine Alternative.

IV. Finanzielle Auswirkungen

Durch die Neuregelung des Gesetzes ergibt sich kein Mehrbedarf beziehungs-
weise nennenswerter Minderbedarf fiir den Haushalt des Landes.

Durch die Neuregelung des Gesetzes ergeben sich im Aufgabenbereich der obers-
ten Aufsichtsbehdrde und der hoheren Aufsichtsbehdrden keine wesentlichen An-
derungen, sodass sich der finanzielle Bedarf im Rahmen der bereits hierfiir vor-
gesehenen Mittel im Staatshaushaltsplan deckt.

Fiir die unteren Aufsichtsbehdrden wird das neue Gesetz zwar zu Verdnderungen
in den konkreten Aufgaben der Behorde fithren, aber keine substantiellen Verén-
derungen ihres Arbeitsumfangs nach sich ziehen.

Die Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem An-
wendungsbereich des Gesetzes fiihrt nur zu einer geringfiigigen Reduzierung
des Arbeitsumfangs der zustdndigen Behorde. Bereits nach den bisherigen Re-
gelungen haben in den ambulant betreuten Wohngemeinschaften nur in den
ersten drei Jahren nach Leistungsaufnahme durch den Anbieter grundsitzlich
jéhrliche Regelpriifungen stattgefunden. Zudem unterlagen die ambulant betreu-
ten Wohngemeinschaften einem begrenzten Priifumfang durch die zustindige
Behorde, da sich deren Priiftitigkeit im Wesentlichen auf bauliche Anforderun-
gen sowie die Vorgaben zur Anwesenheit einer Priasenzkraft beschriankte. Der
Bereich der Pflege wurde hingegen nicht von der zustdndigen Behdrde gepriift,
da dieser Bereich mit der Priifung des ambulanten Pflegediensts dem Medizini-
schen Dienst beziechungsweise dem Priifdienst des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. obliegt.

Durch die Reduzierung der Anzahl der jahrlichen Regelpriifungen wird die zu-
stindige Behorde insbesondere von reinen routinemifigen Priifungen in gut ge-
fiihrten stationdren Einrichtungen entlastet. Die hierdurch freiwerdenden Kapazi-
taten wird die zustdndige Behorde zielgerichtet in Einrichtungen einsetzen, die
Probleme aufweisen und daher einer engen Begleitung bediirfen. Zudem ist durch
die deutliche Reduzierung der Anzahl der Regelpriifungen mit einer Zunahme der
Anlasspriifungen zu rechnen. Bislang ist die zustdndige Behdrde Anhaltspunkten,
die die Durchfiihrung einer Anlasspriifung rechtfertigen, oftmals bereits im Rah-
men ihrer jahrlichen Regelpriifung nachgegangen.

Im Ubrigen sollen etwa freiwerdende Kapazititen von den zustindigen Behor-
den in den steigenden priventiven Beratungsauftrag investiert werden. Der pra-
ventive Beratungsauftrag hat zum Ziel, im Rahmen einer engen und vertrauens-
vollen Zusammenarbeit zwischen der zustdndigen Behérde und den Trdgern der
Einrichtungen bei Problemen eng zusammenzuarbeiten und durch Beratung und
Aufkldrung die Entstehung von Méngeln, die ein ordnungsrechtliches Eingreifen
erforderlich machen, bereits im Vorfeld zu verhindern.

Im Ergebnis ist daher nicht von einem Mehr- beziehungsweise Minderaufwand
fiir die Stadt- und Landkreise als untere Aufsichtsbehdrden auszugehen.

Den unteren Aufsichtsbehdrden werden auch kiinftig fiir die anstehenden Uber-
priifungen der Qualitit auf Antrag externe Pflegefachkrifte (auf Honorarbasis)
zur Seite gestellt (§ 7 Absatz 4 Satz 3 TPQG). Fiir die Finanzierung stehen bis
zu 565 800 Euro pro Jahr aus Kapitel 0920 Titel 547 01 (Sachaufwand fiir Maf3-
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nahmen im Altenhilfebereich) zur Verfiigung. Trotz der Reduzierung der Anzahl
der jéhrlichen Regelpriifungen ist bei diesem Titel nur mit geringfiigigen Einspa-
rungen zu rechnen, da davon auszugehen ist, dass es zu einem vermehrten Einsatz
von Pflegefachkréften bei einer zu erwartenden ansteigenden Anzahl der Anlass-
priifungen kommen wird. Die zu erwartenden geringfiigigen Einsparungen sind
zum jetzigen Zeitpunkt nicht ndher bezifferbar.

Die Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem Anwen-
dungsbereich des Teilhabe- und Pflegequalititsgesetzes fithrt zu keinen Einspa-
rungen bei Kapitel 0920 Titel 547 01, da bei der Uberpriifung der Qualitit in am-
bulant betreuten Wohngemeinschaften (§ 18 WTPG) der Bereich der Pflege nicht
von den unteren Heimaufsichtsbehorden zu priifen war und insofern auch keine
externen Pflegefachkréfte zu den Priifungen hinzugezogen wurden.

Durch die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes ergeben sich
keine Mehrkosten fiir den Landeshaushalt. Die Finanzierung der in der Regel drei
Stellen in der Geschiftsstelle erfolgt unveréndert aus dem Personalausgabenbud-
get Kapitel 0901. Fiir die inhaltliche Wahrnehmung der Aufgaben (siche hierzu
Erlduterungen Kapitel 0905 Titelgruppe 75 zum Beispiel Tagungen, Konsultatio-
nen, Vernetzung der Akteure) stehen in Kapitel 0905 Titelgruppe 75 im Staats-
haushaltsplan 2025/2026 insgesamt 342 000 Euro pro Jahr zur Verfiigung.

Mehrkosten fiir die 6ffentlichen Haushalte entstehen durch die Offnung des An-
wendungsbereichs des § 4 Absatz 1 OGDG fiir weitere Berufsgruppen keine. Im
Einzelplan 09 des Staatshaushaltsplans sind die Personalkosten fiir die Besetzung
der Leitungsfunktionen in den Gesundheitsédmtern vorgesehen. Durch die Erwei-
terung des Personenkreises fiir eine leitende Funktion in den Gesundheitsdmtern
werden vakante Stellen lediglich schneller besetzt werden kdnnen.

V. Biirokratievermeidung, Priifung Vollzugstauglichkeit

Im Rahmen der im Jahr 2023 ins Leben gerufenen Entlastungsallianz fiir Baden-
Wiirttemberg wurde das Ziel gesetzt, die bisherigen gesetzlichen Regelungen auf
Moglichkeiten der Flexibilisierung und Entbiirokratisierung zu {iberpriifen sowie
umfassend zu reformieren. Hierfiir wurde eine Arbeitsgruppe mit verschiedenen
Akteuren (Vertreterinnen und Vertreter der Leistungserbringer, Landesverbénde
der Pflegekassen, Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., Medizini-
scher Dienst Baden-Wiirttemberg, Kommunale Landesverbiande, untere und ho-
here Heimaufsichtsbehdrden) eingerichtet, in der gemeinsam Vorschldge zur No-
vellierung des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes erarbeitet wurden. Durch die
frithzeitige Einbindung der verschiedenen Akteure in das Gesetzesvorhaben ist
eine effiziente und praxistaugliche Umsetzung gewdhrleistet. Mit der gesetzlichen
Neuregelung wurde der Zielsetzung der Entlastungsallianz Rechnung getragen,
da die bestehenden Regelungen reduziert wurden und Entlastungen fiir die Triger
der Einrichtungen und die Heimaufsichtsbehorden geschaffen wurden.

VI. Wesentliche Ergebnisse des Nachhaltigkeits-Checks

Das Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz wirkt nachhaltig auf gesellschaftliche
Entwicklungen. Es formuliert selbst als konkrete Ziele und Gesetzeszweck, dass
die Wiirde, Privat- und Intimsphére, Interessen und Bediirfnisse volljahriger pfle-
gebediirftiger Menschen oder volljédhriger Menschen mit Behinderungen zu schiit-
zen sind. Dariiber hinaus sollen die Selbstbestimmung des Einzelnen und seine
gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft gewahrt und gefordert
werden. Volljahrige pflegebediirftige Menschen und Menschen mit Behinderun-
gen sollen, soweit es ihnen objektiv moglich und subjektiv gewollt ist, in der
Einrichtung, in der sie leben, als Individuum mitgestaltend leben und eine aktive
Beziehung in der Gemeinschaft und ,,nach draufien” leben kénnen. Die gute Le-
bensqualitit des Einzelnen soll so moglichst lange und auf hohem Niveau erhal-
ten bleiben.

Das Teilhabe- und Pflegequalitétsgesetz betrifft zwar angesichts der Struktur der
Bewohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen zahlenméfBig mehr Frauen
als Ménner, wirkt sich aber im Einzelfall auf Frauen nicht stirker aus als auf
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Minner. Familien sind von dem Gesetz nicht im Besonderen betroffen. Insofern
besteht Chancengleichheit.

Durch die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes werden
Rechtsunsicherheiten beseitigt.

Die Anderung des § 4 OGDG hat keine negativen Auswirkungen auf die nach-
haltige Entwicklung im Land Baden-Wiirttemberg. Durch die Offnung des An-
wendungsbereichs von § 4 Absatz 1 OGDG fiir weitere Berufsgruppen und die
Schaffung einer Multiprofessionalitit im offentlichen Gesundheitsdienst bei
gleichzeitiger Regelung der fachlichen Voraussetzungen, die sowohl die Erledi-
gung der Aufgaben nach dem Gesundheitsdienstgesetz erfordern, als auch die
strategische Weiterentwicklung des jeweiligen 6ffentlichen Gesundheitsdienstes
vor Ort umfassen, kann vielmehr eine leistungsfihige, qualifizierte Verwaltung in
der Zukunft sichergestellt werden, was mit einer positiveren Wahrnehmung des
offentlichen Gesundheitsdienstes in der Bevolkerung verbunden sein kann.

VII. Wesentliche Ergebnisse des Digitaltauglichkeits-Checks

Wer den Betrieb einer Einrichtung aufnehmen will, hat die vorgesehene Inbe-
triebnahme der zustindigen Behorde anzuzeigen. Die Anzeigen sind gegeniiber
den Stadt- und Landkreisen in Textform abzugeben.

Die von der zustindigen Behorde nach Abschluss der Priifung zu erstellenden
Priifberichte sind dem Trager der Einrichtung und der Einrichtungsleitung schrift-
lich oder elektronisch bekannt zu geben.

Die Moglichkeit einer digitalen Verfahrensabwicklung ist daher gegeben.

Die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes hat keine digital-
relevanten Auswirkungen.

Durch die Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes sind keine Auswirkungen auf
die digitale Abwicklung von Verwaltungsverfahren zu erwarten. Die angepassten
Passagen enthalten keine Verfahrensvorschriften. Verfahrensabldufe sind durch
die vorgenommenen Anderungen nicht betroffen.

VIII. Sonstige Kosten fiir Private

Sonstige Kosten fiir Private entstehen nicht. Insbesondere entstehen durch die
Neuregelung des Gesetzes keine Mehrkosten filir die Trdger von Einrichtungen.
Aufgrund der Entbiirokratisierung der bisherigen gesetzlichen Regelungen ist
vielmehr mit einer Reduzierung der Kosten fiir die Trager von Einrichtungen zu
rechnen.

B. Einzelbegriindung

Zu Artikel 1

Gesetz fiir Teilhabe- und Pflegequalitéit (Teilhabe- und Pflegequalitéitsgesetz —
TPQG)

Zu Abschnitt 1 (Zweck des Gesetzes und Anwendungsbereich)

Zu § 1 (Zweck des Gesetzes)

Das Gesetz bezweckt im Rahmen eines offentlichen Schutzauftrags den Schutz
volljahriger Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen vor Beeintréch-
tigungen und Gefahren, die sich aus ihrer Lebenssituation in Einrichtungen nach
§ 2 typischerweise ergeben konnen.

Die Achtung der Person, die Starkung der Selbstbestimmung und Teilhabe, die
Entfaltung ihrer Personlichkeit und Individualitdt im Rahmen der bestehenden
Féhigkeiten stellen zusammen mit dem ordnungsrechtlichen Schutz vor Vernach-
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lassigung, Gewalt und Ubervorteilung die Eckpfeiler fiir die Lebensqualitit und
Zufriedenheit von Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen dar.

Das Gesetz bezieht sich bereits in der Formulierung der einzelnen Zweckbe-
stimmungen auf Einrichtungen im Sinne des Gesetzes und stellt damit klar, dass
ambulant betreute Wohngemeinschaften nicht in den Schutzbereich des Gesetzes
fallen.

In den Zweckbestimmungen wird mit der Formulierung ,,pflegebediirftige Men-
schen verdeutlicht, dass in Einrichtungen im Sinne von § 1 Nummer 1 volljah-
rige Menschen mit Pflegebedarf, die im Sinne von § 14 SGB XI pflegebediirftig
sind, leben. Pflegebediirftig sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beein-
trachtigungen der Selbststdndigkeit oder der Féhigkeiten aufweisen und deshalb
der Hilfe durch andere bediirfen.

Entsprechend der Terminologie des Neunten Buches Sozialgesetzbuch wird ein-
heitlich im Gesetzestext der Begriff ,,Menschen mit Behinderungen* verwendet.
Nach § 2 Absatz 1 Sétze 1 und 2 SGB IX, wonach Menschen mit Behinderungen
Menschen sind, ,,die kdrperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeintrachtigun-
gen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten
Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahr-
scheinlichkeit ldnger als sechs Monate hindern kdnnen“ oder eine Beeintréch-
tigung darin liegt, dass ,,der Korper- und Gesundheitszustand von dem fiir das
Lebensalter typischen Zustand abweicht®, bedarf es keiner Differenzierung nach
Art oder Schwere der Behinderung.

§ 1 benennt einzelne Zweckbestimmungen des Gesetzes.

Nach Nummer 1 soll die Wiirde des Menschen geschiitzt werden. Die Bewoh-
nerinnen und Bewohner einer Einrichtung sollen entsprechend ihren individuel-
len Bediirfnissen versorgt, betreut und nach ihren personlichen Wiinschen auch
seelisch, psychosozial, religids oder spirituell begleitet werden. Dieser Gesetzes-
zweck beinhaltet auch, dem einzelnen Menschen ein Sterben in Wiirde zu ermog-
lichen. Dieser Punkt greift explizit einen der Kernbereiche der ,,Charta der Rechte
hilfe- und pflegebediirftiger Menschen®, herausgegeben vom Bundesministerium
fiir Familie, Senioren, Frauen und Jugend, auf. Im Zentrum der Hospizarbeit und
Palliativversorgung stehen die Wiirde des Menschen am Lebensende, der Er-
halt seiner grofitmoglichen Autonomie und die Achtung der geistigen Freiheit
schwerstkranker Menschen. Ziel ist es, die Rechte und Bediirfnisse schwerstkran-
ker und sterbender Menschen und der ihnen Nahestehenden mit Offenheit und
ganzheitlich in den Blick zu nehmen.

Der Begriff der Privat- und Intimsphére in Nummer 1 greift das Freiheitsrecht und
Grundbediirfnis des Menschen nach Autonomie auf und benennt ausdriicklich
einen der Kernbereiche der ,,Charta der Rechte hilfe- und pflegebediirftiger Men-
schen®. Die Privat- und Intimsphdre umfasst in vielféltiger Weise unterschied-
liche Bereiche der alltiglichen Lebensgestaltung und gliedert sich in die Ach-
tung der freien Entscheidungen und Handlungen in Form von Mitsprache- und
Einspruchsmoglichkeiten, die personlichen Riickzugsmoglichkeiten und in die
Freiheit vor unerwiinschten Eingriffen in die informationelle Selbstbestimmung.
Zentraler Aussagegehalt der Privat- und Intimsphére ist, dass ein Mindestmal3 an
privatem Lebensraum gewéhrleistet sein kann und muss. Sie benennt damit eine
Anforderung, die die Haltung der praktisch Tétigen in der Pflege und Behandlung
gegeniiber pflegebediirftigen Menschen betrifft. Mit der Aufnahme der Privat-
und Intimsphére in die Zweckbestimmung des Gesetzes werden auch selbstver-
standliche Regeln eines respektvollen Umgangs miteinander deutlich fokussiert.

Nummer 2 formuliert als ein zentrales Anliegen dieses Gesetzes, die Selbstbe-
stimmung, Selbstverantwortung und Selbststindigkeit der Bewohnerinnen und
Bewohner in Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes nicht nur zu wahren, son-
dern auch zu fordern. Dieses Anliegen wird erweitert durch die Forderung, auch
die Teilhabe am Leben in und an der Gesellschaft zu ermoglichen sowie die Le-
bensqualitidt der Bewohnerinnen und Bewohner zu wahren und zu férdern. Mit
der Teilhabesicherung trigt das Gesetz dem Bediirfnis von Menschen mit Pflege-
bedarf oder mit Behinderungen nach einem humanen, respekt- und wiirdevollen
Zusammenleben und Zusammenhandeln der Menschen Rechnung.
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Die Teilhabe umfasst das raumliche wie soziale Lebensumfeld der Bewohnerin-
nen und Bewohner im Sinne eines Sozialraums, den es inklusiv und integrativ zu
gestalten gilt. Wahrend sich ,,Integration als Leitbegriff stirker auf die Wieder-
herstellung einer Einheit und damit vor allem auch auf besondere Mafinahmen
bezieht, die es Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen ermdglichen
soll, am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, geht der Begriff ,,Inklusion weit
dariiber hinaus. Er fordert, dass Einschrdnkungen oder Behinderungen als nor-
male Vielfalt menschlichen Seins in allen gesellschaftlichen Bereichen akzeptiert
und entsprechend in die Konzeption und Planungen der dem Anwendungsbereich
des Gesetzes unterfallenden Einrichtungen einbezogen werden miissen. Gerade
fiir Menschen mit Behinderungen bildet die Teilhabe die zentrale Grundlage, um
ein nach den eigenen Mdglichkeiten eigenstindiges und selbstbestimmtes Leben
fiihren zu koénnen.

Die im Gesetz gewdhlte Formulierung einer ,,Teilhabe am Leben in der Gesell-
schaft greift den inklusiven Leitgedanken der UN-Behindertenrechtskonvention
(UN-BRK) auf, die unter Artikel 3 UN-BRK in den Allgemeinen Grundsitzen
fiir die Betroffenen ,,die volle und wirksame Teilhabe an der Gesellschaft und
Einbeziehung in die Gesellschaft fordert. Daneben schlieft sich die Formulie-
rung inhaltlich auch der Regelung in § 2 Absatz 1 Satz 1 SGB IX an, welcher
mit der ,,gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft” einen integrativen An-
satz verfolgt. Die ausdriickliche Aufnahme beider Aspekte der Teilhabe soll ver-
deutlichen, dass die Verwirklichung einer inklusiv gestalteten Umwelt und eines
Bewusstseins der Gesellschaft Mallnahmen der Integration, mithin das ,,Zurecht-
kommen® in der bestehenden Welt, nicht ausschlieft oder iiberfliissig werden
lasst.

Mit der Lebensqualitit ist ein komplex angelegter Begriff als weitere Zielsetzung
festgehalten, der sich auf einen individuellen und multidimensionalen Bewer-
tungsprozess der Interaktion zwischen der Bewohnerin und dem Bewohner und
der Umwelt griindet. Lebensqualitit wird subjektiv unterschiedlich erlebt. Ne-
ben der Einschétzung der eigenen korperlichen und geistigen Fahigkeiten spielen
duflere Lebensbedingungen wie humane, wiirdevolle und aktivierende unterstiit-
zende Pflege und Betreuung, soziale Kontakte und Anerkennung, die Beachtung
der Privat- und Intimsphére und Riicksicht auf die personliche Lebensbiographie
der Bewohnerinnen und Bewohner eine ganz erhebliche Rolle. Die positive Aus-
fiillung solcher Konstellationen, die inhaltlich mit dem Biindel der Zielsetzungen
in § 1 korrespondieren, wird von den Bewohnerinnen und Bewohnern subjektiv
als Lebenszufriedenheit erlebt und fiihrt im Ergebnis zu einer hohen Lebensquali-
tit. Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sollen Schutz, Sicherheit und Gebor-
genheit vermitteln, im Alltag Begegnungen und sozialen Austausch ermdglichen
und so Lebensqualitit fiir Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen
verwirklichen.

Nach Nummer 3 sollen die kulturelle Herkunft sowie die religiése, weltanschauli-
che und sexuelle Orientierung geachtet und geschlechtsspezifische Belange ange-
messen beriicksichtigt werden. Diese Zweckbestimmung fordert die Achtung und
Anerkennung von kulturbedingten Eigenheiten, religiosen und weltanschaulichen
Werten, den respektvollen Umgang unabhingig von der bevorzugten Sexualitit
sowie das Bemiihen um deren Integration in den Lebensalltag. Kultursensibler
Umgang heifit, das Individuum in ihrer oder seiner ganz eigenen Lebenswelt zu
begreifen und wertzuschétzen.

Von dem weit gefassten Anwendungsbereich der geschlechterspezifischen Belange
ist als Auspridgung des Grundrechts auf Entfaltung der Personlichkeit (Artikel 2
Absatz 1 GG) das Recht auf Sexualitit und sexuelle Selbstbestimmung und hier-
zu korrespondierend der Schutz vor sexuellen Ubergriffen oder sexueller Gewalt
umfasst. Die Wahrnehmung dieser Rechte findet aufgrund des Begriffs der ,,An-
gemessenheit™ ihre Grenzen dort, wo die Rechte, Interessen und Bediirfnisse der
anderen Bewohnerinnen und Bewohner beriihrt oder die Erfordernisse der Ein-
richtungsorganisation oder eines ordnungsgeméflen Tages- oder Betriebsablaufs
unangemessen eingeschriankt werden.

Nach Nummer 4 ist Zweck des Gesetzes, eine dem allgemein anerkannten Stand
der fachlichen Erkenntnisse entsprechende Qualitit des Wohnens sowie der Pfle-
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ge, Betreuung, Assistenz, Verpflegung und hauswirtschaftlichen Versorgung zu
sichern und eine angemessene Lebensgestaltung zu ermdglichen.

Eine angemessene Qualitdt des Wohnens ist fiir alle Bewohnerinnen und Bewoh-
ner von grofler Bedeutung, weil sie ihren Lebensschwerpunkt in der Einrichtung
haben und diese damit ihr ,,Zuhause* darstellt. Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner miissen die Mdglichkeit haben, ihre unmittelbare Umgebung nach ihren per-
sonlichen Wiinschen und Bediirfnissen so zu gestalten, dass sie sich in ihrem
neuen Lebensumfeld wohlfiihlen kdnnen und ihre Privatsphire gewahrt ist. N&-
heres hierzu wird in einer Verordnung des Sozialministeriums iiber bauliche und
personelle Anforderungen an Einrichtungen geregelt.

Die Sicherstellung der Qualitdt der Pflege, Betreuung, Assistenz und Verpflegung
der Bewohnerinnen und Bewohner kann entweder durch eigene Leistungserbrin-
ger in der Einrichtung oder auf andere Weise, beispielsweise durch die Heran-
ziehung anderer Dienstleister erfolgen. Letztlich verbleibt es bei der Verantwort-
lichkeit des Tragers und der Leitung der jeweiligen Einrichtung die geforderte
Qualitdt der Pflege, Betreuung, Assistenz und Verpflegung zu sichern.

Die Qualitét der Verpflegung hat insbesondere eine an den individuellen Bediirf-
nissen der Bewohnerinnen und Bewohner ausgerichteten Verpflegung im Blick,
welche einerseits gesundheitsbewusst und altersgerecht, aber andererseits auch
abwechslungsreich, an den Vorlieben der Bewohnerinnen und Bewohner orien-
tiert und von ansprechender Gite sein soll.

Die Qualitdt der hauswirtschaftlichen Versorgung ist ein wichtiger Aspekt, der in
einem umfassenden Sinn zu verstehen ist. Hiervon sind die in einem ,,Haushalt*
anfallenden Tétigkeiten, wie zum Beispiel die Gebdudereinigung, das Wechseln
und Waschen der Wische und Kleidung, das Versorgen mit Speisen und Getrédn-
ken, die Zubereitung der Speisen und die Versorgung mit Wasser und Strom und
die Entsorgung von Abwasser und Abfall, sowie Hausmeisterdienste in Form von
Wartungsarbeiten umfasst.

Die Zielsetzung, den Bewohnerinnen und Bewohnern eine angemessene Lebens-
gestaltung zu ermdglichen, beinhaltet unbestimmte Rechtsbegriffe und bedarf der
Auslegung. Die angemessene Lebensgestaltung ist an dem individuellen Unter-
stiitzungsbedarf zu messen und an der Alltagsnormalitdt ausgerichtet. Gleicher-
mafBen soll daneben fiir die Entfaltung der Personlichkeit ausreichend Freiraum
geboten werden. Uber die vorzunehmende Einschétzung der Angemessenheit sol-
len aktuelle Entwicklungen und allgemein anerkannte Standards zu den Faktoren,
die in der Summe eine angemessene Lebensgestaltung abbilden, ebenfalls erfasst
werden. Auch charakteristische Merkmale wie das Wohnumfeld oder die Wohn-
und Versorgungsqualitit unterliegen Anderungen und Innovationen, die gleich-
falls die Einstellung zu einer angemessenen Lebensgestaltung beeinflussen wer-
den. Mit dem unbestimmten Rechtsbegriff der Angemessenheit ist letztlich eine
an den Fortschritten im Bereich der Unterstiitzungsangebote und Wohnformen
orientierte Auslegung fiir die Bewohnerinnen und Bewohner gesichert. Triger
und Leitung haben den Bewohnerinnen und Bewohnern die fiir eine angemessene
Lebensgestaltung erforderlichen Hilfen zu gewéhren.

Nummer 5 wurde neu als Zweckbestimmung ins Gesetz aufgenommen, da die
ordnungsrechtliche Vorgabe in § 9 WTPG aufgegeben wurde, nachdem sich ge-
zeigt hat, dass Mitwirkung in den Einrichtungen nicht erzwungen werden kann,
sondern auf freiwilliger Basis erfolgen muss.

Nach Nummer 5 sollen die Einrichtungen die freiwillige Mitwirkung und Mit-
gestaltung der Bewohnerinnen und Bewohner gewihrleisten und fordern und die
Bildung von Mitwirkungsgremien unterstiitzen. Die Mitwirkung und Mitgestal-
tung von Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtungen im Sinne dieses Ge-
setzes ist ein wichtiges Instrument, um ihnen ein Mitspracherecht einzurdumen
sowie ihnen die Mdglichkeit zur Teilnahme an der Gestaltung ihres Lebensalltags
in der Einrichtung zu geben. Dies trigt wesentlich zur Stiarkung der Selbstbestim-
mung, Autonomie und Lebensqualitit der Bewohnerinnen und Bewohner bei. Zu
diesem Zweck soll der Tréger der Einrichtung die Bewohnerinnen und Bewohner
aktiv an Entscheidungsprozessen, die ihr Leben in der Einrichtung betreffen, be-
teiligen. Mit dem Einzug von Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderun-
gen in eine Einrichtung geben ihre Angehorigen und vergleichbar Nahestehen-
den ihre Verantwortung nicht vollstédndig an die Einrichtung ab. Auch sie sollen
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eng in die Lebensgestaltung ihrer Angehorigen und vergleichbar Nahestehenden
eingebunden werden. Soweit Seniorenvertretungen auf kommunaler Ebene vor-
handen sind, sollen sie Ehrenamtliche und Angehérige und vergleichbar Nahe-
stehende bei der Entwicklung von Konzepten zur aktiven Mitgestaltung der Be-
wohnerinnen und Bewohner in den Einrichtungen unterstiitzen. Dariiber hinaus
soll der Tréager der Einrichtung die Bildung eines Mitwirkungsgremiums, das die
Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner gegeniiber dem Tréger der Einrich-
tung vertritt, ermoglichen und dessen Arbeit aktiv unterstiitzen sowie dem Mit-
wirkungsgremium zur Erfiillung seiner Aufgaben die erforderlichen Hilfen zur
Verfiigung stellen. Die durch die Tétigkeit des Mitwirkungsgremiums entstehen-
den angemessenen Kosten trigt der Tréger.

In Einrichtungen der Eingliederungshilfe erlangt die Mitwirkung der Bewohne-
rinnen und Bewohner besondere Bedeutung. Anders als in Pflegeeinrichtungen,
in denen die Menschen im Wesentlichen in ihrer letzten Lebensphase leben, ver-
bringen Menschen mit Behinderungen einen Grofteil ihres Lebens in einer Ein-
richtung, die ihren Lebensmittelpunkt bildet. Daher ist es wiinschenswert, dass
die Triager von Einrichtungen der Eingliederungshilfe die Mitwirkung ihrer Be-
wohnerinnen und Bewohner besonders férdern und sich aktiv fiir die Bildung von
Mitwirkungsgremien einsetzen. Neben der Bildung eines Bewohnerbeirats sollte
dies insoweit, im Gegensatz zu Pflegeeinrichtungen, regelhaft auch die Bildung
eines Angehdorigen- und Betreuerbeirats umfassen.

Auch Nummer 6 wurde als neue Zweckbestimmung ins Gesetz aufgenommen
und bestimmt, dass die Bewohnerinnen und Bewohner durch geeignete Malinah-
men vor Gefahren fiir ihre korperliche und seelische Gesundheit sowie vor jeder
Form von Gewalt zu schiitzen sind. Nur durch einen umfassenden, ganzheitlichen
Gewaltschutz kann fiir die Bewohnerinnen und Bewohnern ein wiirdevolles Le-
ben in der Einrichtung geschaffen werden.

Bei Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen, die in Einrichtungen im
Sinne dieses Gesetzes leben, handelt es sich um eine vulnerable Personengruppe.
Sie sind aufgrund ihrer Abhédngigkeit von den Mitarbeitenden der Einrichtung
besonders schutzbediirftig, da sie Gewalt, Ubergriffigkeit oder Vernachlissigung
regelméBig nicht selbststdndig abwehren oder melden kdnnen.

Gewalt gegeniiber Bewohnerinnen und Bewohnern von Einrichtungen im Sinne
dieses Gesetzes kann in unterschiedlichen Formen ausgeiibt werden. Neben kor-
perlicher und psychischer Gewalt stellt auch strukturelle Vernachlédssigung eine
Form der Gewalt dar. Gewaltschutz in Einrichtungen fiir Menschen mit Pflegebe-
darf oder mit Behinderungen erlangt daher besondere Bedeutung.

Fiir einen effektiven Gewaltschutz ist die Einfithrung von Gewaltschutzkonzepten
sinnvoll, in denen insbesondere priventive SchutzmalBnahmen erarbeitet sowie
niederschwellige Beschwerdemoglichkeiten geschaffen werden sollen.

Die in § 1 genannten Zwecksetzungen finden ihre Ausformung insbesondere in
den in Abschnitt 3 formulierten Qualitdtsanforderungen sowie bei den in Ab-
schnitt 4 geregelten Kompetenzen und Eingriffsbefugnissen der zustidndigen Be-
horde. AuBlerdem sind die genannten Zwecke bei der Auslegung dieses Gesetzes
heranzuziehen.

Zu § 2 (Anwendungsbereich)

§ 2 definiert, welche Einrichtungen in den Anwendungsbereich des Gesetzes fal-
len.

Nummer 1 bestimmt, dass Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes stationire Ein-
richtungen fiir volljahrige pflegebediirftige Menschen mit Versorgungsvertrag
nach § 72 SGB XI sind. Damit sind entsprechend der bisherigen Gesetzeslage die
stationdren Einrichtungen fiir volljdhrige Menschen mit Pflegebedarf weiterhin
vom Anwendungsbereich des Gesetzes erfasst. Die Qualitdt in den Einrichtun-
gen wird durch den Rahmenvertrag fiir die vollstationdre Pflege beziehungsweise
Kurzzeitpflege gemaB § 75 Absatz 1 SGB XI fiir das Land Baden-Wiirttemberg
sichergestellt. Von den Einrichtungen sind die Rahmenvertrdge aufgrund ihres
Versorgungsvertrages nach § 72 SGB XI verbindlich einzuhalten. Mit der Be-
zugnahme auf die Rahmenvertrige fiir die vollstationire Pflege beziehungsweise
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Kurzzeitpflege wird klargestellt, dass Einrichtungen der Tages- oder Nachtpflege
nicht vom Schutzbereich des Gesetzes erfasst werden.

Nach Nummer 2 sind Einrichtungen der Eingliederungshilfe fiir volljahrige Men-
schen mit Behinderungen, die den Rédumlichkeiten im Sinne des § 71 Absatz 4
Nummer 3 SGB XI entsprechen, vom Anwendungsbereich des Gesetzes umfasst.
Nach § 71 Absatz 4 Nummer 3 SGB XI handelt es sich um Réumlichkeiten, in
denen der Zweck des Wohnens von Menschen mit Behinderungen und der Er-
bringung von Leistungen der Eingliederungshilfe fiir diese im Vordergrund steht,
auf deren Uberlassung das Wohn- und Betreuungsvertragsgesetz vom 29. Juli
2009 (BGBI. I S. 2319), das zuletzt durch Artikel 12 des Gesetzes vom 30. No-
vember 2019 (BGBL I S. 1948) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, Anwendung findet und in denen der Umfang der Gesamtversorgung der
dort wohnenden Menschen mit Behinderungen durch Leistungserbringer regel-
méBig einen Umfang erreicht, der weitgehend der Versorgung in einer vollstatio-
ndren Einrichtung entspricht. Fiir Pflegebediirftige der Pflegegrade 2 bis 5, die in
einer Einrichtung im Sinne der Nummer 2 leben, ibernimmt die Pflegekasse zur
Abgeltung der Pflegeaufwendungen den in § 43a SGB XI benannten Betrag. Die
Einrichtungen im Sinne der Nummer 2 verfiigen iiber eine Leistungs- und Ver-
giitungsvereinbarung nach § 123 SGB IX, die zwischen dem Tréger der jeweili-
gen Einrichtung, als Leistungserbringer, und dem Tréger der Eingliederungshilfe
ausgehandelt wurde. Gegenstand dieser Vereinbarung ist nach § 125 Absatz 1
SGB IX neben Inhalt, Umfang und Qualitét einschlielich der Wirksamkeit der
Leistungen (Leistungsvereinbarung), die Vergiitung der Leistungen der Einglie-
derungshilfe (Vergiitungsvereinbarung). Die Konkretisierungen in den jeweiligen
Leistungs- und Vergiitungsvereinbarungen sind anhand der im Landesrahmen-
vertrag SGB IX Baden-Wiirttemberg verbindlichen Regelungen auszugestalten.
Nummer 2 erfasst damit die schon nach der bisherigen Gesetzesfassung in den
Anwendungsbereich des Gesetzes fallenden stationdren Einrichtungen fiir volljah-
rige Menschen mit Behinderungen, beziehungsweise nach der Begrifflichkeit der
Eingliederungshilfe, besonderen Wohnformen.

Sofern nach dem Biirgerlichen Gesetzbuch untergebrachte Personen in Einrich-
tungen nach § 2 leben, sind sie von der Schutzrichtung dieses Gesetzes ebenfalls
umfasst.

Im Anwendungsbereich des Gesetzes erfolgt damit eine Harmonisierung des
Ordnungsrechts mit dem Leistungsrecht nach SGB IX und SGB XI sowie eine
Abkehr von der bisherigen Systematik des Gesetzes, wonach fiir die Zuordnung
einer Einrichtung unter das Heimrecht der Grad der strukturellen Abhédngigkeit
entscheidend war.

Mit § 2 wird klargestellt, dass stationdre Hospize im Sinne des § 39a SGB V,
ambulant betreute Wohngemeinschaften fiir volljahrige Menschen mit Unterstiit-
zungs- und Versorgungsbedarf, ambulant betreute Wohngemeinschaften fiir voll-
jahrige Menschen mit Behinderungen sowie Betreutes Wohnen und Einrichtun-
gen der Tages- und Nachtpflege nicht unter den Anwendungsbereich des Gesetzes
fallen.

Zu Abschnitt 2 (Beratung)

Zu § 3 (Beratung)

§ 3 regelt die Beratungsaufgaben der zustidndigen Behorde.

Zu Absatz 1

Absatz 1 betont die Bedeutung des allgemeinen Beratungs- und Informationsauf-
trages der zustidndigen Aufsichtsbehérde, der vor allem eine praventive Wirkung
hat. Durch die Reduzierung der jahrlichen Regelpriifungen kommt dem Bera-
tungsauftrag der zustdndigen Behdrde grofle Bedeutung zu, um bereits durch Be-
ratung und Aufkldrung im Vorfeld die Entstehung von Méngeln zu verhindern,
die sonst ein ordnungsrechtliches Eingreifen erforderlich machen. Die préaventi-
ve Beratung durch die Aufsichtsbehdrde gewinnt erheblich an Bedeutung, weil
nur noch durch sie eine kontinuierliche Begleitung der Einrichtungen erfolgt. Im
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Sinne einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit ist es wiinschenswert,
dass die Triger der Einrichtungen die zustindige Behorde friihzeitig iiber Pro-
bleme informieren, um gemeinsam eine Losung zu finden und die Entstehung
von Miéngeln zu verhindern. Zur Stirkung dieser Zusammenarbeit empfiehlt es
sich, mindestens einmal im Jahr priventive Beratungsgespridche durchzufiihren.
Auch die Einrichtungen kdnnen sich bei auftretenden Fragen im Zusammenhang
mit der Schaffung oder bei dem Betrieb einer Einrichtung an die zustdndige Be-
horde wenden. AuBerdem informiert und berét die zustdndige Aufsichtsbehor-
de die Bewohnerinnen und Bewohner, deren gesetzliche Betreuerinnen und Be-
treuer (Berufsbetreuerinnen und Berufsbetreuer und ehrenamtliche Betreuerinnen
und Betreuer), Vollmachtnehmerinnen und Vollmachtnehmer, Angehdrige und
vergleichbar Nahestehende sowie Bewohnervertretungen iiber ihre Rechte und
Pflichten.

Im Rahmen ihres Beratungsauftrags kann die zustdndige Behorde wichtige Im-
pulse fiir die Verbesserung und Weiterentwicklung der Qualitdt von Einrichtun-
gen geben, weil sie aufgrund ihrer rdumlichen Néhe zur konkreten Einrichtung
iiber die Situation der Einrichtung gut informiert ist.

Im Rahmen ihres Beratungsauftrags nimmt die zustindige Behdrde nach § 4
Absatz 2 Nummer 3 des Landespflegestrukturgesetzes vom 18. Dezember 2018
(GBl. S. 1557) auch an den Kommunalen Pflegekonferenzen ihres jeweiligen
Stadt- oder Landkreises teil, um sich mit den beteiligten Akteuren zu vernetzen
und zu beraten sowie gemeinsame Losungsansitze fiir die zunehmenden Heraus-
forderungen in der Pflege, insbesondere dem demografischen Wandel und dem
Fachkréiftemangel, zu erarbeiten.

Dariiber hinaus soll die zustindige Behorde die Einrichtungen zum Thema Ge-
waltschutz fiir Bewohnerinnen und Bewohner sowie Mitarbeitende von Einrich-
tungen praventiv, beziechungsweise im Falle bereits stattgefundener Gewaltereig-
nisse, liber den Umgang mit diesen beraten sowie bei der Einfiihrung von Gewalt-
schutzkonzepten unterstiitzen. Zudem soll die zustindige Behorde die Einrich-
tungen auch zum Thema Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner beraten
sowie bei der Bildung von Mitwirkungsgremien beratend unterstiitzen.

Adressaten der Vorschrift sind die Bewohnerinnen und Bewohner der Einrich-
tungen, volljéhrige pflegebediirftige Menschen, volljdhrige Menschen mit Be-
hinderungen, deren gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer (Berufsbetreuerinnen
und Berufsbetreuer und ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer), Vollmacht-
nehmerinnen und Vollmachtnehmer, Angehdrige und vergleichbar Nahestehende,
Bewohnervertretungen sowie Personen, die eine Einrichtung planen oder betrei-
ben sowie sonstige Personen, die ein berechtigtes Interesse haben. Angehdrige
sind Personen im Sinne des § 20 Absatz 5 Landesverwaltungsverfahrensgesetz
(LVWVI{G) in der Fassung vom 12. April 2005 (GBI. S. 350), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 28. Januar 2025 (GBI. 2025 Nr. 8) gedndert worden
ist, in der jeweils geltenden Fassung. Bei der Beratung ist darauf zu achten, dass
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner der Einrichtungen, der volljahrigen pflegebediirftigen Menschen und der voll-
jahrigen Menschen mit Behinderungen gewahrt wird.

Zu Absatz 2

Die Regelung begriindet selbststindig neben der im Zusammenhang mit einer
Uberpriifung stattfindenden Beratung nach § 10 die ausdriickliche Verpflichtung
der Aufsichtsbehorde zur Entgegennahme von Beschwerden und Fragen zu Rech-
ten und Pflichten bezogen auf die in diesem Gesetz enthaltenen Bestimmungen,
der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung und sonstigen in die-
sem Zusammenhang relevanten Rechtsvorschriften. Die zustéindige Behorde priift
die vorgebrachten Beschwerden und Fragestellungen und wirkt im Rahmen der
Beratung auf sachgerechte Losungen hin. Hierbei hat die zustéindige Behorde ei-
nem etwaig bestehenden Wunsch der Beschwerdefiihrerin oder des Beschwerde-
fiihrers nach Anonymitét Rechnung zu tragen.
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Zu Abschnitt 3 (Vorschriften fiir Einrichtungen)

Zu § 4 (Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung)

§ 4 konkretisiert die Anforderungen fiir das Betreiben einer Einrichtung.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt als Grundanforderung in der Qualititssicherung, dass Einrichtun-
gen im erforderlichen Umfang iiber Leitungsfunktionen zu verfiigen haben, die
auch entsprechend qualifiziert besetzt sein miissen. Damit wird ein klares Votum
fiir Fachlichkeit und Qualitit der Versorgung in den Einrichtungen gesetzt mit
dem Ziel, die personellen Anforderungen an die Einrichtungen so zu gestalten,
dass eine gute Pflege und sonstige Unterstiitzung der Menschen in den Einrich-
tungen gewdhrleistet ist. Unter ,,Leitungsfunktionen® sind regelméBig die Einrich-
tungsleitung und die verantwortliche Pflegefachperson und — sofern vorhanden
— auch die Bereichsleitung, zu verstehen.

Der Tréger ist verpflichtet, mit einer Einrichtungsleitung ein Mindestmal an Or-
ganisationsmanagement in der Einrichtung zu gewihrleisten. Dieses Mindestmal3
an betrieblichem Management ist in denjenigen Bereichen des Einrichtungsbe-
triebes unerldsslich, in denen die Wahrnehmung der essenziellen Bediirfnisse und
Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner davon abhéngt, dass notwendige
und erforderliche Entscheidungen tatsdchlich getroffen und umgesetzt werden.
Die Anforderung ist auch unerldsslich, um auf Missstinde und Méngel im Betrieb
der Einrichtung angemessen reagieren zu kdnnen. Beratung und Anordnungen
durch die zustidndigen Aufsichtsbehdrden konnen nur dann zu einer Beseitigung
von Mingeln fiihren, wenn gewihrleistet ist, dass die Organisationsstruktur der
Einrichtung deren Umsetzung tatséchlich zuldsst. Sowohl fiir die Bewohnerinnen
und Bewohner, deren Angehdrige und vergleichbar Nahestehende und Interessen-
ten als auch fiir die Beschiftigten und die Priifinstitutionen miissen kompetente
Ansprechpersonen zur Verfligung stehen.

Zu einem Mindestmal} an betrieblichem Management z&hlt die Anforderung an
die verantwortliche Pflegekraft, denn diese ist eine wesentliche Voraussetzung flir
eine gute Qualitdt in der Pflege und bei sonstigen Unterstiitzungsleistungen. Die
verantwortliche Pflegekraft ist zustindig fiir die Organisation der Pflegeprozesse
und hilt damit den Schliissel zur Pflegequalitét in der Hand. Gerade bei den un-
mittelbaren Versorgungsleistungen soll durch qualifiziert besetzte Leitungsstellen
den Bewohnerinnen und Bewohnern ein moglichst selbststéindiges und selbstbe-
stimmtes Leben innerhalb und aufBerhalb der Einrichtung erméglicht und deren
Aktivierungspotenziale ausgeschopft werden.

Die Anforderung der qualifizierten Besetzung dieser Leitungsfunktionen folgt aus
dem Umstand, dass Qualitdtsmingel in Einrichtungen hdufig mit Fiihrungsmén-
geln einhergehen.

Fiir den Umfang der Stellen mit Leitungsfunktionen gilt als MafBstab der Quali-
titssicherung, dass diese im erforderlichen Umfang vorhanden sein miissen. So-
wohl die Einrichtungsleitung wie auch die verantwortliche Pflegekraft oder — so-
fern vorhanden — Bereichsleitung muss ausreichend Zeit zur Erfiillung ihrer Auf-
gabenbereiche haben.

Zu Absatz 2

Absatz 2 formuliert die Anforderungen, die im Einrichtungsbetrieb erfiillt werden
miissen. Sie sollen die Grundlagen einer angemessenen Lebensfiihrung und die
Wahrung der Personlichkeitsrechte der Bewohnerinnen und Bewohner von Ein-
richtungen gewéhrleisten.

Nummer 1 verpflichtet den Triger und die Leitung, die Einrichtung in Uberein-
stimmung mit den Zweckbestimmungen des Gesetzes nach § 1 zu betreiben.

Nach Nummer 2 sind der Trager und die Leitung einer Einrichtung verpflichtet,
ihre Leistungen nach dem allgemein anerkannten Stand fachlicher Erkenntnisse
zu erbringen. Damit erfasst Nummer 2 hinsichtlich der pflegerischen Leistungen
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auch die MaBstébe und Grundsitze fiir die Qualitét und die Qualitétssicherung nach
den fiir die Pflege relevanten Leistungsgesetzen. Nach § 11 Absatz 1 SGB XI sind
Pflegeeinrichtungen verpflichtet, die Pflege entsprechend dem allgemein anerkann-
ten Stand der medizinischpflegerischen Erkenntnisse zu erbringen. Der jeweils an-
erkannte Stand fachlicher Erkenntnisse wird bei Einrichtungen mit Versorgungsver-
trag nach § 72 SGB XI (,,Pflegeeinrichtungen®) zudem in den zwischen den Ver-
tragspartnern auf Bundesebene vereinbarten Maf3staben und Grundsitzen zur Siche-
rung und Weiterentwicklung der Pflegequalitit nach § 113 SGB XI in der statio-
nédren Pflege ndher konkretisiert. Die Rahmenvertrége fiir die vollstationdre Pflege
beziehungsweise Kurzzeitpflege gemdl § 75 Absatz 1 SGB XI fiir das Land Baden-
Wiirttemberg greifen dies auf und bestimmen, dass die Mafstidbe und Grundsatze
zur Weiterentwicklung der Pflegequalitit nach § 113 SGB XI zu beachten sind. Fiir
Einrichtungen der Eingliederungshilfe im Sinne des § 2 Nummer 2 bestimmt § 118
Absatz 1 SGB IX, dass die Ermittlung des individuellen Bedarfs des Menschen mit
Behinderung als Leistungsberechtigtem durch ein Instrument erfolgen muss, das
sich an der Internationalen Klassifikation der Funktionsféhigkeit, Behinderung und
Gesundheit orientiert.

Auch die Gewéhrleistung einer humanen und aktivierenden Pflege unter Achtung
der Menschenwiirde wird von diesem Grundsatz umfasst. Aktivierende Pflege
zielt darauf ab, die vorhandenen Féhigkeiten und Ressourcen einer Person bei der
Durchfiihrung einzelner Pflegemalinahmen mit einzubeziehen. Dieser Pflegestil
soll, im Gegensatz zur kompensatorischen Pflege, Hilfe zur Selbsthilfe bieten und
verhindern, dass Fihigkeiten wegen fehlender kdrperlicher und geistiger Ubung
weiter abnehmen. Gerade wenn in Einrichtungen der Lebensalltag von einem ho-
heren Maf3 an Abhéngigkeit geprégt ist, soll den Bewohnerinnen und Bewohnern
eine grofftmdgliche Selbststandigkeit erhalten bleiben.

Mit dem Terminus ,,allgemein anerkannter Stand fachlicher Erkenntnisse® wird
grundsiétzlich erreicht, dass gesicherte Positionen aus der fortlaufend gefiihrten
fachlichen Debatte iiber Qualititsfragen in der Pflege und in der Forderung und
Betreuung von Menschen mit Behinderungen ebenso fortlaufend in das Ord-
nungsrecht Eingang finden. Die gesellschaftlichen und politischen Auffassungen
zur Pflege und Betreuung von Pflegebediirftigen oder von Menschen mit Behin-
derungen unterliegen einem steten gesellschaftlichen Wandel. Damit korrespon-
dieren sich wandelnde Ansétze und Konzepte beim fachgerechten Umgang in der
Pflege, Betreuung und Forderung dieser Personenkreise.

Die Verantwortung fiir die Einhaltung dieser Qualitétsstandards bleibt auch dann
beim Triger und bei der Leitung, wenn die Dienstleistungen auf deren Veranlas-
sung von externen ambulanten Diensten erbracht werden.

Die édrztliche und gesundheitliche Versorgung und Betreuung nach Nummer 3
stellt einen wichtigen Aspekt bei einer qualitdtsgesicherten Leistungserbringung
dar. Der Tréager und die Leitung haben diese nicht selbst zu erbringen, aber aktiv
und verantwortlich zur drztlichen und gesundheitlichen Versorgung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner beizutragen. Haus- und Fachérzte sollen bei Bedarf die
arztliche und gesundheitliche Versorgung rechtzeitig tibernehmen kénnen.

Nummer 4 schreibt die Aufstellung individueller Pflegeplanungen fiir pflegebe-
diirftige Bewohnerinnen und Bewohner und individueller Teilhabepléne auf der
Grundlage der Gesamtpldne der Leistungstriger fiir Menschen mit Behinderun-
gen sowie deren Dokumentation ausdriicklich vor. Diese Verpflichtungen sollen
nicht nur die Kontrolle einer ordnungsgemif3en fachgerechten Pflege oder sons-
tiger Betreuungs- und Unterstiitzungsleistungen erleichtern sowie den erforder-
lichen Nachweis dariiber ermdglichen, sondern auch wesentlich das personliche
gesundheitliche Wohl der Bewohnerinnen und Bewohner sichern.

Nach Nummer 5 gilt, dass ein ausreichender Schutz der Bewohnerinnen und Be-
wohner vor Infektionen sicherzustellen ist. In Einrichtungen insbesondere mit ei-
nem Schwerpunkt auf pflegebediirftigen Bewohnerinnen und Bewohnern sind we-
gen des Zusammenlebens und der Zusammenarbeit einer Vielzahl von Menschen
Hygieneschutzma3nahmen von besonderer Bedeutung, um das Wohlbefinden und
die Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner besonders im Hinblick auf
Infektionskrankheiten zu sichern. Fiir dltere Menschen mit gemindertem Allge-
meinzustand oder bei bestimmter medikamentdser Behandlung und Personen mit
Vorerkrankungen oder Immunschwiche besteht immer eine erhdhte Infektions-
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gefahr. Mit der gestiegenen Lebenserwartung nimmt besonders im Alter zwangs-
laufig auch die Zahl der Personen mit chronischen Krankheiten, Behinderungen
und Pflegebediirftigkeit zu. Infektionen haben in Einrichtungen eine erhebliche
epidemiologische Bedeutung hinsichtlich Morbiditdt und Mortalitdt. Durch das
hygienebewusste Verhalten aller Mitarbeitenden und die enge Zusammenarbeit
zwischen Einrichtungsleitung, den behandelnden Arztinnen und Arzten und dem
zustdndigen Gesundheitsamt kann dieses Gefahrdungspotenzial gezielt verringert
werden. Im Rahmen der engen Zusammenarbeit sind die datenschutzrechtlichen
Vorgaben der Verordnung (EU) 2016/679 des Europédischen Parlaments und des
Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natiirlicher Personen bei der Verarbei-
tung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Authebung der
Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (ABIL. L 119 vom 4.5.2016,
S. 1, zuletzt ber. ABL. L 74 vom 4.3.2021, S. 35) in der jeweils geltenden Fassung,
des Bundesdatenschutzgesetzes vom 30. Juni 2017 (BGBI. I S. 2097), zuletzt ge-
dndert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 6. Mai 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 149), in
der jeweils geltenden Fassung, beziehungsweise des Landesdatenschutzgesetzes
vom 12. Juni 2018 (GBI. S. 173), zuletzt gedndert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 29. Juli 2025 (GBI. 2025 Nr. 80), in der jeweils geltenden Fassung, einzu-
halten.

Nach § 35 des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) vom 20. Juli 2000 (BGBI. I
S. 1045), das zuletzt durch Artikel 8v des Gesetzes vom 12. Dezember 2023
(BGBI. 2023 T Nr. 359) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung,
haben Einrichtungen sicherzustellen, dass die nach dem Stand der medizinischen
Wissenschaft und der Pflegewissenschaft erforderlichen Maflnahmen getroffen
werden, um Infektionen zu verhiiten und die Weiterverbreitung von Krankheits-
erregern zu vermeiden. Die Einhaltung des Standes der medizinischen Wissen-
schaft oder der Pflegewissenschaft im Hinblick auf die Infektionspréavention wird
dabei gemdl § 35 Absatz 1 Satz 2 IfSG vermutet, wenn jeweils die verdffent-
lichten Empfehlungen der Kommission fiir Infektionspriavention in medizinischen
Einrichtungen und in Einrichtungen und Unternehmen der Pflege und Eingliede-
rungshilfe nach § 23 Absatz 1 beachtet worden sind. Im Einzelnen konnen sich
die zugrunde zu legenden Anforderungen an die Hygiene auch aus konkretisieren-
den und ergénzenden Empfehlungen und Richtlinien, bspw. aus entsprechenden
Rahmenempfehlungen des GKV-Spitzenverbandes oder Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses, ergeben. Der Triager und die Leitung der Einrichtung
tragen die Verantwortung fiir die Sicherung der hygienischen Erfordernisse und
nehmen diese Verantwortung konkret durch Anleitung und Kontrolle der Be-
schiftigten wabhr.

Zu beachten sind auch die einschldgigen Vorschriften der Lebensmittelhygiene,
beispielsweise fiir die Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln. Hygiene
dient immer aber auch dem Schutz des Personals. Daher miissen auch die ar-
beits- und arbeitsschutzrechtlichen Vorschriften zur Verhiitung arbeitsbedingter
Gesundheitsgefahren von Tréger, Leitung und Beschéftigten beachtet werden.

Nummer 6 regelt die Arzneimittelsicherheit. Danach ist es sicherzustellen, dass
die Arzneimittel bewohnerbezogen und ordnungsgeméil aufbewahrt werden und
die in der Pflege titigen Beschiftigten mindestens einmal im Jahr {iber den sach-
gemifBen Umgang mit Arzneimitteln beraten sowie die mit dem Umgang von Me-
dizinprodukten betrauten Beschéftigten entsprechend eingewiesen werden.

Unter einer bewohnerbezogenen Aufbewahrung ist eine individuelle, fiir jede Be-
wohnerin und jeden Bewohner getrennte Aufbewahrung zu verstehen. Diese dient
dem Zweck, Verwechslungen von Medikamenten zu vermeiden und die Kontrolle
der Verabreichung von Arzneimitteln zu verbessern. Arzneimittel miissen aul3er-
dem ordnungsgemafB, das heifit so aufbewahrt werden, dass sie fiir Unbefugte
unzugénglich sind und die Hinweise der Hersteller, beispielsweise zur Autbe-
wahrung und zum Mindesthaltbarkeitsdatum der Medikamente beachtet werden.
Zur Arzneimittelsicherheit gehort auch die regelméBige Unterweisung oder Fort-
bildung der Beschiftigten von Einrichtungen iiber den richtigen Umgang mit Me-
dikamenten, welche mindestens einmal im Jahr durchzufiihren ist. Die mit dem
Umgang von Medizinprodukten Beschiftigten sind ebenfalls einmal im Jahr ent-
sprechend einzuweisen.
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Nach Nummer 7 miissen die als Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung
formulierten Regelungen der zu diesem Gesetz erlassenen Rechtsverordnung ein-
gehalten werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 formuliert spezielle Anforderungen allein an den Tréger einer Einrich-
tung.

Nach Nummer 1 muss der Tréger sicherstellen, dass eine ausreichende Zahl von
Beschiftigten, vor allem der Pflege- und Betreuungskrifte, vorhanden sind und ihre
personliche und fachliche Eignung fiir die von ihnen zu leistende Tatigkeit sowie
der Anteil der Fachkrifte ausreicht. Die Vorschrift bildet einen wesentlichen Teil
der Qualititssicherung. Die Anforderungen an das Personal sind ein wichtiger In-
dikator fiir die Qualitdt der Pflege und Betreuung. Die Beurteilung, ob die Zahl der
Beschiftigten und der Anteil der Fachkréfte einer Einrichtung ausreichend sind,
richtet sich nach dem Rahmenvertrag fiir die vollstationdre Pflege beziehungsweise
Kurzzeitpflege gemil § 75 Absatz 1 SGB XI fiir das Land Baden-Wiirttemberg so-
wie nach den Leistungsvereinbarungen nach § 123 SGB IX in Verbindung mit den
individuellen Leistungsbescheiden der Menschen mit Behinderungen.

Nach Nummer 2 muss der Triager die stindige Anwesenheit einer Pflegefach-
kraft in Einrichtungen im Sinne des § 2 mit pflegebediirftigen Bewohnerinnen
und Bewohnern sicherstellen. Von der Anforderung zur stindigen Anwesenheit
einer Pflegefachkraft kann abgewichen werden, wenn dies fiir eine fachgerechte
Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner nicht erforderlich oder ausreichend
ist. Naheres hierzu regelt die aufgrund dieses Gesetzes erlassene Rechtsverord-
nung, die fiir Einrichtungen im Sinne des § 2 Nummer 2 unter bestimmten Vor-
aussetzungen eine Ausnahme von der Verpflichtung zur stindigen Anwesenheit
einer Pflegefachkraft zulésst.

Zu § 5 (Anzeigepflichten der Einrichtung)

Nach § 5 muss die Betriebsaufnahme einer Einrichtung durch den Tréger als
verantwortlichen Normadressaten angezeigt werden. Die zustindige Behdrde be-
ndétigt Informationen dariiber, ob und wie jemand eine Einrichtung betreiben will,
um zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner tétig werden zu konnen.

Zu Absatz 1

Die Norm verpflichtet denjenigen zur Anzeige, der den Betrieb einer Einrichtung
aufnehmen will. Die Anzeige ist spétestens drei Monate vor der geplanten Inbe-
triecbnahme bei der zustéindigen Behorde vorzunehmen.

Die im Zusammenhang mit der Anzeige notwendigen Angaben werden im Ein-
zelnen benannt. Neben betriebs- und unternehmensbezogenen Angaben nach den
Nummern 1 bis 3 und 5 muss der Trédger nach Nummer 4 die Konzeption der Ein-
richtung einschlieBlich der allgemeinen Leistungsbeschreibung mit dem vorge-
sehenen Leistungsangebot sowie den vorgesehenen Mainahmen zur Mitwirkung
und Mitgestaltung vorlegen. Konzeptionen sind wichtige Orientierungspunkte fiir
das Personal der Einrichtung und bilden die Grundlage fiir die Arbeit der Einrich-
tung.

Zu Absatz 2

Die zustindige Behorde kann nach Satz 1 weitere Angaben verlangen, soweit
diese zur zweckgerichteten Aufgabenerfiillung erforderlich sind. Dies kénnen ins-
besondere die Namen und die berufliche Ausbildung der Beschiftigten sein. Die
Anforderung zusitzlicher Angaben muss dem Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit
entsprechen.

Soweit nach Satz 2 die Leitungskrifte zum Zeitpunkt der Anzeige noch nicht
feststehen, sind diese Angaben frithestméglich, spétestens vor Betriebsaufnahme,
nachzureichen.
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Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 sind Anderungen der Angaben nach Absatz 1 Satz 3, eine dro-
hende oder bereits eingetretene Zahlungsunfihigkeit sowie Uberschuldung des
Trégers oder eine beabsichtigte vollstdndige oder teilweise Einstellung des Be-
triebs unverziiglich anzuzeigen. Unverziiglich und damit rechtzeitig bedeutet nach
der Legaldefinition des § 121 Absatz 1 BGB ohne schuldhaftes Zogern, das heif3t,
wenn sie ohne schuldhaftes (vorsitzliches oder fahrldssiges) Zogern erfolgt. Bei
der Feststellung unverziiglichen Handelns sind im Einzelfall die Belange des Tri-
gers und der Schutzzweck der Anderungsanzeige angemessen zu beriicksichtigen.
Insbesondere kann auf die unverziigliche Anzeige von Verdnderungen in der Lei-
tung einer Einrichtung wie der verantwortlichen Pflegefachperson oder Bereichs-
leitung nach Nummer 5 nicht verzichtet werden, da diese Funktionsstellen maB-
geblichen und unmittelbaren Einfluss auf die Qualitdt der Pflege und Betreuung in
Einrichtungen haben.

Nach Absatz 3 Nummer 2 ist eine drohende oder bereits eingetretene Zah-
lungsunfahigkeit im Sinne der §§ 17 und 18 der Insolvenzordnung (InsO) vom
5. Oktober 1994 (BGBI. I S. 2866), die zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom
15. Juli 2024 (BGBI. 2024 I Nr. 236) gedndert worden ist, in der jeweils geltenden
Fassung, eine Uberschuldung im Sinne von § 19 InsO oder ein bereits beantragtes
oder erdffnetes Insolvenzverfahren unverziiglich anzuzeigen, weil dies schwer-
wiegende Folgen fiir die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner haben
kann. Hiufig fithren Uberschuldung oder Zahlungsunfihigkeit zur SchlieBung des
Einrichtungsbetriebs.

Ebenso erhebliche Konsequenzen hat eine beabsichtigte vollstidndige oder teil-
weise Einstellung des Betriebs einer Einrichtung (Nummer 3), weshalb der Trager
auch in diesem Fall zur unverziiglichen Anzeige verpflichtet ist. Unerheblich ist
dabei, aus welchem Grund die Einstellung beabsichtigt ist. Der Tréager hat dariiber
hinaus Unterkunft und Betreuung der von der (Teil-)Einstellung des Betriebs be-
troffenen Bewohnerinnen und Bewohner und die geplante ordnungsgeméfe Ab-
wicklung der Vertragsverhiltnisse nachzuweisen.

Zu Absatz 4

Die Anzeigen nach den Absétzen 1 bis 3 sind in Textform nach § 126b BGB ab-
zugeben. Miindliche Mitteilungen reichen nicht aus.

Zu § 6 (Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten der Einrichtung)

§ 6 regelt die fortlaufenden erforderlichen Aufzeichnungs- und Aufbewahrungs-
pflichten von Trégern von Einrichtungen. Mit der Regelung von Aufzeichnungs-
und Aufbewahrungspflichten soll es der zusténdigen Behorde ermdglicht und er-
leichtert werden, ihren Aufgaben nach Abschnitt 4 nachzukommen, indem erfor-
derliche Unterlagen ohne zusétzlichen Aufwand zur Verfiigung stehen.

Zu Absatz 1

Absatz 1 verpflichtet den Tréger einer Einrichtung zum Nachweis der Erfiillung
der Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung nach § 4, Aufzeichnungen
iiber den Betrieb der Einrichtung zu machen und die Qualititssicherungsmalnah-
men und deren Ergebnisse zu dokumentieren. Zu diesem Zweck diirfen personen-
bezogene Daten im erforderlichen Umfang verarbeitet werden.

Der Umfang der Dokumentationsverpflichtung ist in Absatz 1 Satz 2 Nummer
1 bis 10 konkret beschrieben. Die Verarbeitung dieser Daten ist erforderlich, da
sie der zustindigen Behorde die notwendige Einsicht in die Aufzeichnungen er-
moglicht, um ihren gesetzlichen Schutzauftrag, nimlich die Bewohnerinnen und
Bewohner vor Gefahren, die sich aus ihrem Lebensalltag in einer Einrichtung er-
geben konnen, zu erfiillen.

Nach Nummer 4 miissen aus den Aufzeichnungen unter anderem das Geburts-
datum und das Geschlecht der Bewohnerinnen und Bewohner ersichtlich werden.
Das Geburtsdatum dient der zustéindigen Behorde, neben dem Vor- und Nach-
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namen, zur eindeutigen Identifikation und Zuordnung der Bewohnerinnen und
Bewohner. Die Aufzeichnung des Geschlechts ermdglicht es der zustdndigen Be-
horde zu iiberpriifen, ob geschlechtsspezifische Aspekte in der Pflege angemessen
beriicksichtigt wurden.

Zu Absatz 2

Betreibt der Trager mehr als eine Einrichtung sind fiir jede Einrichtung geson-
derte Aufzeichnungen zu erstellen. Zur Erleichterung der Aufzeichnungs- oder
Dokumentationspflicht kdnnen aus Griinden der Entbiirokratisierung auch Auf-
zeichnungen, die fiir andere Stellen angelegt worden sind, zur Erfiillung der Auf-
zeichnungs- und Aufbewahrungspflichten nach Absatz 1 verwendet werden.

Zu Absatz 3

Absatz 3 schreibt eine Aufbewahrungsdauer von fiinf Jahren vor. Die Aufbewah-
rungsfrist richtet sich nach der Vorgabe in § 7 Absatz 1 Satz 4, wonach innerhalb
von fiinf Jahren in jeder Einrichtung wenigstens eine Regelpriifung stattgefun-
den haben muss. Soweit nach anderen Vorschriften lingere Aufbewahrungsfristen
gelten, bleiben diese unberiihrt. Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Ablauf
des Kalenderjahres, in dem die Aufzeichnungen, Unterlagen oder Belege entstan-
den sind.

Soweit die Aufzeichnungen nach Absatz 1 personenbezogene Daten enthalten,
sind diese so aufzubewahren, dass nur Berechtigte Zugang haben. Fiir den Triger
gelten die einzuhaltenden Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung, des Bun-
desdatenschutzgesetzes beziehungsweise des Landesdatenschutzgesetzes, soweit
deren Anwendungsbereich erdffnet ist.

Zu Abschnitt 4 (Aufgaben und Befugnisse der zustdndigen Behorde)

Zu § 7 (Uberpriifung der Qualitit in Einrichtungen)

Der Uberwachung der Qualitit in den Einrichtungen kommt eine wichtige pri-
ventive Funktion zu und soll den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner effek-
tiv durch die praktische Umsetzung der angestrebten Ziele gewahrleisten.

Zu Absatz 1

Absatz 1 unterscheidet zwischen zwei Priifarten: den wiederkehrenden Priifungen
(Regelpriifungen) und den anlassbezogenen Priifungen (Anlasspriifungen). Der
Begriff der Regelpriifung wird néher definiert, wonach in einem Kalenderjahr in
der Regel 30 von 100 Einrichtungen und innerhalb von fiinf Kalenderjahren jede
Einrichtung wenigstens einmal zu priifen ist. Der Gesetzeswortlaut ,,in der Regel
rdumt der zustidndigen Behorde einen eingeschrinkten Ermessensspielraum ein,
von der Vorgabe von 30 Prozent der Einrichtungen abzuweichen. Eine Abwei-
chung ist danach beispielsweise moglich, wenn in dem Zusténdigkeitsbereich der
Behorde aufgrund eines risikobasierten Ansatzes mehr als 30 Prozent der Ein-
richtungen ein Gefahrdungspotenzial aufweisen, das eine jéhrliche Regelpriifung
erfordert. Die Entscheidung iiber die Auswahl der Einrichtungen, die im Rahmen
der Regelpriifungen in einem Kalenderjahr gepriift werden, obliegt der zustin-
digen Behorde nach ihrem Ermessen. Ermessenskriterien konnen das Ergebnis
der letzten Regelbegehung, das Ergebnis der letzten Qualititspriifung durch den
Medizinischen Dienst oder den Priifdienst des Verbandes der Privaten Kranken-
versicherung e. V. sowie das Vorliegen von Beschwerden sein. Im Rahmen ihres
Ermessens ist es der zustindigen Behorde freigestellt, einzelne Einrichtungen
auch jahrlich zu priifen, solange sie sicherstellt, dass jede Einrichtung wenigstens
einmal innerhalb von fiinf Kalenderjahren gepriift wird.

Nach § 117 Absatz 4 Satz 1 SGB XI sind Erkenntnisse aus der Priifung von Pfle-
geeinrichtungen vom Medizinischen Dienst und dem Priifdienst des Verbandes
der Privaten Krankenversicherung e. V. unverziiglich der nach heimrechtlichen
Vorschriften zustindigen Aufsichtsbehdrde mitzuteilen, soweit sie zur Vorberei-
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tung und Durchfithrung von aufsichtsrechtlichen Maflnahmen nach heimrecht-
lichen Vorschriften erforderlich sind. Informiert der Medizinische Dienst oder der
Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. die zustindige
Behorde dartiber, dass eine Einrichtung im Sinne des § 2 Nummer 1 im Rahmen
der Qualitétspriifung durch den Medizinischen Dienst oder den Priifdienst des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. eine oder mehrere D-Bewer-
tungen oder C-Bewertungen erhalten hat, soll die zustindige Behorde im Einzel-
fall priifen, ob der im Qualitdtsbericht ausgewiesene Mangel die Durchfithrung
einer Anlasspriifung erforderlich macht. Eine Einrichtung wird mit einer D-Be-
wertung eingestuft, wenn ein Defizit mit eingetretenen negativen Folgen fiir die
versorgte Person vorliegt. Eine C-Bewertung erhélt sie bei einem Defizit mit Risi-
ko negativer Folgen fiir die versorgte Person.

Dartiiber hinaus sind Anlasspriifungen dann das geeignete Mittel, wenn zum Bei-
spiel Beschwerden von Bewohnerinnen und Bewohnern, Angehdrigen und ver-
gleichbar Nahestehenden oder sonstigen Personen vorliegen oder wenn die zu-
standige Behorde sicherstellen will, dass ihren Anordnungen nachgekommen
wird.

Die Uberpriifungen sind grundsitzlich unangemeldet durchzufiihren, da die zu-
standige Behorde nur bei unangemeldeten Kontrollen einen Einblick in die tat-
séchlichen Verhiltnisse der Einrichtung erhilt.

Angemeldete Priifungen sind durch die Regelung in Satz 5 nicht ausgeschlossen,
jedoch auf Ausnahmefille begrenzt. Angemeldete Priifungen kdnnen sinnvoll und
zweckmaiBig sein, wenn beispielsweise konkrete Unterlagen angefordert oder eine
bestimmte Gespriachspartnerin oder ein bestimmter Gesprachspartner benotigt
werden.

Im Normalfall finden die Uberpriifungen zur iiblichen Geschiftszeit statt. Sie
konnen auch zur Nachtzeit erfolgen, wenn und soweit das Priifungsziel unter Be-
achtung des VerhéltnisméaBigkeitsgrundsatzes anders nicht erreicht werden kann.
Beispielsweise kann nur zur Nachtzeit der Einsatz von ausreichend qualifiziertem
Personal fiir die nédchtliche Betreuung oder Pflege auf tatsdchlicher Ebene iiber-
priift werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 bestimmt in Satz 1, dass sich die Priifungen grundsétzlich darauf er-
strecken, ob die Anforderungen nach diesem Gesetz und der nach § 17 erlassenen
Rechtsverordnung eingehalten werden.

Die zustindigen Behorden haben einen umfassenden Priifauftrag, der die Ein-
richtungen ganzheitlich in den Blick nimmt. Im Unterschied zum Medizinischen
Dienst beziehungsweise dem Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenver-
sicherung e. V., der vorrangig die Ergebnisqualitét priift, priift die zustéindige
Behorde sowohl die Struktur-, als auch die Prozess- und Ergebnisqualitit. Denn
eine gute Prozess- und Strukturqualitdt ist Voraussetzung, um dauerhaft eine gute
Ergebnisqualitit erbringen zu kdnnen.

Satz 2 verpflichtet den Triger, die Leitung, die verantwortliche Pflegefachper-
son und, sofern vorhanden, die Bereichsleitung die erforderlichen Auskiinfte auf
Verlangen und unentgeltlich miindlich oder schriftlich zu erteilen. Der Triger
wird nach Satz 3 verpflichtet, der zustédndigen Behorde auf deren Anforderung hin
Ablichtungen (Fotokopien) der Geschiftsunterlagen unter Einhaltung der daten-
schutzrechtlichen Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung, des Bundesda-
tenschutzgesetzes beziechungsweise des Landesdatenschutzgesetzes unentgeltlich
zur Verfligung zu stellen. Zu den Geschéftsunterlagen zdhlen alle zum Geschéfts-
betrieb einer Einrichtung gehdrenden Aufzeichnungen einschlieflich der Belege
iiber die fiir die Bewohnerinnen und Bewohner verwalteten Barbetridge oder Ta-
schengelder. Die Aufzeichnungen, Unterlagen und Belege nach § 6 sind am Ort
der Einrichtung zur Uberpriifung vorzuhalten. Fiir eine effektive und zielgerich-
tete Priifung ist eine an den Priifungsort gebundene Einsicht in die Unterlagen
unverzichtbar. Die zustdndige Behorde darf im Ergebnis nicht an eine ortsferne
Verwaltungszentrale des Trigers verwiesen werden. Unterlagen zur wirtschaftli-
chen und finanziellen Lage der Einrichtung nach § 6 Absatz 1 Nummer 1 miissen
hingegen nach Satz 4 nur fiir angemeldete Priifungen am Ort der Uberpriifung
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vorgehalten werden. Damit wird dem Umstand Rechnung getragen, dass oftmals
Geschiftsunterlagen nur am Hauptsitz des Trégers zentral vorgehalten werden.
Sofern Geschiftsunterlagen wegen der rdumlichen Distanz bei unangemeldeten
Priifungen nicht einsehbar sind, koénnen diese, gegebenenfalls auf Anforderung,
der Aufsichtsbehdrde auch nachgereicht werden.

Zu Absatz 3

Die Regelung berechtigt und verpflichtet die zustdndige Behdrde, Maflnahmen
zur Aufklérung zu ergreifen, wenn Zweifel bestehen, ob die nach dem Gesetz fiir
eine Einrichtung bestehenden Anforderungen erfiillt sind.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt das Betretungs- und Uberpriifungsrecht der zustéindigen Behorde
und die Befugnisse zur Einsichtnahme in Aufzeichnungen und sonstige Unter-
lagen sowie zur Kontaktaufnahme mit den Bewohnerinnen und Bewohnern. Die
Bewohnerinnen und Bewohner kénnen mit deren Einwilligung in Augenschein
genommen sowie Beschiftige befragt werden.

Das Betretungsrecht nach Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 umfasst alle fiir die Einrich-
tung genutzten Grundstiicke und Raume. Artikel 13 Absatz 1 GG schiitzt nicht
nur die Wohnung als Raum zur freien Entfaltung der Personlichkeit und erfasst
alle Rdume sowie jedes befriedete Besitztum, die aufgrund ihrer Abgeschlossen-
heit objektiv erkennbar nicht fiir die Allgemeinheit zugénglich sind und als Stétte
privaten Lebens dienen, sondern insbesondere auch gemischt genutzte Arbeits-,
Betriebs- und Geschéftsraume.

Wihrend bei Rdumen, in denen sich das Privatleben im engeren Sinn abspielt,
das Schutzbediirfnis am groBten ist und der Schutzzweck des Grundrechts daher
in vollem Umfang durchgreift, wird das Schutzbediirfnis bei reinen Arbeits-, Be-
triebs- oder Geschéftsrdumen durch den Zweck gemindert, den sie durch den Wil-
len des Inhabers besitzen. Je groBer ihre Offenheit nach auflen ist und je mehr sie
zur Aufnahme sozialer Kontakte mit Dritten bestimmt sind, desto schwécher wird
der grundrechtliche Schutz. Rechte zum Betreten von Betriebs- und Geschéftsrau-
men, von allgemein auch fiir Besucherinnen und Besucher zuginglichen Radum-
lichkeiten und der Grundstiicke von Einrichtungen zu den iiblichen Betriebszei-
ten verstoen nach diesen Grundsétzen nicht gegen Artikel 13 Absatz 1 GG und
stellen keinen Eingriff oder Einschrinkung (so BVerfGE 32, 54) dar, da sie als
Annex behdrdlicher Uberwachungs- und Kontrollbefugnisse das gewerblich-be-
rufliche Verhalten des Trégers, das auf den Kontakt nach auflen abzielt, nicht aber
die durch Artikel 13 GG geschiitzte Privatsphére betreffen (BVerfGE 32, 54). Ein
nach Absatz 1 Satz 5 mogliches Betreten auflerhalb der iiblichen Geschéftszeiten
und zur Nachtzeit findet nach der iiblichen Verkehrsanschauung hingegen nicht
mehr zu ,,iiblichen Zeiten“ statt, sodass die hierdurch gegebene Einschriankung
des Grundrechts nach Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG kenntlich gemacht wurde.

Das Betreten von Ridumen und gegebenenfalls von Grundstiicken oder Grund-
stiicksteilflachen, die einem Hausrecht der Bewohnerinnen und Bewohner unter-
liegen, betrifft hingegen die engere Sphdre der von Artikel 13 GG geschiitzten
rdumlichen Privatsphire. Das Recht zum Betreten ist deshalb von der vorherigen
Zustimmung (Einwilligung) der Bewohnerinnen und Bewohner abhéngig (Num-
mer 1).

Unter einem Hausrecht ist das Recht zu verstehen, iiber Rdume, in denen eine
Person wohnt, frei zu verfligen und bestimmen zu kdnnen, wer die Rdume betritt.
Das Hausrecht besteht regelméfig an den zu alleinigen Wohnzwecken genutzten
Réumen, wie zum Beispiel Wohn- und Schlafrdumen.

Nach Absatz 4 Satz 2 haben der Trédger und die Leitung die Maflnahmen der
zustandigen Behorde zu dulden und zu unterstiitzen. Ferner soll die zustindige
Behorde fach- und sachkundige Personen zu ihren Priifungen hinzuziehen. Daher
sollen von der zustédndigen Behorde nur solche Personen betraut werden, die sich
hierfiir nach ihrer Personlichkeit eignen und eine ihren Aufgaben entsprechende
Ausbildung erhalten haben oder besondere berufliche Erfahrung besitzen. Solche
fach- und sachverstidndigen Personen konnen beispielsweise externe Pflegefach-
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krifte sein oder Arztinnen und Arzte, die die notwendige Sachkunde aus pflege-
rischer und medizinischer Sicht beisteuern konnen. Nach Satz 5 sind alle hinzu-
gezogenen Personen zur Verschwiegenheit verpflichtet und diirfen personenbe-
zogene Daten der Bewohnerinnen und Bewohner weder speichern noch an Dritte
iibermitteln. Hieriiber hat die zustéindige Behorde die hinzugezogenen Personen
vor Aufnahme ihrer Tétigkeit zu belehren. Die beauftragende Behdrde ist nicht
Dritte im Sinne von § 7 Absatz 4 Satz 5. Nach Satz 7 hat die zustéindige Behorde
sicherzustellen, dass es bei den hinzugezogenen Personen nicht zu Interessenkol-
lisionen kommt.

Zu Absatz 5

Die Regelung nach Absatz 5 erweitert im Verhdltnis zu Absatz 4 das Betretungs-
recht der zustdndigen Behorde. Auch bei fehlender Einwilligung der Bewohne-
rinnen und Bewohner oder der auskunftspflichtigen Person diirfen deren bezie-
hungsweise dessen Rédume, die einem Hausrecht unterliegen oder Wohnzwecken
im engeren Sinne dienen, zur Abwehr dringender Gefahren fiir die 6ffentliche
Sicherheit und Ordnung jederzeit betreten werden. Nach Artikel 13 Absatz 7 GG
sind Eingriffe und Beschrankungen, mithin Betretungsrechte der privaten Wohn-
rdume zur Verhiitung dringender Gefahren fiir die 6ffentliche Sicherheit und Ord-
nung aufgrund eines Gesetzes zuléssig.

Eine Gefahr liegt vor, wenn eine Sachlage oder ein Verhalten bei ungehindertem
Ablauf des objektiv zu erwartenden Geschehens mit hinreichender Wahrschein-
lichkeit ein Rechtsgut schidigen wird. Die Gefahr muss gegenwiértig sein, sodass
ein Aufschub des Eindringens angesichts der zeitlichen Ndhe und Wahrschein-
lichkeit des Schadenseintritts nicht mehr gerechtfertigt ist. Das Fiirsorgeinteresse
an einer Einhaltung der ordnungsrechtlichen Vorgaben iiberwiegt in diesen Fall-
konstellationen regelmifBig den Schutz der rdumlichen Privatsphire der Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie der Auskunftspflichtigen.

Nach dem Zitiergebot des Artikel 19 Absatz 1 Satz 2 GG ist klargestellt, dass
insoweit das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung im Sinne von Ar-
tikel 13 GG fiir die Bewohnerinnen und Bewohner oder die auskunftspflichti-
ge Person eingeschrankt wird.

Zu Absatz 6

Die Uberwachung, also die Priiftitigkeit, beginnt mit der Anzeige nach § 5 Ab-
satz 1.

Zu Absatz 7

Absatz 7 stellt klar, dass eine Priifung der Einrichtungen nach den Absétzen 1, 2,
4 und 6 auch zur Kldrung der Frage erfolgen kann, ob eine Einrichtung im Sinne
von § 2 vorliegt. Diese Befugnis ist fiir eine effektive Priiftitigkeit und auch im
Interesse der Rechtssicherheit fiir Triger und Bewohnerinnen und Bewohner ge-
boten.

Zu Absatz 8

Absatz 8 regelt im Interesse eines effektiven Schutzes von Bewohnerinnen und
Bewohnern und mit Blick auf ein wirkungsvolles Verwaltungshandeln den Aus-
schluss der aufschiebenden Wirkung von Widerspruch und Anfechtungsklage
gegen Mafinahmen nach den Absétzen 1 bis 7.

Zu Absatz 9

Eine Beteiligung von Triagerverbanden kann bei den grundsétzlich unangemel-
deten Priifungen nicht stattfinden, ohne dass hierdurch die Beteiligung von Tra-
gerverbdnden von vornherein ausgeschlossen ist. Fiir die Fille der angemelde-
ten Priifungen konnen die Trdger die Vereinigungen, denen sie angehdren, in
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angemessener Weise, insbesondere unter Beriicksichtigung des informationellen
Selbstbestimmungsrechts der Bewohnerinnen und Bewohner, hinzuziehen.

Zu Absatz 10

Absatz 10 regelt das Auskunftsverweigerungsrecht fiir die auskunftspflichtigen
Personen, die nicht selbst Beteiligte des Verwaltungsverfahrens sind. Diese kon-
nen die Auskunft auf Fragen verweigern, die sie selbst oder eine der in § 383 Ab-
satz 1| Nummer 1 bis 3 der Zivilprozessordnung in der Fassung vom 5. Dezember
2005 (BGBI. IS. 3202; 20061 S. 431; 2007 I S. 1781), die zuletzt durch Artikel 1
des Gesetzes vom 24. Oktober 2024 (BGBI. 2024 1 Nr. 328) gedndert worden ist,
in der jeweils geltenden Fassung, genannten Personen der Gefahr strafrechtlicher
Verfolgung oder eines Ordnungswidrigkeitsverfahrens aussetzen wiirde.

Verfahrensbeteiligten steht {iber § 26 Absatz 2 Satz 4 LVwV{G ein entsprechen-
des Auskunftsverweigerungsrecht zu.

Zu § 8 (Bekanntgabe des Priifberichts)

Die Regelung in § 8 beinhaltet, dass die zustindige Behorde iiber das Ergebnis
der Priifungen innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Priifung einen
Priifbericht (feststellender Verwaltungsakt) zu erstellen hat, der dem Tréiger der
Einrichtung und der Leitung nach § 37 LVwWVIG schriftlich oder elektronisch
bekannt zu geben ist.

Zu § 9 (Ordnungsrechtliche Maflnahmen)

§ 9 betont und verstérkt den ordnungsrechtlichen Priifauftrag der zustéindigen Be-
horde fiir die Malnahmen nach den §§ 10 bis 13. Es besteht nicht nur eine Be-
rechtigung der Aufsichtsbehorde bei Nichterfiillung geltender Anforderungen té-
tig zu werden, sie muss im Interesse und zum effektiven Schutz der Bewohnerin-
nen und Bewohner der Einrichtungen auf die Beseitigung der Méangel hinwirken.

Die Norm definiert die Abweichungen vom ,,Sollzustand* der nach diesem Gesetz
und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung einzuhaltenden
Anforderungen vom ,,Istzustand als Mangel, den es mit dem MafBnahmenkatalog
der §§ 10 bis 13 zu beseitigen gilt. Die MaBBnahmen nach den §§ 10 bis 13 sind
in ihrer Eingriffsintensitét gestaffelt. Die zustindige Behorde hat nach pflichtge-
mifBem Ermessen unter Riicksicht auf den Grundsatz der VerhiltnismaBigkeit zu
entscheiden, welche Maflnahmen im Einzelfall ergriffen werden, wobei die Be-
ratung nach dem Grundsatz ,,Beratung vor Sanktion“ grundsétzlich Vorrang hat.

Zu § 10 (Beratung bei Méngeln)

Zu Absatz 1

Die Regelung verdeutlicht den hohen Stellenwert der Beratung im Aufgabenfeld
der zustédndigen Behorde. Diese soll bei der Feststellung von Méngeln auch mit
Blick auf den VerhéltnisméBigkeitsgrundsatz nicht sofort mit eingreifenden Maf3-
nahmen reagieren, sondern in vertrauensvoller Zusammenarbeit die Trager bei der
Abstellung der Méangel unterstiitzen und beraten. Die Verpflichtung besteht auch
dann, wenn Mingel in einer Einrichtung festgestellt werden, die den Betrieb zwar
angezeigt, aber noch nicht aufgenommen hat.

Zu Absatz 2

Absatz 2 verpflichtet die zustéindige Behorde die Bewohnerinnen und Bewohner
zu unterstilitzen, eine anderweitige Unterkunft und Betreuung zu finden, wenn die
Fortsetzung der Vertragsverhidltnisse mit den Tragern wegen der festgestellten
Maingel unzumutbar ist. Die Regelung soll den Bewohnerinnen und Bewohnern
einen Wechsel in eine andere Einrichtung erleichtern, wenn durch die zustidndige
Behorde Alternativen aufgezeigt werden.
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Zu § 11 (Anordnungen)

Zu Absatz 1

Absatz 1 stellt klar, dass der Triger verpflichtet ist, festgestellte Méngel unver-
zliglich oder innerhalb der von der zustdndigen Behorde gesetzten Frist zu beseiti-
gen. Die zustdndige Behorde ist zur Durchfithrung der Mangelbeseitigungspflicht
nach Satz 1 befugt, Anordnungen zur Gefahrenabwehr und zur Sicherung der
Einhaltung der dem Trager obliegenden Verpflichtungen zu erlassen. Dies gilt
nach Satz 3 auch, wenn Mingel in einer Einrichtung festgestellt werden, die den
Betrieb zwar angezeigt, aber noch nicht aufgenommen hat.

Die Anordnungsbefugnis zur Beseitigung einer eingetretenen oder zur Abwen-
dung einer drohenden Beeintridchtigung oder Gefidhrdung des Wohls der Bewoh-
nerinnen und Bewohner ist in ihrem praktischen Anwendungsbereich weiter ge-
fasst als die zweite Alternative. Diese stiitzt Anordnungen gegen den Triger, um
die Einhaltung ihm obliegender Verpflichtungen nach diesem Gesetz oder ins-
besondere auch aus den Rahmenvertrdgen nach § 75 Absatz 1 SGB XI und § 131
Absatz 1 SGB IX zu sichern.

Zu Absitze 2 und 3

Die Absitze 2 und 3 stellen die Interessen der Kostentrdger im Anordnungs-
verfahren sicher. Die zustindige Aufsichtsbehorde hat bei Anordnungen nach
Absatz 1 Einvernehmen mit den betroffenen Pflegekassen und Tragern der So-
zialhilfe nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch herzustellen (Absatz 2) oder
Anordnungen nach Absatz 1 so weit wie mdglich in Ubereinstimmung mit den
Vereinbarungen nach § 75 Absatz 3 SGB XII oder § 123 Absatz 1 SGB IX aus-
zugestalten und Einvernehmen mit den Tragern der Eingliederungshilfe anzu-
streben (Absatz 3). Die Letztentscheidung und -verantwortlichkeit obliegt aber
der zustiandigen Behorde.

Bei Anordnungen, die zu einer finanziellen Mehrbelastung bei den Sozialhilfetra-
gern, den Eingliederungshilfetrdgern und den Pflegekassen fithren und damit eine
drittbelastende Wirkung aufweisen, diirfen die Rechtsschutzmoglichkeiten nicht
eingeschriankt werden. Die Widerspruchs- und Klagemdglichkeit drittbelasteter
Leistungstriager soll jedoch nicht dazu fithren, dass ndtige Maflnahmen nur ver-
zogert umgesetzt werden kdnnen. Insofern wird die aufschiebende Wirkung ihrer
Rechtsmittel ausgeschlossen.

Zu § 12 (Beschiftigungsverbot)

Mit dieser Regelung soll verhindert werden, dass in Einrichtungen ungeeignetes
Personal beschéftigt ist. Sie richtet sich an den Triger von Einrichtungen.

Menschen mit Pflegebedarf und mit Behinderungen kénnen mit kompetenten und
qualifizierten Beschiftigten so betreut und gepflegt werden, dass sie ein hohes
MaB an Lebensqualitit erleben. Das Beschéftigungsverbot dient dem Schutz und
der Sicherheit der Bewohnerinnen und Bewohner, denn deren Wohlergehen wird
durch die Tatigkeit von fachlich oder personlich ungeeignetem Personal regel-
miBig gefdhrdet. Der mit dem Beschiftigungsverbot verbundene Eingriff in die
unternehmerische Entscheidungsfreiheit des Trédgers ist mit Blick auf das Ver-
hiltnisméBigkeitsgebot auch gerechtfertigt, weil die Eignung und Kompetenz der
Beschiftigten, die die Einrichtung leiten oder die Bewohnerinnen und Bewohner
betreuen nicht nur fiir deren Lebensqualitdt und Wohlbefinden, sondern auch von
entscheidender Bedeutung fiir eine sach- und fachgerechte Versorgung sind.

Die Beschiftigung kann ganz oder teilweise fiir bestimmte Funktionen untersagt
werden. Die Eignung umfasst die personliche und fachliche Eignung, wobei die
personliche und fachliche Eignung auch im Kontext mit der konkret ausgeiibten
Funktion und Tétigkeit zu beurteilen ist. Die Einschitzung der fehlenden Eignung
ist auf der Grundlage einer ausreichenden Tatsachenbasis nach pflichtgeméfem
Ermessen der zustédndigen Behorde zu treffen.
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Zu § 13 (Untersagung)

Eine Betriebsuntersagung einer Einrichtung ist im Verhéltnis zur Anordnung nach
§§ 11 oder 12 nachrangig. Sie ist die Ultima Ratio ordnungsrechtlichen Vor-
gehens, um den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sicherzustellen. We-
gen der erheblichen Schwere des Eingriffs in die Grundrechte der Betroffenen
gelten besondere Anforderungen bei der Beachtung des VerhdltnismaBigkeits-
grundsatzes.

Zu Absatz 1

Diese Regelung stellt klar, dass die zustdndige Behorde verpflichtet ist, den Be-
trieb einer Einrichtung ganz oder teilweise zu untersagen, wenn die ordnungs-
rechtlichen Anforderungen nach § 4 nicht erfiillt sind und Anordnungen nach den
§§ 11 und 12 nicht ausreichen. Bei der Entscheidung iiber eine Betriebsunter-
sagung ist das VerhidltnismaBigkeitsgebot im besonderen Male zu beachten, da
die MafBinahme weitreichende finanzielle und existenzielle Folgen fiir den Einrich-
tungstréger mit sich bringt.

Zu Absatz 2

Im Unterschied zu Absatz 1 kann die zustindige Behorde nach Absatz 2 den
Betrieb einer Einrichtung ganz oder teilweise untersagen, sofern einer oder meh-
rere der drei abschlieend aufgefiihrten Tatbestinde zutreffen. Wenn eine An-
zeige nach § 5 unterlassen oder unvollstindig erteilt wird, eine Anordnung nach
§ 11 Absatz 1 nicht fristgerecht befolgt wird oder gegen ein Beschéftigungsverbot
nach § 12 verstoBen wird, konnen erhebliche Zweifel an der Zuverldssigkeit des
Trégers begriindet sein. Die Ermessensentscheidung der zustéindigen Behorde hat
sich am Grundsatz der VerhédltnisméaBigkeit auszurichten und in die Abwégung
den Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner und alle milderen Mittel, wie Be-
ratung oder Anordnung, einzubeziehen.

Zu Absatz 3

Nach Absatz 3 konnen in der Phase zwischen der Anzeige nach § 5 Absatz 1
(drei Monate) und vor der Betriebsaufnahme in der Einrichtung Méngel unter den
Voraussetzungen der Absétze 1 oder 2 zu einer Untersagung des Betriebs fiihren.
Kann der Untersagungsgrund noch vor Aufnahme des Betriebs in der Einrichtung
beseitigt werden, ist nur eine vorldufige Untersagung zuléssig (Satz 2). Diese vor-
laufige Untersagung wird hinfdllig, wenn die zustidndige Behorde den Wegfall der
Voraussetzungen der Untersagung erklért (Satz 3).

Zu § 14 (Zusammenarbeit, Arbeitsgemeinschaften)

§ 14 regelt die Zusammenarbeit der nach diesem Gesetz zustindigen Behorden
mit den Pflegekassen, deren Landesverbianden und dem Verband der privaten
Krankenversicherung e. V., dem Medizinischen Dienst, dem Priifdienst des Ver-
bandes der Privaten Krankenversicherung e. V. und den zusténdigen Trigern der
Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe. Die Zusammenarbeit wird durch die
Griindung von Arbeitsgemeinschaften institutionalisiert.

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Grundlagen einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit zwi-
schen den Beteiligten bei der Wahrnehmung der Aufgaben der zustidndigen Be-
horde, die dem Schutz der Interessen und Bediirfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner, der Sicherung einer angemessenen Qualitdt des Wohnens und der Be-
treuung in den Einrichtungen im Sinne dieses Gesetzes sowie zur Sicherung einer
angemessenen Qualitdt der Priiffungen dienen.

Die zustdndigen Behorden sind danach verpflichtet, mit den Pflegekassen, deren
Landesverbdnden und dem Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., dem
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Medizinischen Dienst, dem Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenver-
sicherung e. V. und den zustdndigen Tragern der Sozialhilfe und der Eingliede-
rungshilfe zusammenzuarbeiten. Satz 2 benennt konkrete Aufgabenbereiche der
Arbeitsgemeinschaften auf inhaltlich-sachlicher Ebene, wie die gegenseitige In-
formation der Beteiligten, die Koordination der Priiftitigkeit (inklusive Austausch
der hierfiir erforderlichen Daten) und Termine sowie die Herstellung von Einver-
nehmen iiber die MaBlnahmen zur Qualititssicherung und zur Beseitigung von
Maingeln. Durch die Zusammenfiihrung von Fachkompetenzen kénnen trotz der
unterschiedlichen Priifansitze Synergieeffekte genutzt und gleichzeitig mit dem
Informationsaustausch der Verwaltungsaufwand beispielsweise durch eine Ab-
grenzung von Zustdndigkeiten reduziert werden. Gleichzeitig soll durch die enge
und kooperative Zusammenarbeit erreicht werden, unnétige Mehrfachpriifungen
der Einrichtungen zu vermeiden. Gegenstand der Vereinbarung {iber die Form der
Zusammenarbeit sind daher insbesondere auch die Mdglichkeiten, gemeinsame
Priifungen durchzufiihren oder eine Abstimmung bei der Bewertung von Sachver-
halten zu erreichen.

In Absatz 1 Satz 4 wird ausdriicklich die Moglichkeit geschaffen, Modellvor-
haben fiir Einrichtungen nach § 2 Nummer 1 zu vereinbaren, die mit dem Ziel
durchgefiihrt werden, das Vorgehen bei der Priifung der Qualitit nach dem Elften
Buch Sozialgesetzbuch und diesem Gesetz, beispielsweise inhaltlich und organi-
satorisch, besser zu koordinieren und abzustimmen. Die Verantwortung der zu-
stindigen Behorde fiir die nach diesem Gesetz zu priifende Gegenstéinde bleibt
ebenso wie die Prifverpflichtung bestehen und darf nicht eingeschrinkt werden.

Zu Absatz 2

Absatz 2 berechtigt und verpflichtet die zustdndige Behorde die fiir die Zusam-
menarbeit erforderlichen Angaben und die bei den Priifungen gewonnenen Er-
kenntnisse an die Pflegekassen, deren Landesverbande und den Verband der Pri-
vaten Krankenversicherung e. V., den Medizinischen Dienst, den Priifdienst des
Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V. und an die zustindigen Tréger
der Sozialhilfe und der Eingliederungshilfe zu iibermitteln. Den Anforderungen
an den Datenschutz wird durch die Anonymisierung der personenbezogenen Da-
ten vor deren Ubermittlung Rechnung getragen.

Zu Absatz 3

Absatz 3 gestattet es der zustindigen Behorde personenbezogene Daten, wie bis-
her, in nicht anonymisierter Form an die Pflegekassen, deren Landesverbidnde
und den Verband der Privaten Krankenversicherung e. V., den Medizinischen
Dienst, den Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenversicherung e. V.
und den zustdndigen Trigern der Sozialhilfe zu tibermitteln, soweit dies fiir Zwe-
cke nach dem Elften Buch Sozialgesetzbuch erforderlich ist. Die Ubermittlung
der personenbezogenen Daten in nicht anonymisierter Form ist insbesondere zur
Aufgabenerfiillung nach § 117 Absatz 4 SGB XI erforderlich. Zum Schutz des
informationellen Selbstbestimmungsrechts der betroffenen Bewohnerinnen und
Bewohner diirfen, neben den Anforderungen der Datenschutz-Grundverordnung,
des Bundesdatenschutzgesetzes oder des Landesdatenschutzgesetzes, die iibermit-
telten Daten von Empfangern nicht zu anderen Zwecken verarbeitet oder genutzt
werden und sind spétestens nach Ablauf von zwei Jahren zu 16schen. Die zustén-
dige Behorde hat im Falle einer Ubermittlung nach Absatz 3 die Informations-
pflichten der Datenschutz-Grundverordnung gegeniiber den Bewohnerinnen und
Bewohnern zu wahren.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 wird die Zusammenarbeit der beteiligten Stellen mit den zustdndigen
Behorden durch die Bildung von Arbeitsgemeinschaften institutionalisiert. Neben
der Landesarbeitsgemeinschaft sollen auch in den jeweiligen Stadt- und Landkrei-
sen Arbeitsgemeinschaften zur Wahrnehmung der Aufgaben in Absatz 1 Satz 2
gebildet werden. Die in der Arbeitsgemeinschaft vertretenen und in Absatz 1 Satz 1
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aufgefiihrten Beteiligten haben die ihnen durch die Zusammenarbeit entstehenden
Kosten selbst zu tragen.

Weitere Vorgaben zur Zusammenarbeit sind nicht aufgenommen, weil damit
»Systemwidrig® das Ergebnis eines Modellvorhabens nach Absatz 1 bereits vor-
weggenommen wiirde und Modellprojekte keine praktische Relevanz mehr auf-
zeigen konnten.

Zu Absatz 5

Nach Absatz 5 gilt fiir die Arbeitsgemeinschaften die Verpflichtung, auch mit
weiteren Stellen und Institutionen, ndmlich den Verbdnden der freien Wohlfahrts-
pflege, den kommunalen Trigern und sonstigen Trigern sowie deren Vereini-
gungen, den Verbidnden der Bewohnerinnen und Bewohner und den Verbénden
der Pflegeberufe sowie den Betreuungsbehdrden auf einer vertrauensvollen Ebene
zusammenzuarbeiten. Die Arbeitsgemeinschaften sollen dariiber hinaus auch ver-
trauensvoll beispielsweise mit Pflegestiitzpunkten und der Verbraucherzentrale
Baden-Wiirttemberg eng zusammenarbeiten.

Zu Abschnitt 5 (Ordnungswidrigkeiten, Zustandigkeiten, Verordnungsermichti-
gung, Befreiungen und Schlussregelungen)

Zu § 15 (Ordnungswidrigkeiten)

§ 15 fiihrt die fiir die Ausfithrung dieses Gesetzes und der auf seiner Grundlage
erlassenen Rechtsverordnung erforderlichen Buigeldbestimmungen abschlieBend
auf. Die Aufgliederung der einzelnen Tatbesténde in die Absétze 1 und 2 ist durch
die in Absatz 3 vorgesehene, am Unrechtsgehalt orientierte Festlegung der unter-
schiedlichen HochstgeldbuBe in Absatz 1 (fiinfundzwanzigtausend Euro) und in
Absatz 2 (zehntausend Euro) bedingt.

Zu Absatz 1

In Absatz 1 Nummer 1 wird der Tatbestand des VerstoBes gegen die Anzeige-
pflicht nach § 5 Absatz 1 Sitze 2 und 3 bei Einrichtungen geregelt.

Nach Nummer 2 handelt ein Tréger einer Einrichtung ordnungswidrig, der ent-
gegen einer vollziehbaren Anordnung nach § 13 Absétze 1 oder 2 eine Einrich-
tung betreibt.

Nummer 3 regelt das Zuwiderhandeln gegen eine vollziehbare Anordnung nach
§ 11 Absatz 1, § 12 oder § 13 Absitze 1 oder 2 als Ordnungswidrigkeit.

Zu Absatz 2

Nach Absatz 2 Nummer 1 stellt das Zuwiderhandeln gegen die aufgrund dieses
Gesetzes erlassene Rechtsverordnung eine Ordnungswidrigkeit dar.

Nach Nummer 2 handelt ein Tréiger einer Einrichtung ordnungswidrig, wenn er
entgegen § 4 Absatz 3 Nummer 2 nicht sicherstellt, dass in einer Einrichtung mit
pflegebediirftigen Bewohnerinnen und Bewohnern stindig eine Pflegefachkraft
anwesend ist.

In Nummer 3 wird der Verstol gegen die Anzeigepflicht nach § 5 Absatz 3 als
Tatbestand einer Ordnungswidrigkeit benannt.

Nummer 4 regelt Verstole gegen verschiedene Auskunfts-, Mitwirkungs- und
Duldungspflichten, die sich an die Triger von Einrichtungen richten, als Ord-
nungswidrigkeiten.

Zu Absatz 3

Absatz 3 regelt die unterschiedliche Hochstgrenze der Betrdge, bis zu der die
Verstoe mit einer GeldbuBle geahndet werden kdnnen. In diesem unterschied-
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lich gestalteten Rahmen spiegelt sich der Unrechtsgehalt wider, der den einzel-
nen Ordnungswidrigkeiten beigemessen wird. Wahrend die Untergrenze mit § 17
Absatz 1 OWIiG absolut festliegt und durch spezielle Bestimmungen also weder
iiber- noch unterschritten werden kann, sind, wie in § 17 Absatz 1 OWiG (,,wenn
das Gesetz nichts anderes bestimmt®) vorgesehen, abweichende HochstbuBlen in
Absatz 3 festgelegt worden.

Zu Absatz 4

Absatz 4 regelt die Zusténdigkeit fiir die Verfolgung und Ahndung der Ordnungs-
widrigkeiten im Sinne von § 35 OWIiG. Zustindige Verwaltungsbehdrde ist die
untere Aufsichtsbehorde.

Zu § 16 (Zustiandigkeiten und Durchfiihrung dieses Gesetzes)

Zu Absatz 1

Absatz 1 regelt die Zustdndigkeiten nach diesem Gesetz. Nach Nummer 1 ist
das Sozialministerium zustdndige oberste Aufsichtsbehdrde und priift als solches
die Recht- und ZweckmaéBigkeit behordlichen Handelns. Die Regierungsprisidien
sind nach Nummer 2 hohere Aufsichtsbehérden.

Die unteren Verwaltungsbehdrden iibernehmen die Aufgabenwahrnehmung nach
diesem Gesetz als untere Aufsichtsbehdrden mit der Bezeichnung Beratungs- und
Priifbehérde (Nummer 3). Damit wird der in der Praxis seit langem eingefiihrte
und institutionalisierte Begriff der ,,Heimaufsicht“ fiir die zustéindige Behdrde er-
setzt. Bereits mit der bisherigen Gesetzesfassung wurde die Bezeichnung ,,sta-
tiondre Einrichtung® anstelle des Begriffs ,,Heim* eingefiihrt. Diese Anderung
soll nun auch in der Benennung der fiir diese Einrichtungen zustdndigen Behorde
beriicksichtigt werden. Zudem soll mit der neuen Bezeichnung der zustindigen
Behorde, neben ihrem Priifauftrag, ihr Beratungsauftrag stirker in den Fokus ge-
riickt werden.

Zu Absatz 2

Durch die regional gegliederten Zustindigkeiten der Aufsichtsbehdrden kdnnen
in der Praxis Uberschneidungen auftreten, wenn die zustéindige Aufsichtsbehorde
identisch mit dem Tréger der Einrichtung ist. In dieser Konstellation ist eine Zu-
stindigkeitsregelung geboten, die bereits den bloBen Anschein fehlender Neu-
tralitit bei der Aufgabenwahrnehmung im Zusammenhang mit Uberpriifungen
sowie bei der Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach diesem
Gesetz vermeidet. Der Begriff des Triagers im Sinne von § 16 Absatz 2 ist jedoch
eng auszulegen. Die Annahme einer Interessenkollision ist ausschlieflich auf die
Sachverhaltskonstellationen zu beschrinken, in denen der Land- oder Stadtkreis
selbst unmittelbar Trager der Einrichtung ist. Dies ist der Fall, wenn die Einrich-
tung als Regiebetrieb ohne eigene Rechtspersonlichkeit gefiihrt wird und damit
vollsténdig in die Gemeindeverwaltung integriert und rechtlich, organisatorisch
sowie auch haushalts- und finanzwirtschaftlich in die kommunale Gebietskorper-
schaft eingegliedert ist. Bei Eigenbetrieben, die aus dem Haushalt der Trager-
korperschaft ausgegliedert sind, ein eigenes kommunales Sondervermogen bilden
und anders als die Regiebetriebe eine organisatorische Selbststindigkeit besitzen,
ist dies hingegen nicht der Fall. Ist ein Land- oder Stadtkreis gesellschaftsrecht-
lich beispielsweise an einer GmbH, GmbH & Co. KG oder AG beteiligt, die
Trdger einer Einrichtung ist, liegt unabhéngig von den Anteilsverhdltnissen der
Beteiligung kein Fall der Interessenkollision vor. Ist nach diesen Grundsétzen
eine Interessenkollision gegeben, bestimmt Absatz 2 im Interesse einer eindeu-
tigen Zustindigkeit, als zustindige Behorde fiir den bezeichneten, begrenzten
Aufgabenbereich diejenige des benachbarten Landkreises oder der benachbarten
kreisfreien Stadt. Sind mehr als ein Land- oder Stadtkreis benachbart, ist die Auf-
sichtsbehorde desjenigen Land- oder Stadtkreises zustdndig, der im ortsbezoge-
nen Teil der Bezeichnung im Alphabet nachfolgt.
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Die Regelung, wonach die mit der Aufsichtsfithrung entstehenden Kosten der
Land- oder Stadtkreis trdgt, der Triger der Einrichtung ist, begriindet einen Kos-
tenerstattungsanspruch zugunsten des die Zustdndigkeit ibernehmenden Land-
oder Stadtkreises.

Zu Absatz 3

Absatz 3 stellt klar, dass die Regelung des Absatzes 2 entsprechend gilt, sofern
mehrere Landkreise oder Stadtkreise ,,iiberregional“ gemeinsam Tréger einer Ein-
richtung sind.

Zu Absatz 4

Nach Absatz 4 bestimmt im Streitfall die oberste Aufsichtsbehorde die zustindige
Behorde nach Absatz 2. Die Regelung dient dem Interesse der Beteiligten an einer
eindeutigen Festlegung der zustdndigen unteren Aufsichtsbehérde.

Zu § 17 (Verordnungserméchtigung)

§ 17 enthélt die Erméchtigung zum Erlass der fiir die zur Durchfiihrung dieses
Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnung durch das Sozialministerium.

Zu § 18 (Befreiungen)

Die Regelung gibt der zustdndigen Behorde die Moglichkeit, dem Tréger einer
Einrichtung auf Antrag unter den im Gesetz genannten Voraussetzungen von ein-
zelnen gesetzlichen Anforderungen oder von Anforderungen nach der aufgrund
dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung zu befreien. Voraussetzung ist, dass
der Zweck des Gesetzes nach § 1 nicht gefahrdet wird und die Befreiung geboten
erscheint. Die Befreiung darf nicht zu Lasten des Schutzes der Bewohnerinnen
und Bewohner gehen.

Befreiungen von baulichen Anforderungen von der aufgrund dieses Gesetzes er-
lassenen Rechtsverordnung sind fiir Neubauten grundsitzlich nicht moglich. Le-
diglich in atypischen Fallkonstellationen kommen Befreiungsmdglichkeiten aus-
nahmsweise in Betracht.

Die Entscheidung der zustéindigen Behdrde iiber einen Antrag auf Befreiung er-
geht durch schriftlichen oder elektronischen Bescheid. Thre Befugnis zur Uberprii-
fung der Einrichtung nach § 7 sowie ihre ordnungsrechtlichen Eingriffsbefugnisse
nach §§ 10 bis 13 werden durch die Befreiungsentscheidung nicht eingeschrénkt.

Zu § 19 (AuBerkrafttreten von Rechtsvorschriften)

§ 19 regelt das AuBerkrafttreten des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes und der
Landesheimmitwirkungsverordnung.

Zu Artikel 2 (Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes)

Die Anderungen des § 13 L-BGG dienen der Schaffung der Rechtsklarheit und
Rechtssicherheit.

Zu Nummer 1

Dass die beauftragte Person das Amt bis zur Bestellung einer Nachfolgerin oder
eines Nachfolgers kommissarisch weiter ausiibt, ergibt sich grundsitzlich auch
bereits aus der Begriindung zum Landes-Behindertengleichstellungsgesetz und
entspricht dariiber hinaus der staatsorganisatorischen Praxis. Aus Griinden der
Rechtsklarheit findet dies Eingang in § 13 Absatz 1.
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Zu Nummer 2

§ 13 Absatz 2 regelt, dass eine Geschéftsstelle eingerichtet wird, welche die be-
auftragte Person bei der Erfiillung ihrer Aufgaben unterstiitzt. Diese Regelung hat
lediglich klarstellenden Charakter, da es bereits der géngigen Praxis entspricht, dass
der beauftragten Person eine eigene Geschéftsstelle zur Verfligung gestellt wird,
welche sie bei der Erfiillung der Aufgaben unterstiitzt. Denn schon der bisherige
§ 13 Absatz 2 bestimmt, dass der beauftragten Person die fiir die Erfiillung ihrer
Aufgabe notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfiigung zu stellen ist.
In der Geschiftsstelle werden in der Regel drei Personen beschéftigt. Die Finan-
zierung erfolgt wie bisher aus dem Personalausgabenbudget in Kapitel 0901 des
Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit und Integration. Fiir die inhaltliche Wahr-
nehmung der Aufgaben (siche hierzu Erlduterungen Kapitel 0905 Titelgruppe 75
zum Beispiel Tagungen, Konsultationen, Vernetzung der Akteure) stehen in Kapi-
tel 0905 Titelgruppe 75 im Staatshaushaltsplan 2025/2026 insgesamt 342 000 Euro
pro Jahr zur Verfiigung. Mehrkosten fiir den Landeshaushalt entstehen in der Folge
nicht. Die Leitung der Geschiftsstelle fithrt im Falle der Verhinderung der beauf-
tragten Person (zum Beispiel aufgrund von Urlaub, Krankheit oder Terminkolli-
sion) die Geschifte.

Zu Nummer 3

Der bisherige § 13 Absatz 2 wird zu § 13 Absatz 3. Bei der Ersetzung der Angabe
»Aufgabe™ durch die Angabe ,,Aufgaben handelt es sich um eine redaktionelle
Anpassung, um einen sprachlichen Gleichklang zu § 14 L-BGG herzustellen.

Zu Artikel 3

Anderung des Gesetzes iiber den dffentlichen Gesundheitsdienst

Zu Absatz 1

Die Regelung greift das Vorliegen einer bestimmten Qualifikation fiir die Uber-
nahme der Leitung oder stellvertretenden Leitung eines Gesundheitsamts sowie
die Anforderungen an die Fachkréfte auf. Mit der abgeschlossenen fachérztlichen
oder fachzahnirztlichen Weiterbildung auf dem Gebiet des 6ffentlichen Gesund-
heitswesens erhélt man grundsitzlich die spezifischen Fachkenntnisse fiir die lei-
tende Tétigkeit in einem Gesundheitsamt. Alternativ kann auch der Nachweis
einer vom Sozialministerium als gleichwertig anerkannten Qualifikation ausrei-
chen. In § 4 Absatz 2 und 3 OGDG werden Fille der regelhaften Gleichsetzung
abschliefend aufgefiihrt. Im Ubrigen erfolgt eine Einzelfallpriifung der Gleich-
wertigkeit drztlicher oder nichtérztlicher Qualifikationen mit der fachérztlichen
oder fachzahnérztlichen Weiterbildung fiir das 6ffentliche Gesundheitswesen als
flexibles Instrument zum Ausgleich etwaiger sachlicher Unbilligkeiten. Grundle-
gende Voraussetzung fiir die Annahme einer gleichwertigen Qualifikation ist eine
mehrjahrige Tétigkeit im Offentlichen Gesundheitsdienst. Dies wird im Rahmen
einer konkreten Gleichwertigkeitspriifung in der Regel ab 60 Monaten angenom-
men und orientiert sich an den Vorgaben der Weiterbildungsordnung der Landes-
arztekammer Baden-Wiirttemberg zur Weiterbildungszeit fiir die Facharztquali-
fikation 6ffentliches Gesundheitswesen. Bei der Beurteilung des Vorliegens einer
nicht regelhaft gleichwertigen Qualifikation sind insbesondere der Abschluss
eines universitidren Public Health-Ergdnzungs-/Zusatzstudiengangs (zum Beispiel
Master of Public Health, Master of Science in Public Health), eines sonstigen
universitdren Masterstudiengangs der Gesundheitswissenschaften oder einer fach-
arztlichen oder fachzahnirztlichen Weiterbildung auf einem anderen Gebiet oder
eine andere fachliche Zusatzqualifikation auf dem Gebiet des offentlichen Ge-
sundheitswesens (zum Beispiel eine Postgraduiertenausbildung fiir angewandte
Epidemiologie [PAE] oder das European Programme for Intervention Epidemio-
logy Training [EPIET]) entscheidungserheblich sowie gegebenenfalls die erfolg-
reiche Teilnahme an einem Kurs-Weiterbildung fiir 6ffentliches Gesundheitswe-
sen, die Anerkennung von Zeiten einer dreimonatigen Tatigkeit in der Psychiatrie,
der Nachweis einer 30 monatigen &rztlichen oder zahnérztlichen Tétigkeit in der
patientennahen Versorgung, besondere Fiihrungserfahrung im offentlichen Ge-
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sundheitsdienst (zum Beispiel kommissarische Leitung/stellvertretende Leitung
eines Gesundheitsamts fiir mehr als sechs Monate). Im Einzelfall kdnnen einzelne
Kriterien durch Erfahrungen, die dem Facharztstandard fiir 6ffentliches Gesund-
heitswesen entsprechen und durch eine langjahrige Tatigkeit im offentlichen Ge-
sundheitswesen, davon iiberwiegend in einem Gesundheitsamt, erworben wurden,
ersetzt werden.

Der Kurs-Weiterbildung fiir 6ffentliches Gesundheitswesen kann an einer aner-
kannten Aus-, Fort- und Weiterbildungsstétte absolviert werden.

Aus der Weiterbildungsordnung der Landesdrztekammer Baden-Wiirttemberg in
der Fassung vom 18. Mai 2020 (ABW 2020, S. 309), die zuletzt durch Satzung
zur Anderung der Weiterbildungsordnung der Landesirztekammer Baden-Wiirt-
temberg vom 7. Januar 2025 (ABW 2025, S. 93) geiindert worden ist, ergibt sich,
dass fiir die fachérztliche Weiterbildung auf dem Gebiet des offentlichen Gesund-
heitswesens ein Weiterbildungsabschnitt in Psychiatrie und Psychotherapie von
drei Monaten verpflichtend vorgesehen ist. Insofern erfordert eine als gleichwer-
tig anerkannte drztlichen Qualifikation in der Regel ebenfalls die Absolvierung
eines solchen. § 4 Absatz 4 OGDG regelt, unter welchen Voraussetzungen es
einer Weiterbildungszeit in der Psychiatrie ausnahmsweise nicht bedarf.

Mit der Erweiterung des Anwendungsbereichs von § 4 Absatz 1 OGDG fiir wei-
tere Berufsgruppen ist sicherzustellen, dass die Leitungskrifte weiterhin die fach-
lichen Voraussetzungen, die die Erledigung der Aufgaben nach dem Gesundheits-
dienstgesetz erfordern, mitbringen. In der Gesamtschau von Leitung und stellver-
tretender Leitung eines Gesundheitsamts soll vor diesem Hintergrund mindestens
eine leitende Funktion (Leitung oder Stellvertretung) mit einer Person, die die
Facharztqualifikation 6ffentliches Gesundheitswesen besitzt, besetzt sein (§ 4 Ab-
satz 1 Satz 4). Von dieser Soll-Vorgabe ist nur in begriindeten Ausnahmeféllen
abzuweichen. Ziel der Regelung ist, dass der qualitative Standard erhalten bleibt.
Sie erfolgt unter anderem auch mit Blick auf die Weiterbildungserméachtigung,
die in der Person der Leitung oder Stellvertretung vorliegen sollte, da die Weiter-
bildungserméchtigung an die Facharztqualifikation 6ffentliches Gesundheitswe-
sen gebunden ist.

Zu Absatz 2

§ 4 Absatz 2 OGDG kniipft an die Regelung des § 4 Absatz 1 OGDG an und
regelt, welche Facharztqualifikationen nebst weiteren Anforderungen an die Fach-
kréfte regelhaft als gleichwertige drztliche Qualifikation neben einer fachirzt-
lichen oder fachzahnirztlichen Qualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen
fiir den Kreis der Leitungen und Stellvertretungen eines Gesundheitsamts in Be-
tracht kommen. Dazu zdhlen der erfolgreiche Abschluss der Weiterbildung der
Facharztqualifikation fiir Allgemeinmedizin, Inneren Medizin, Hygiene und Um-
weltmedizin, Kinder- und Jugendmedizin sowie Psychiatrie und Psychotherapie.
Weitere spezifische Kenntnisse, die fiir die leitende Tétigkeit in einem Gesund-
heitsamt erforderlich sind, liegen vor, wenn neben der Anerkennung der aufge-
filhrten Facharztqualifikationen zugleich eine Tétigkeit im 6ffentlichen Gesund-
heitsdienst und die erforderlichen Stunden der Kurs-Weiterbildung fiir 6ffent-
liches Gesundheitswesen nachgewiesen sind.

Die regelhafte Erweiterung auf die weiteren alternativ vorliegenden Facharztqua-
lifikationen orientiert sich an dem vom Gesundheitsdienstgesetz vorgegebenen
Aufgabenspektrum eines Gesundheitsamts. Durch die strukturelle Anderung soll
der offentliche Gesundheitsdienst nachhaltig gestirkt werden, um den kiinftigen
Herausforderungen des Gesundheitssystems begegnen zu kénnen. Davon umfasst
sind eine Verbesserung der Krisenfahigkeit des 6ffentlichen Gesundheitsdienstes,
nebst krisenfester Struktur. Entsprechend dieses Ziels miissen die Leitungsfunk-
tionen der Gesundheitsdmter erfolgreich und zeitnah besetzt werden kdnnen. Mit
zu beriicksichtigen ist zudem der demografische Faktor. Durch die Erweiterung
des Kreises der grundsitzlich fiir die Leitungsfunktionen in Betracht kommenden
Bediensteten soll eine VergroBBerung der Menge an qualifizierten Fithrungskréften
einhergehen, um im Zuge der Bestenauslese nach Eignung, Leistung und Be-
fahigung mehr Optionen zu haben. Der Katalog fiir die regelhafte Annahme einer
Gleichstellung mit der Facharztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen ist
abschlieBend. Daneben ist eine einzelfallbezogene Gleichwertigkeitspriifung nach
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§ 4 Absatz 1 OGDG fiir weitere Facharztqualifikationen moglich. Um den man-
nigfaltigen Anforderungen an die Leitung eines Gesundheitsamts gerecht werden
zu konnen, bedarf es zudem einer vorherigen einschldgigen Berufserfahrung im
offentlichen Gesundheitsdienst, vornehmlich in einem Gesundheitsamt. Der Zeit-
raum orientiert sich an den Vorgaben der Weiterbildungsordnung der Lénder-
drztekammer Baden-Wiirttemberg zur Anerkennung der Facharztqualifikation fiir
offentliches Gesundheitswesen (aktuell 15 Monate). Die in Absatz 2 abschlie-
Bend genannten Facharztqualifikationen bilden in ihrer Gesamtheit das gesetz-
lich vorgeschriebene Aufgabenspektrum in einem Gesundheitsamt nach. Teile
der absolvierten Fortbildung sowie Weiterbildungszeiten zur Anerkennung der
Facharztbezeichnung dienen auch der Tétigkeit in einem Gesundheitsamt. Daher
entspricht die erforderliche Berufserfahrung im offentlichen Gesundheitsdienst
nicht der vollstindigen Weiterbildungszeit fiir die Facharztqualifikation 6ffent-
liches Gesundheitswesen. Aus selbigem Grund wird die Absolvierung mindestens
der Hilfte der nach der Weiterbildungsordnung der Landesdrztekammer Baden-
Wiirttemberg erforderlichen Stunden der Kurs-Weiterbildung fiir 6ffentliches Ge-
sundheitswesen vor Funktionsiibertragung fiir zwingend erforderlich erachtet. Der
Kurs kann an einer der anerkannten Aus-, Fort- und Weiterbildungsstétten ab-
solviert werden. Niaheres zu dem anteilig zu absolvierenden Kurs-Weiterbildung
fiir 6ffentliches Gesundheitswesen wird nach Absatz 5 dieser Vorschrift in einer
Rechtsverordnung geregelt werden.

Zu Absatz 3

§ 4 Absatz 3 OGDG bestimmt die regelhafte Erweiterung der Besetzungsoptionen
fiir die Wahrnehmung von Leitungsaufgaben fiir nichtarztliche Professionen und
die in diesen Fillen erforderlichen spezifischen Zusatzanforderungen. Eine ent-
sprechende Offnung zu mehr Multiprofessionalitét bedarf es, weil im 6ffentlichen
Gesundheitsdienst kiinftig unterschiedliche Professionen noch mehr zusammen-
arbeiten miissen, um dem umfassenden Gesundheitsverstindnis und den weiteren
Herausforderungen gerecht werden zu konnen. Dies soll sich auch im Rahmen der
Leitung eines Gesundheitsamts widerspiegeln konnen. Eine Eingrenzung bei den
nichtirztlichen Professionen ist vor dem Hintergrund der Qualitétssicherung be-
deutsam und hat sich an den vom Gesetzgeber iibertragenen Aufgaben und Pflich-
ten eines Gesundheitsamts sowie den Fithrungsaufgaben zu orientieren. Weiter zu
beriicksichtigen ist der unterschiedliche fachliche Bezug der Studienordnungen
zum Offentlichen Gesundheitsdienst in den Studienordnungen und der theoreti-
schen Ausbildung. Der Qualitdtssicherung dienen weiter die Auflagen. Die nicht-
drztlichen Professionen Naturwissenschaften, wie Biologie, Chemie und Psycho-
logie, sowie die Gesundheitswissenschaften mit einem Abschluss Master of Pub-
lic Health und Master of Science in Public Health sind als regelhaft gleichwertig
anzusehen. Erforderlich ist zundchst eine Bildungsvoraussetzung nach § 15 Ab-
satz 1 Nr. 3 a) LBG. Der Katalog fiir die regelhafte Annahme einer Gleichstellung
mit der Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen ist in § 4
Absatz 3 OGDG abschliefend. Vor einer Funktionsiibertragung bedarf es einer
mehrjdhrigen Berufserfahrung im 6ffentlichen Gesundheitsdienst, vornehmlich in
einem Gesundheitsamt. Der Zeitrahmen orientiert sich an der Weiterbildungszeit
der Weiterbildungsordnung der Landesédrztekammer Baden-Wiirttemberg fiir die
Facharztqualifikation offentliches Gesundheitswesen, aktuell 60 Monate, um von
einer gleichwertig anzusehenden Qualifikation fiir die Leitung oder stellvertre-
tende Leitung eines Gesundheitsamts ausgehen zu kdnnen. Aus diesem Grund ist
ebenso der vollstidndige Kurs fiir das 6ffentliches Gesundheitswesen an einer der
anerkannten Aus-, Fort- und Weiterbildungsstitten vor Funktionsiibertragung zu
absolvieren. Néheres zum Kurs-Weiterbildung fiir 6ffentliches Gesundheitswesen
wird nach Absatz 5 dieser Vorschrift in einer Rechtsverordnung geregelt werden.

Zu Absatz 4

Sinn und Zweck der Weiterbildungszeit in der Psychiatrie ist, dass Arztinnen und
Arzte im Rahmen ihrer #rztlichen Weiterbildung konkrete psychiatrische Erfah-
rung sammeln und nachweisen kénnen und als psychiatrieerfahrene Arztin oder
psychiatricerfahrener Arzt, grundsétzlich dazu berechtigt sind, psychiatrische
Gutachten zu erstellen. Gutachten oder drztliche Zeugnisse (zum Beispiel u. a.
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Unterbringungssachen) gehen mit weitreichenden Folgen fiir die Betroffenen ein-
her, sodass sichergestellt werden muss, dass bei Bedarf die begutachtenden Per-
sonen entsprechendes Fachwissen und einschligige praktische Erfahrungen fiir
die Erstellung der psychiatrischen Gutachten oder arztlicher Zeugnisse aufweisen.

§ 4 Absatz 4 OGDG bestimmt daher, unter welchen Voraussetzungen es in den
Féllen einer gleichwertigen érztlichen Profession keiner Weiterbildungszeit in der
Psychiatrie bedarf. Zum einen muss entsprechendes psychiatrisches Fachwissen,
auch unter Beriicksichtigung der rechtlichen Vorgaben, im betroffenen Amt durch
andere beschiftigte Fachkrifte vorhanden sein, welche die Aufgabenbereiche,
wie die Erstellung psychiatrischer Gutachten abdecken; zum anderen darf beim
betroffenen Amt keine medizinische Gutachtenstelle (MGS) verortet sein. Die
Leitung und stellvertretende Leitung eines Gesundheitsamts mit einer MGS er-
fordert aufgrund seines Schwerpunktes zwingend praktische Erfahrungen in der
Psychiatrie.

Die Ausnahmeregelung zum Erfordernis der Weiterbildungszeit in der Psychi-
atrie_entspricht der gesetzgeberischen Intention, den Anwendungsbereich des
§ 4 OGDG zu 6ffnen. Dieser Intention wiirde zuwiderlaufen, wenn es durch die
Offnung des Anwendungsbereiches des § 4 OGDG zwar generell einen groferen
Kreis an Bewerberinnen und Bewerbern fiir Leitungsfunktionen gébe, eine Ein-
stellung letztlich aber an einer fehlenden Weiterbildungszeit in der Psychiatrie
scheiterte.

Eine dreimonatige Weiterbildungszeit in der Psychiatrie muss in den Fillen einer
gleichwertigen nichtirztlichen Profession nicht absolviert werden, da sie der Arz-
teschaft vorbehalten ist. Gleiches gilt weiterhin fiir die Zahnérzteschatft.

Zu Absatz 5

Nach § 4 Absatz 5 OGDG sollen die Einzelheiten hinsichtlich der Voraussetzun-
gen fiir die Besetzung der Leitung und stellvertretenden Leitung eines Gesund-
heitsamts in einer Rechtsverordnung konkretisiert werden, um dem Gleichbe-
handlungsgrundsatz des Artikel 3 Absatz 1 GG in Verbindung mit dem Grundsatz
der Selbstbindung der Verwaltung Geniige zu tun und Rechtssicherheit in Bezug
auf etwaige Eingriffe in die Berufsfreiheit, Artikel 12 Absatz 1 GG, zu schaffen.

Zu Artikel 4

Artikel 4 regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.

C. Wesentliches Ergebnis der Anhorung

Das Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration hat nach Freigabe
durch den Ministerrat am 24. Juni 2025 den Gesetzentwurf in die Anhérung ge-
geben.

Parallel zum formellen Anhdrungsverfahren wurde der Gesetzentwurf auf der
Internetseite des ,,Beteiligungsportals Baden-Wiirttemberg® mit der Moglichkeit
zur Kommentierung fiir die Biirgerinnen und Biirger eingestellt. Im Beteiligungs-
portal des Landes Baden-Wiirttemberg wurden 37 Kommentare abgegeben.

1. Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz
Zu Artikel 1 haben sich im Rahmen des Anhdrungsverfahrens gedufert:

» Landesseniorenrat Baden-Wiirttemberg e. V.
* Regierungsprisidium Tiibingen
* Alzheimer Gesellschaft Baden-Wiirttemberg e. V.

» Landesarbeitsgemeinschaft der Ausbildungsstitten fiir Heilerziehungspflege
Baden-Wiirttemberg
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» Landesverband fiir Menschen mit Korper- und Mehrfachbehinderung Baden-
Wirttemberg e. V.

+ BKK Landesverband Siid

* Deutscher Berufsverband fiir Pflegeberufe Siidwest e. V.

* Deutscher Gewerkschaftsbund Bezirk Baden-Wiirttemberg

* Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Landesbezirk Baden-Wiirttemberg
+ Landesarbeitsgemeinschaft Hauswirtschaft Baden-Wiirttemberg e. V.

» Landesverband Lebenshilfe Baden-Wiirttemberg e. V.

» Medizinischer Dienst Baden-Wiirttemberg

* Verwaltungsrat des Medizinischen Dienstes Baden-Wiirttemberg

» Sozialverband VdK Landesverband Baden-Wiirttemberg e. V.

» Landesarbeitsgemeinschaft der Eltern, Angehorigen und gesetzlichen Betreuer
von Menschen mit geistiger Behinderung Baden-Wiirttemberg e. V.

* DIE INITIATIVE — Unternehmensfachverband fiir Teilhabe Baden-Wiirttem-
berge. V.

+ Landesarbeitsgemeinschaft ambulant betreute Wohngemeinschaften Baden-
Wiirttemberg e. V.

» Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Baden-Wiirttemberg e. V.

» Landesblinden- und -sehbehindertenverband Baden-Wiirttemberg e. V.
» Regierungsprisidium Freiburg

» Regierungsprisidium Karlsruhe

* Verband der Ersatzkassen e. V. Landesvertretung Baden-Wiirttemberg
* AOK Baden-Wiirttemberg

+ Beauftragte der Landesregierung fiir die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen

» Bundesinteressenvertretung fiir alte und pflegebetroffene Menschen e. V.

» Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. Landesgeschiftsstelle
Baden-Wiirttemberg

» Kommunalverband fiir Jugend und Soziales Baden-Wiirttemberg

» Landesérztin fiir Menschen mit Behinderungen Baden-Wiirttemberg
» Landespflegerat Baden-Wiirttemberg e. V.

+ Baden-Wiirttembergische Krankenhausgesellschaft e. V.

» Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V.

 Liga der freien Wohlfahrtspflege in Baden-Wiirttemberg e. V.

+ Landkreistag Baden-Wiirttemberg

 Stddtetag Baden-Wiirttemberg

* Gemeindetag Baden-Wiirttemberg

» Verbraucherzentrale Baden-Wiirttemberg

Der Gesetzentwurf zum Teilhabe- und Pflegequalititsgesetz tragt, entsprechend
den Bestrebungen in der Entlastungsallianz fiir Baden-Wiirttemberg, dem Wunsch
Rechnung, die bisherigen gesetzlichen Regelungen zu entbiirokratisieren und zu
flexibilisieren, um die zustindige Behorde und die Triager von gut gefiihrten Ein-
richtungen zu entlasten sowie das Vertrauen in die Trager von Einrichtungen zu
starken.

Von den im Anhdrungsverfahren Beteiligten wurde liberwiegend begriifit, dass
das Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz mit dem vorliegenden Gesetzentwurf zum
Teilhabe- und Pflegequalitétsgesetz neu gefasst wird. Es wurde groftenteils posi-
tiv bewertet, dass der Zielvorgabe aus der Entlastungsallianz mit dem Gesetzent-
wurf Rechnung getragen wurde und er damit den zunehmenden Herausforderun-
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gen in der Pflege, wie dem demografischen Wandel und dem Fachkridftemangel,
begegnet.

Insbesondere die Reduzierung der Regelpriifungen wurde von den Verbédnden der
Leistungserbringer positiv bewertet, da die Einrichtungen entlastet wiirden und
der Priifauftrag der zustindigen Behorde zielgerichteter erfolge.

Dariiber hinaus wurden im Wesentlichen folgende Punkte vorgebracht:

Zu § 1 Nummer 5 und § 19 Nummer 2

Die Aufhebung der Landesheimmitwirkungsverordnung wurde von den im Anho-
rungsverfahren beteiligten Stellen unterschiedlich bewertet. Zwar wurde teilweise
angemerkt, dass eine Uberarbeitung der Verordnung erforderlich sei, nicht jedoch
ihre vollstindige Aufhebung. Einige am Anhdrungsverfahren beteiligte Stellen
haben die Aufthebung der Landesheimmitwirkungsverordnung begriifit.

Die Regelung in § 1 Nummer 5, die die Landesheimmitwirkungsverordnung er-
setzen soll, wurde von einigen Seiten als zu unbestimmt und unverbindlich kriti-
siert. Zum Teil wurde angeregt, eine verbindliche Regelung zur Mitwirkung der
Bewohnerinnen und Bewohner aufzunehmen beziehungsweise den bisherigen
§ 9 WTPG (Mitwirkung der Bewohner) beizubehalten. Vereinzelt wurde auch
angeregt, zumindest fiir die Eingliederungshilfe die Einrichtung eines Bewohner-
beirats grundsétzlich zwingend vorzuschreiben.

Teilweise wurde vorgebracht, dass durch die Anderungen bei der Mitwirkung ein
Konflikt zu der bundesgesetzlichen Regelung in § 85 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2
SGB XI entstehe, die vorsieht, dass das Pflegeheim bei Pflegesatzverhandlungen
die schriftliche Stellungnahme der nach heimrechtlichen Vorschriften vorgesehe-
nen Interessenvertretung der Bewohnerinnen und Bewohner beizufiigen hat.

An der Aufhebung der Landesheimmitwirkungsverordnung sowie der Regelung
zur Mitwirkung in § 1 Nummer 5 wird festgehalten.

Ein Ziel der Gesetzesdnderung ist, die Mitwirkungsrechte in Einrichtungen fiir
Menschen mit Pflegebedarf oder mit Behinderungen zu entbiirokratisieren und zu
modernisieren.

Mitwirkung lebt einerseits vom Engagement der Menschen vor Ort und anderer-
seits von Einrichtungen, die die Menschen dabei unterstiitzen. In den vergangenen
Jahren hat sich in der Praxis gezeigt, dass es flir die Einrichtungen immer schwie-
riger geworden ist, Menschen zu finden, die sich in einem Heimbeirat engagieren
wollen beziehungsweise konnen. Mitwirkung kann jedoch nicht erzwungen wer-
den, sondern muss auf freiwilliger Basis erfolgen. Aus Sicht des Ministeriums fiir
Soziales, Gesundheit und Integration wird das Ordnungsrecht daher auch nicht als
der richtige Ort angesehen, um Regelungen zur Mitwirkung zu treffen.

Daher wird die biirokratische Landesheimmitwirkungsverordnung mit ihren
kleinteiligen Anforderungen aufgehoben und durch eine Regelsystematik im
Gesetz selbst ersetzt. In § 1 Nummer 5 wurde eine Regelung geschaffen, die
vorsieht, dass die Einrichtungen die Mitwirkung und Mitgestaltung der Bewoh-
nerinnen und Bewohner gewihrleisten und fordern sollen und die Bildung von
Mitwirkungsgremien unterstiitzen. Uber § 4, der unter anderem regelt, dass eine
Einrichtung nur betrieben werden darf, wenn der Trdger und die Leitung die Ein-
richtung entsprechend des Gesetzeszwecks gemidll § 1 betreiben, wird die Re-
gelung zur Mitwirkung in § 1 fiir die Einrichtungen verbindlich. Die zusténdige
Behorde kann damit etwaigen Bestrebungen einer Einrichtung, freiwillige Mitwir-
kungsbewegungen zu unterbinden, entgegenwirken. Zudem wurde in § 3 Absatz 1
Nummer 1 die Regelung aufgenommen, dass sich der Beratungsauftrag der zustén-
digen Behorde auch auf die Bewohnervertretungen erstreckt. In § 5 Absatz 1 Num-
mer 4 wurde eine Regelung integriert, wonach zusammen mit der Anzeige zur
geplanten Betriebsaufnahme eine Konzeption vorzulegen ist, die auch Angaben
zu den vorgesehenen Mallnahmen zur Mitwirkung und Mitgestaltung enthélt. Die
Mitwirkung der Bewohnerinnen und Bewohner wird also auch in Zukunft nicht in
das Belieben der Einrichtungen gestellt.

Erginzend ist beabsichtigt, in einem partizipativen Verfahren eine praxisnahe
Handreichung zu entwickeln, die die Akteurinnen und Akteure vor Ort, insbeson-
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dere die Einrichtungen sowie die Orts- und Kreisseniorenrite, bei der Umsetzung
der Mitwirkung in den Einrichtungen unterstiitzt. Es sind bereits konkrete Planun-
gen zur Erarbeitung der Handreichung im Gange.

Auch stehen die Anderungen bei der Mitwirkung aus Sicht des Ministeriums fiir
Soziales, Gesundheit und Integration nicht im Widerspruch zu der Regelung in
§ 85 Absatz 3 Satz 2 Halbsatz 2 SGB XI, da die Verpflichtung des Pflegeheims,
bei Pflegesatzverhandlungen die schriftliche Stellungnahme der nach heimrecht-
lichen Vorschriften vorgesehenen Interessenvertretung der Bewohnerinnen und
Bewohner beizufiigen, nach wie vor besteht, sofern sich in einem Pflegeheim eine
Bewohnervertretung gebildet hat.

Zu § 1 Nummer 6

Von verschiedenen Seiten wurde begriiit, dass Gewaltschutz in § 1 Nummer 6
als Ziel formuliert wird. Teilweise wurde eine gesetzliche Verankerung allein
im Zweck des Gesetzes nicht fiir ausreichend erachtet. Zur Sicherstellung eines
effektiven Gewaltschutzes halten daher einzelne Institutionen die Aufnahme ei-
nes neuen Paragraphen im Gesetz fiir erforderlich, der weitergehende und klare
Regelungen und Pflichten enthélt und die Triger der Einrichtungen verpflichtet,
schriftliche Konzepte zur Gewaltpravention zu entwickeln. Der Begriff ,,geeig-
nete Maflnahmen* wurde als zu unbestimmt kritisiert.

Einen eigenen Paragraphen zum Gewaltschutz aufzunehmen, wird fiir nicht not-
wendig erachtet, da iiber § 4 (Anforderungen an den Betrieb einer Einrichtung),
der unter anderem regeln soll, dass eine Einrichtung nur betrieben werden darf,
wenn der Trager und die Leitung die Einrichtung entsprechend des Gesetzes-
zwecks gemiB § 1 betreiben, die Regelung zum Gewaltschutz in § 1 fiir die Ein-
richtungen verbindlich ist. Im Rahmen der Vertrauens- und Verantwortungskul-
tur und, um die Einrichtungen nicht unter Generalverdacht zu stellen, erscheint
es nicht opportun, Niheres zu den ,,geeigneten Mallnahmen* im Sinne von § 1
Nummer 6 zu regeln. Der unbestimmte Rechtsbegriff ,,gecignete MaBinahmen*
gibt den Einrichtungen Flexibilitit und Gestaltungsfreiheit bei den Maflnahmen,
die sie zum Gewaltschutz ergreifen. Der Anderungsvorschlag, im Teilhabe- und
Pflegequalititsgesetz eine verpflichtende Vorgabe zur Entwicklung eines Gewalt-
schutzkonzepts aufzunehmen, wird nicht aufgegriffen. Jede Einrichtung soll die
Moglichkeit haben entsprechend der Bewohnerklientel ein individuelles Gewalt-
schutzkonzept zu erarbeiten.

Zu§2

Die Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem Anwen-
dungsbereich des Gesetzes wurde von den im Anhorungsverfahren beteiligten
Stellen unterschiedlich bewertet. Zum Teil wurde gefordert, zumindest eine An-
zeigepflicht, ein anlassbezogenes Priifrecht, eine Anordnungsbefugnis der zustidn-
digen Behorde, eine Beratungs- und Beschwerdemdglichkeit bei der zustdndigen
Behorde sowie bauliche Mindestanforderungen fiir ambulant betreute Wohnge-
meinschaften zu regeln.

An der Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemeinschaften aus dem An-
wendungsbereich des Gesetzes wird festgehalten. Die teilweise Forderung, im
Gesetz zumindest eine Anzeigepflicht, ein anlassbezogenes Priifrecht, eine An-
ordnungsbefugnis der zustdndigen Behorde, eine Beratungs- und Beschwerde-
moglichkeit bei der zustdndigen Behorde sowie bauliche Mindestanforderungen
fiir ambulant betreute Wohngemeinschaften zu regeln, wird nicht aufgegriffen.

Ambulant betreute Wohngemeinschaften zeichnen sich durch eine Hauslichkeit
aus und sind, dhnlich wie das Betreute Wohnen, dem rein ambulanten Setting zu-
gehorig. Sie unterliegen somit schon aufgrund der ambulanten Strukturen und des
Prinzips der geteilten Verantwortung naturgemaf einer stérkeren sozialen Kont-
rolle durch An- und Zugehoérige und Ehrenamtliche.

Zudem ist der Prifumfang der zustéindigen Behorde in ambulant betreuten Wohn-
gemeinschaften, im Gegensatz zu stationdren Einrichtungen, bereits nach den
bisherigen Regelungen des Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetzes deutlich ein-
geschrénkt, da sich die Kontrollen durch die zustédndige Behorde im Wesentlichen
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auf bauliche Anforderungen sowie die stindige Anwesenheit einer Prasenzkraft
beschréinkt, wihrend die Priifung des ambulanten Pflegedienstes dem Medizini-
schen Dienst beziehungsweise dem Priifdienst des Verbandes der Privaten Kran-
kenversicherung e. V. obliegt. Die Regelpriifungen in den ambulant betreuten
Wohngemeinschaften durch die zustéindige Behorde finden aktuell zudem nur in
den ersten drei Jahre nach Leistungsaufnahme durch den Anbieter statt. Es gibt
also fiir ambulant betreute Wohngemeinschaften bereits heute ein deutlich ein-
geschrinktes Priifungsrecht.

Des Weiteren soll mit der Herausnahme der ambulant betreuten Wohngemein-
schaften aus dem Anwendungsbereich des Gesetzes das Vertrauen in die An-
bieter von ambulant betreuten Wohngemeinschaften gestirkt und mehr Gestal-
tungsspielraum fiir kreative Losungen und die Umsetzung individueller Konzepte
geschaffen werden.

Es ist jedoch bereits angedacht, ein Zertifizierungsverfahren fiir ambulant betreute
Wohngemeinschaften auerhalb des Ordnungsrechts einzufiihren. Diesem konn-
ten sich Anbieter von ambulant betreuten Wohngemeinschaften freiwillig unter-
werfen und bei Erfiillung der Kriterien ein Qualitétssiegel erhalten. Damit wiirde
eine Qualititssicherung auBerhalb des Ordnungsrechts aufrechterhalten.

Zu§3

Es wurde angeregt, § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 um Vollmachtnehmerinnen
und Vollmachtnehmer zu ergénzen und klarstellend aufzunehmen, dass es sich
bei den Betreuerinnen und Betreuern um gesetzliche Betreuerinnen und Betreuer
handelt sowie in § 3 Absatz | Nummer 1 Beirite, Ersatzgremien und Bewohner-
flirsprecherinnen und Bewohnerfiirsprecher wiederaufzunehmen. Zudem wurde
kritisiert, dass der Begriff ,,Angehorige in § 3 Absatz 1 Nummer 1 und 2 zu
unbestimmt sei. Es wurde vorgeschlagen, in der Gesetzesbegriindung einen klar-
stellenden Verweis auf die Definition ,,Angehorige” in § 20 Absatz 5 Landes-
verwaltungsverfahrensgesetz aufzunehmen. Den Anregungen wurde entsprochen.
Dem Ergénzungsvorschlag in § 3 Absatz | Nummer 1 wurde mit der Aufnahme
des Begriffs ,,Bewohnervertretungen® Rechnung getragen.

Zudem wurde der Anmerkung, dass in der Gesetzesbegriindung aufgenommen
werden miisse, dass die zustdndige Behorde auch zum Thema Mitwirkung berét,
Rechnung getragen.

Zu § 4 Absatz 2 Nummer 6

Es wurde kritisiert, dass der Passus ,,und die in der Pflege titigen Beschiftigten
mindestens einmal im Jahr iiber den sachgeméfen Umgang mit Arzneimitteln be-
raten sowie die mit dem Umgang von Medizinprodukten betrauten Beschiftigten
entsprechend eingewiesen werden™ bei den Anforderungen an den Betrieb einer
Einrichtung in § 4 Absatz 2 Nummer 6 weggefallen ist, da es mit dem Wegfall
keine klare zeitliche Vorgabe mehr gebe, auf die sich die zustéindige Behorde be-
rufen konne. Der Passus wurde in § 4 Absatz 2 Nummer 6 wiederaufgenommen.

Zu § 4 Absatz 3 Nummer 2

Zu § 4 Absatz 3 Nummer 2 wurden von mehreren Seiten Erleichterungen von der
Vorgabe zur stindigen Anwesenheit einer Pflegefachkraft in Einrichtungen der
Eingliederungshilfe mit pflegebediirftigen Bewohnerinnen und Bewohnern ange-
regt. Unter anderem wurde angeregt, § 4 Absatz 3 Nummer 2 dahingehend zu
andern, dass in Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit pflegebediirftigen Be-
wohnerinnen und Bewohnern stindig eine Fachkraft anwesend sein muss, wobei
§ 4 Absatz 2 Pflegeberufegesetz unberiihrt bleibt. Des Weiteren wurde angeregt,
Abweichungsmoglichkeiten von der Vorgabe des § 4 Absatz 3 Nummer 2 nicht
erst in der Verordnung zu regeln, sondern direkt in § 4 Absatz 3 Nummer 2.

Die Anregungen werden nicht aufgegriffen. § 4 Absatz 3 Nummer 2 wurde un-
verandert aus dem Wohn-, Teilhabe- und Pflegegesetz iibernommen. Lediglich
wurde der Wortlaut der Regelung dahingehend klarstellend geéndert, dass es sich,
wie bisher auch, bei der Fachkraft um eine Pflegefachkraft handelt. Insofern er-
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geben sich keine Anderungen gegeniiber der derzeitigen Rechtslage im Wohn-,
Teilhabe- und Pflegegesetz. Zudem ist beabsichtigt, die derzeitige Regelung des
§ 15 Absatz 3 LPersVO, die fiir Einrichtungen der Eingliederungshilfe mit pflege-
bediirftigen Bewohnerinnen und Bewohnern Abweichungsmaoglichkeiten von der
Vorgabe zur stindigen Anwesenheit einer Pflegefachkraft regelt, unveréndert in
der neuen Verordnung zu {ibernehmen.

Zu § 5 Absatz 1| Nummer 4

Seitens des Landesseniorenrats wurde angeregt, im Rahmen der Anzeigepflichten
der Einrichtung die Angabe des § 5 Absatz 1 Nummer 4 um die vorgesehenen
MaBnahmen zur Mitwirkung und Mitgestaltung zu ergénzen. Aus Sicht des Lan-
desseniorenrats sei Mitwirkung dann nicht nur ein Baustein einer eher freiwilli-
gen Praxis, sondern integraler Bestandteil des Einrichtungskonzepts. Dies schaffe
Verbindlichkeit auch fiir die Bewohnerinnen und Bewohner, fordere Transparenz
und sichere Beteiligung auch fiir Menschen mit besonderen Unterstiitzungsbedar-
fen. Der Anregung des Landesseniorenrats wurde durch entsprechende Ergdnzung
in § 5 Absatz 1 Nummer 4 Rechnung getragen.

Zu§7

Die Regelung in § 7 Absatz 1, die vorsieht, dass die zustindige Behorde in einem
Kalenderjahr in der Regel fiir 30 von 100 Einrichtungen eine Regelpriifung vor-
nimmt und innerhalb von fiinf Kalenderjahren in jeder Einrichtung wenigstens
eine Regelpriifung durchgefiihrt haben muss, wurde von den beteiligten Institutio-
nen unterschiedlich bewertet. Zum Teil wurde die Reduzierung der Regelpriifun-
gen begriiffit. Teilweise wurde dies kritisch beurteilt. Vereinzelt wurde angeregt,
dasin § 7 Absatz 1 Satz 4 vorgesehene maximale Priifintervall von fiinf Kalender-
jahren auf zwei oder drei Kalenderjahre zu verkiirzen. Auch wurde vereinzelt an-
geregt, zumindest in den Einrichtungen der Eingliederungshilfe Regelpriifungen
mit dem bisherigen jéhrlichen Abstand beziechungsweise zumindest ein Priifinter-
vall von zwei Jahren vorzusehen, da in den Einrichtungen der Eingliederungs-
hilfe, anders als in den Pflegeeinrichtungen, keine Qualitétspriifungen durch den
Medizinischen Dienst beziehungsweise den Priifdienst des Verbandes der Priva-
ten Krankenversicherung e. V. durchgefiihrt wiirden.

An der Reduzierung der Regelpriifungen wird festgehalten, da die zustéindige Be-
horde von reinen Routinekontrollen in gut gefiihrten Einrichtungen entlastet wer-
den und ihre hierdurch freiwerdenden Kapazititen zielgerichtet in Einrichtungen
einsetzen soll, die Qualititsméngel aufweisen. Diese Einrichtungen sollen von
der zustidndigen Behorde weiterhin jahrlich iiberpriift und eng begleitet werden
konnen. Da die Auswahl der Einrichtungen, die in einem Kalenderjahr gepriift
werden, im Ermessen der zustdndigen Behorde steht, gibt die vorgesehene Re-
gelung der zustdndigen Behorde die notige Flexibilitit bei der Auswahl der in
einem Kalenderjahr zu priifenden Einrichtungen. Damit kann sich die zustidndige
Behorde auch verstirkt auf Einrichtungen der Eingliederungshilfe konzentrieren
sowie problematische Einrichtungen jahrlich oder in einem kiirzeren Intervall als
die maximal vorgesehenen fiinf Kalenderjahre priifen. Zudem erlangt der Bera-
tungsauftrag der zustindigen Behorde durch die Reduzierung der Regelpriifungen
besondere Bedeutung. Im Sinne einer vertrauensvollen Zusammenarbeit sollen
die Einrichtungen auch bei Fehlentwicklungen auf die zustindige Behorde zu-
gehen, um durch Beratung und Aufkldrung die Entstehung eines Mangels, der ein
ordnungsrechtliches Eingreifen erforderlich macht, im Vorfeld zu verhindern.

In der Einzelbegriindung zu § 7 Absatz 1 ist die Bewertung mit der Gesamt-
note ,,D* oder ,,C* im Rahmen der Qualitétspriifungen durch den Medizinischen
Dienst beziechungsweise den Priifdienst des Verbandes der Privaten Krankenver-
sicherung e. V. als Grund fiir eine anlassbezogene Priifung durch die zustindige
Behorde aufgefiihrt. Hierzu wurde mehrfach angemerkt, dass das Bewertungssys-
tem des Medizinischen Dienstes eine solche Gesamtnote fiir Einrichtungen nicht
vorsehe und der Begriindungstext daher einer Korrektur bediirfe. Die Darstellung
der Priifergebnisse erfolge nicht als Gesamtnote fiir die Einrichtung, sondern dif-
ferenziert nach einzelnen Qualitdtsaspekten. Die Anmerkung wurde aufgegriffen
und die Begriindung entsprechend angepasst.
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Zudem wurde vereinzelt angeregt, dass die Regelpriifungen der zustéindigen Be-
horde grundsétzlich angemeldet stattfinden sollen. Es wurde auf die Regelung
in § 114a Absatz 1 SGB XI verwiesen, wonach die jahrlichen Regelpriifungen
des Medizinischen Dienstes bezichungsweise des Priifdienstes des Verbandes der
Privaten Krankenversicherung e. V. grundsétzlich am Tag zuvor anzukiindigen
sind. Seitens der Priifinstitutionen gebe es keine Riickmeldungen, dass es den Ein-
richtungen aufgrund der Regelung moglich wire, gravierende Méngel kurzfristig
zu beheben.

Da die zustdndige Behdrde nur bei unangemeldeten Priifungen einen ungeschon-
ten Einblick in die tatséchlichen Verhiltnisse einer Einrichtung erhélt, wird an der
Regelung in § 7 Absatz 1 Satz 5, die bestimmt, dass die Priifungen grundsitzlich
unangemeldet erfolgen, auch in Bezug auf die Regelpriifungen festgehalten.

Zu§ 8

Von mehreren Seiten wurde angeregt, die Frist der zustindigen Behorde zur Er-
stellung des Priifberichts von drei Monaten nach Abschluss der Priifung nach § 7
auf sechs beziehungsweise vier Wochen zu verkiirzen sowie klarstellend aufzu-
nehmen, dass der Priifbericht nach dessen Erstellung dem Tréger der Einrichtung
und der Leitung unverziiglich bekannt zu geben ist. Die vorgesehene dreimona-
tige Frist zur Erstellung des Priifberichts sei zu lange bemessen und entspreche
nicht mehr dem Malistab zeitgerechter Kommunikation zwischen Aufsicht und
Einrichtung. Je mehr Zeit zwischen der Durchfiihrung der Priifung und der Erstel-
lung des Priifberichts verstreiche, desto hoher sei das Risiko von Verzerrungen in
der Wahrnehmung des tatséchlichen Priifungsgeschehens und desto schwieriger
werde die sachgerechte Nachbereitung. Zudem sei der Wortlaut des § 8 hinsicht-
lich des Zeitpunkts der Bekanntgabe zu unbestimmt.

Die Anregungen werden nicht aufgegriffen. Die zustéindige Behdrde ist bei der
Erstellung ihres Priifberichts auf das Gutachten der externen Pflegefachkraft be-
ziehungsweise der paddagogischen Fachkraft angewiesen. Da diese die Priifungen
der zustdndigen Behorde in der Regel nur nebenberuflich begleiten, sind kiirzere
Zeitldufe nicht moglich. Zudem hat die zustdndige Behorde, im Hinblick auf eine
ziigige Méngelbeseitigung, ein Eigeninteresse an einer unverziiglichen Bekannt-
gabe des Priifberichts gegeniiber dem Triger der Einrichtung und der Leitung
nach dessen Fertigstellung, weshalb eine entsprechende Klarstellung nicht fiir er-
forderlich gehalten wird.

Zu§ 10

Der Anregung, die bisherige Regelung in § 21 Absatz 2 WTPG wiederaufzu-
nehmen, wird Rechnung getragen. In § 10 wurde ein Absatz 2 eingefligt, der vor-
sieht, dass, wenn den Bewohnerinnen und Bewohnern aufgrund der festgestellten
Mingel eine Fortsetzung der mit dem Tréiger abgeschlossenen Vertrdge nicht zu-
zumuten ist, die zustdndige Behorde sie dabei unterstiitzen soll, eine angemessene
anderweitige Unterkunft und Betreuung zu zumutbaren Bedingungen zu finden.

Zu § 14 Absatz 5

Die Verbraucherzentrale Baden-Wiirttemberg regt an, sie neben den in § 14 Ab-
satz 5 bereits genannten Stellen und Institutionen aufzunehmen. Dem wurde
durch Aufnahme in der Gesetzesbegriindung Rechnung getragen.

Zudem wurde im Rahmen des Anhdrungsverfahrens angeregt, im Gesetzentwurf
den Begrift , Pflegedienstleitung® durch den Begriff ,,verantwortliche Pflegefach-
person® zu ersetzen. Dieser Anregung wurde im Gesetzentwurf Rechnung getra-
gen.

Des Weiteren wurde von verschiedenen Seiten die ersatzlose Streichung von
§ 16 WTPG (Verbot der Leistungsannahme) kritisiert und die Forderung erhoben,
einen neuen Paragraphen zum Verbot der Leistungsannahme im Teilhabe- und
Pflegequalititsgesetz aufzunehmen. Das sogenannte Spendenannahmeverbot wird
als ein wirksames Instrument zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner an-
gesehen, damit gute Pflege und gute Leistungen zur Teilhabe nicht abhéngig von

59



Landtag von Baden-Wiirttemberg Drucksache 17 / 9652

zusitzlichen Zahlungen gemacht werden konnen. Es wurde teilweise darauf hin-
gewiesen, dass Unternehmen und die offentliche Verwaltung verpflichtet sind,
Compliance-Regeln zu etablieren, um Interessenskonflikte zu vermeiden, Korrup-
tion vorzubeugen und ethische und rechtliche Standards einzuhalten.

Die Forderung der Wiederaufnahme des Paragraphs zum Verbot der Leistungs-
annahme (Spendenparagraph) wird nicht aufgegriffen, um sowohl die Triager von
Einrichtungen als auch die zustdndigen Behorden von einem hohen Verwaltungs-
aufwand zu entlasten, der in keinem Verhéltnis zu seinem Nutzen steht. Die Neu-
aufnahme eines entsprechenden Paragraphen steht im Ubrigen auch im Wider-
spruch zur Stirkung des Vertrauens in die Trager und die damit einhergehende
Vertrauenskultur. Zudem wird das Ordnungsrecht nicht als der richtige Ort an-
gesehen, um Compliance-Regeln fiir Unternehmen aufzustellen. Vielmehr haben
sich die Unternehmen selbst entsprechende interne Vorgaben zu geben.

Auch wurde von beteiligten Stellen empfohlen, nach einem angemessenen Zeit-
raum nach Inkrafttreten des Gesetzes eine wissenschaftliche Evaluation des Ge-
setzes durchzufiihren. Diese Empfehlung wurde im Gesetzentwurf nicht aufge-
griffen, da es als ureigenste Aufgabe des Sozialministeriums angesehen wird, die
gesetzlichen Regelungen des Teilhabe- und Pflegequalititsgesetzes laufend zu
iiberpriifen und einer Bewertung zu unterziehen.

Die Anderungsvorschlige des Normenpriifungsausschusses wurden weitestge-
hend beriicksichtigt.

2. Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetzes
Zu Artikel 2 haben sich im Rahmen des Anhdrungsverfahrens geduflert:

* Beauftragte der Landesregierung fiir die Belange von Menschen mit Behinde-
rungen

» Landesarbeitsgemeinschaft Selbsthilfe Baden-Wiirttemberg e. V.
» Sozialverband VdK Landesverband Baden-Wiirttemberg e. V.

* Landesverband fiir Menschen mit Korper- und Mehrfachbehinderung Baden-
Wiirttemberg e. V.

+ Landesblinden- und -sehbehindertenverband Baden-Wiirttemberg e. V.

Die Anderung des Landes-Behindertengleichstellungsgesetz wird grundsitzlich
begriiit. Es wurde gefordert, dass § 13 Absatz 2 L-BGG n. F. eine tatséchliche
Stellvertretungsregelung beinhalten solle nach der die oder der Landes-Behin-
dertenbeauftragte unter Einbeziehung des Landes-Behindertenbeirats eine in der
Geschiftsstelle beschiftigte Person als Stellvertretung bestelle. Ein kommissari-
sches Fiithren der Geschifte durch die Geschiftsstelle, wie es der Gesetzentwurf
vorsieht, sei nicht ausreichend und wiirde einer wirksamen Vertretung der Inter-
essen der Menschen mit Behinderungen nicht ausreichend Rechnung tragen. Das
Ministerium fiir Soziales, Gesundheit und Integration hat die Einfiihrung einer
vergleichbaren Regelung bereits zu Beginn des Gesetzgebungsverfahrens gepriift
und ist zu dem Ergebnis gekommen, dass eine solche Regelung mit geltendem
Recht nicht vereinbar und dariiber hinaus auch nicht erforderlich ist. Eine Stell-
vertretungsregelung wiirde bedeuten, dass eine stellvertretende beauftragte Per-
son bestellt wird. Entsprechende finanzielle Mittel fiir eine stellvertretend beauf-
tragte Person stehen im Staatshaushaltsplan nicht zur Verfiigung. Die bzw. der
Landes-Behindertenbeauftragten ist hauptamtlich titig. Im Hinblick auf die mit
dem Amt verbundenen Aufgaben und Pflichten, die im Falle der Stellvertretung
vollumfanglich wahrgenommen werden miissten, lédsst es sich deshalb auch nicht
begriinden, dass die Stellvertretung im Ehrenamt wahrgenommen wird. Die Er-
nennung einer Person aus der Geschiftsstelle zur Stellvertretung durch die be-
auftragte Person ist im Hinblick auf den geltenden Grundsatz der Bestenauslese
rechtlich kein gangbarer Weg. Die Bestellung einer offiziellen Stellvertretung
wird vonseiten des Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit und Integration aber
auch nicht fiir erforderlich gehalten, denn falls die beauftragte Person das Amt
langerfristig nicht weiter wahrnimmt/wahrnehmen kann, wird durch die Landes-
regierung eine neue beauftragte Person bestellt werden. Die neue Fassung des
§ 13 Absatz 2 L-BGG stellt fiir die entsprechende Zwischenzeit sicher, dass die
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alltdglichen Geschifte dennoch ordnungsgemil bearbeitet werden kdnnen. Denn
die Geschiftsstelle ist in sémtliche Vorgénge, welche die beauftragte Person be-
arbeitet, eingebunden und kann somit sicherstellen, dass aktuelle Vorgénge im
Sinne der Interessen der Menschen mit Behinderungen weiterhin bearbeitet wer-
den bis das Amt neu besetzt ist.

Der Gesetzentwurf nimmt in den Ausfiihrungen zu den Auswirkungen auf den
Staatshaushalt sowie in der Begriindung darauf Bezug, dass die Geschéftsstelle in
der Regel mit drei Personen besetzt ist. Es wurde gefordert, dass die Geschifts-
stelle mit mindestens fiinf Personen besetzt sein miisse. Mit dieser Anzahl an
Mitarbeitenden sei die deutlich steigende Anzahl an Aufgaben und Themen der
Geschiftsstelle und der Landes-Behindertenbeauftragten kaum zu bewéltigten.

Der Gesetzentwurf nimmt darauf Bezug, dass die Geschéftsstelle in der Regel mit
drei Personen besetzt sei. Die Formulierung ,,in der Regel* bringt dabei zum Aus-
druck, dass diese Anzahl keine feste Grenze darstellt und eine Besetzung mit drei
Personen zur Erledigung der laufenden Aufgaben erfolgt. Aktuell sind in der Ge-
schéftsstelle mehr als drei Personen beschéftigt, z. T. allerdings befristet fiir die
Umsetzung von Projekten (wie z. B. einen Podcast). Dies kann grundsétzlich auch
weiterhin so umgesetzt werden. Innerhalb des derzeit bestehenden Stellenplans
des Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit und Integration ist eine Ausstattung
der Geschéftsstelle mit weiteren Stellen, d. h. unbefristeten Arbeitsverhéltnissen,
jedoch nicht abbildbar.

3. Anderung des Gesundheitsdienstgesetzes
Im Rahmen des Anhorungsverfahrens haben sich zu Artikel 3 gedufert:

* der Landkreistag Baden-Wiirttemberg

* das Regierungsprésidium Freiburg

+ das Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald

* der Hauptpersonalrat des Ministeriums fiir Soziales, Gesundheit und Integra-
tion

+ die Beauftragte fiir Chancengleichheit beim Ministerium fiir Soziales, Gesund-
heit und Integration

+ der Arzteverband 6ffentlicher Gesundheitsdienst Baden-Wiirttemberg e. V.

* der BBW Beamtenbund Tarifunion

+ die Landesdrztekammer Baden-Wiirttemberg

* die Landeszahnirztekammer Baden-Wiirttemberg

+ der Landesverband der Betriebskrankenkassen Siid

* der Medizinische Dienst Baden-Wiirttemberg

Die Vorschlage des Normenpriifungsausschusses zur formalen Gestaltung des Ar-
tikel 3 des Gesetzesentwurfs wurden berticksichtigt.

In den Stellungnahmen wird eine Offnung der Leitungsfunktionsstellen nach § 4
OGDG unter Erhalt der Facharztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen
im Regelfall tiberwiegend positiv hervorgehoben und zu meist vor dem Hinter-
grund der Multidisziplinaritdt auch begriift. Anregungen und Kritikpunkte be-
ziehen sich in dem Kontext auf die konkrete Ausgestaltung und Umsetzung. So
werden im Wesentlichen folgende Anregungen und Kritikpunkte zu Artikel 3 vor-
gebracht:

Zu § 4 Absatz 1 Satz 4 des Artikel 3:

Im Wesentlichen wird der Erhalt der Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches
Gesundheitswesen als anzustrebende Voraussetzung fiir die Leitung oder stellver-
tretende Leitung eines Gesundheitsamtes in § 4 Absatz 1 Satz 4 OGDG begriift.
Vorgebracht wurde jedoch, dass es nicht ausreichend sei, dass eine Leitungsposi-
tion eines Gesundheitsamtes mit einer Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches
Gesundheitswesen besetzt werden ,,solle. Vielmehr ,,miisse” eine Leitung eines
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Gesundheitsamtes zwingend die Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches Ge-
sundheitswesen innehaben. Zugleich haben andere an der Anhorung beteiligte
Institutionen keine Einwidnde gegen eine Soll-Vorschrift erhoben, jedoch deut-
lich gemacht, dass im Regelfall die Leitungsfunktion eines Gesundheitsamtes mit
der Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen zu besetzen sei
und anderes nur in einem begriindeten Ausnahmefall gelten diirfe. In dem Zu-
sammenhang wurde auch vorgebracht, dass durch die Regelung des § 4 Absatz 3
OGDG, der eine Offnung der Leitungsfunktionen fiir nichtirztliche Professionen
vorsieht, grundsitzlich dazu fiihren koénne, dass sowohl die Leitung als auch die
stellvertretende Leitung eines Gesundheitsamtes mit einer nichtérztlichen Profes-
sion besetzt sei. Zusammenfassend ldsst sich festhalten, dass alle Anregungen
damit begriindet wurden, dass befiirchtet werde, dass die im Gesetzesentwurf
vorgeschlagenen Anderungen des § 4 OGDG zu einem Verlust hoher fachlicher
Standards im offentlichen Gesundheitsdienst in Baden-Wiirttemberg fiihren konn-
ten. Den fachlichen Bedenken stehen personalwirtschaftliche Gesichtspunkte ge-
geniiber. Der zunehmende Arztemangel wird sich mit Blick auf das altersbedingte
Ausscheiden vieler Arztinnen und Arzte aus dem Erwerbsleben weiter verschir-
fen. Die Gewinnung von Fachérztinnen und Fachérzten fiir 6ffentliches Gesund-
heitswesen fiir alle freiwerdenden Leitungsfunktionen ist wenig wahrscheinlich.
Bereits heute gibt es Gesundheitsdmter, in denen weder die Funktion der Amts-
leitung noch die der stellvertretenden Amtsleitung besetzt werden konnen. Um
in diesen Amtern Fithrungsfunktionen besetzen zu konnen, bedarf es aus perso-
nalwirtschaftlicher Sicht einer gréBeren Flexibilitit und damit einer Offnung fiir
weitere Qualifikationen. Dariiber hinaus ldsst sich so eine Personalentwicklungs-
moglichkeit in Richtung Fiihrungsverantwortung fiir die Berufsgruppen, die in
nennenswerter Zahl im hoheren Dienst in den Gesundheitsdmtern eingesetzt wer-
den, realisieren. Nach einer umfassenden Abwigung der fachlichen und personal-
wirtschaftlichen Interessen wird § 4 Absatz 1 Satz 4 OGDG weiter als Soll-Vor-
schrift ausgestaltet bleiben. Hintergrund ist, dass das Erfordernis einer Fach(zahn)
arztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen fiir die Ubernahme einer Lei-
tungsfunktionsstelle auch bei einer Soll-Vorschrift der Regelfall ist. Von dem
Erfordernis einer Fach(zahn)arztqualifikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen
kann bei der hier gewéhlten Formulierung nur in begriindeten Ausnahmeféllen
abgewichen werden. Dies soll insbesondere dann moglich sein, wenn sich eine
Leitungsposition nicht mit einer Person, die die Fach(zahn)arztqualifikation fiir
offentliches Gesundheitswesen innehat, besetzen ldsst und die Personalsituation
des betroffenen Gesundheitsamtes einen Verzicht auf eine Fach(zahn)arztquali-
fikation fiir 6ffentliches Gesundheitswesen und des dazugehorigen Facharztstan-
dards zulassen.

Zu § 4 Absatz 2 des Artikel 3:

Im Rahmen des Anhérungsverfahrens wurde eine Offnung der Leitungsfunktions-
stellen auf bestimmte, in § 4 Absatz 2 OGDG aufgezihlte Facharztqualifikationen
dem Grunde nach begriiit. Ebenso wurde sich aber auch gegen eine solche re-
gelhafte Erweiterung der Leitungsfunktionsstellen ausgesprochen oder subsididr
gar eine Ausweitung auf alle Facharztqualifikationen dargelegt. Weiter wurde ge-
fordert, dass jedenfalls mindestens die Hilfte oder der vollstindige Kurs-Weiter-
bildung fiir 6ffentliches Gesundheitswesen absolviert werden miisse, um gleich-
wertige Voraussetzungen flir eine Amtsleitung oder stellvertretende Amtsleitung
nach § 4 Absatz 2 OGDG nachweisen zu kénnen. Hinsichtlich der Begriindung
wird auf obige Ausfithrungen Bezug genommen. Der Gesetzestextentwurf wird
im Wesentlichen erhalten. Insoweit wird auf die Gesetzesbegriindung des Ent-
wurfs verwiesen. Es kann erstrebenswert sein, mehr als die Hélfte der Stunden
des Kurses-Weiterbildung fiir 6ffentliches Gesundheitswesen zu absolvieren. Dies
kann dann der Fall sein, wenn dies ergidnzend zu bereits erworbenen Kenntnissen
in der bisherigen Facharztausbildung sinnvoll wire. Die Anregung sowie andere
redaktioneller Art sind umgesetzt.

Zu § 4 Absatz 3 des Artikel 3:

Unter Verweis auf die Argumente zu § 4 Absatz 1 Satz 4 OGDG wurde zu § 4
Absatz 3 OGDG vorgebracht, dass auf eine regelhafte Offnung der Leitungsposi-
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tion eines Gesundheitsamtes flir nichtirztliche Qualifikationen verzichtet werden
solle oder diese jedenfalls zuriickgestellt werden solle, bis mit einer Novellie-
rung des OGDG durch den Gesetzgeber veridnderte Aufgaben des OGD festgelegt
worden seien. Eingebracht wurde auch, dass die Erweiterung auf nichtérztliche
Professionen im Rahmen des Leitungsteams eines Gesundheitsamtes als sinn-
voll erachtet werde. Jedoch diirfe sich die regelhafte Gleichwertigkeit bestimmter
nichtirztlicher Professionen nur auf die stellvertretende Leitung eines Gesund-
heitsamtes beziehen. Die Anregungen wurden nicht aufgegriffen. Es wird auf die
Ausfiihrung zu § 4 Absatz 1 Satz 4 verwiesen.

Als weitere wesentliche Anregung wurde vorgebracht, dass ungerechtfertigter-
weise approbierte Arztinnen und Arzte, die iiber keine Facharztqualifikation
oder iiber eine andere als die in § 4 Absatz 2 OGDG genannten verfiigen, nicht
ebenfalls eine gleichwertige Qualifikation, die die Voraussetzung fiir die Uber-
nahme einer Leitung oder die stellvertretende Leitung eines Gesundheitsamtes
erfiillen, mitbringen wiirden und jedenfalls den in Absatz 3 genannten nichtérzt-
lichen Professionen gleichzusetzen seien. Begriindet wurde dies damit, dass die-
se mit der Approbation iiber Kenntnisse in den Bereichen Krankheitsprivention,
Diagnostik, Bevolkerungsmedizin und Gesundheitsmanagement verfiigen, die fiir
eine Leitungsfunktion essenziell seien. Auflerdem wiirde dadurch die é&rztliche
Qualifikation abgewertet werden. Trotz der hiesigen Einwdnde verbleibt es nach
umfassender Abwégung bei der bisherigen Formulierung. Der Bedarf der drzt-
lichen Qualifikation ist in einem Gesundheitsamt zur Aufgabenerfiillung ebenso
erforderlich, wie die in § 4 Absatz 3 OGDG genannten Professionen. § 4 Absatz 3
OGDG trigt der Multiprofessionalitit und einem Nebeneinander von verschiede-
nen Aufgaben verschiedener Fachrichtungen in einem Gesundheitsamt sowie per-
sonalwirtschaftlichen Aspekten Rechnung. Entgegen approbierten Arztinnen und
Arzten haben die aufgefiihrten nichtérztlichen Professionen nicht die Méglich-
keit eine Facharztqualifikation, insbesondere die Facharztqualifikation fiir 6ffent-
liches Gesundheitswesen, zu erzielen. Der Erwerb der Facharztqualifikation soll
fiir approbierte Arztinnen und Arzte erstrebenswert bleiben. Er ist Ausdruck der
Fachbezogenheit der arztlichen Tétigkeit. AuBerdem ist die Qualifikation fiir den
Erhalt der qualitativen Standards ein unverzichtbares Instrument. An sie ist die
Weiterbildungsbefugnis gebunden, die wiederrum erforderlich ist, um die Weiter-
bildung zur Facharztqualifikation 6ffentliches Gesundheitswesen Neukolleginnen
und Neukollegen anbieten zu kdnnen. Insoweit wird auf die Ausfiihrungen zu § 4
Absatz 1 Satz 4 OGDG verwiesen. Fiir Einzelfélle verbleibt die Moglichkeit einer
Gleichwertigkeitspriifung nach § 4 Absatz 1 OGDG. Ausfithrungen zu seltenen
Einzelfillen und die Anforderungen finden sich in der Gesetzesbegriindung. Wei-
ter wurde vorgebracht dass Chemikerinnen und Chemiker keine gleichwertige
Qualifikation im Sinne von § 4 Absatz 3 OGDG mitbringen wiirden, weil das
Chemiestudium von den Lebenswissenschaften zu weit entfernt sei. Die Anre-
gung wurde nicht aufgegriffen, da es Uberschneidungspunkte mit dem Biologie-
studium gibt. Mit den weiteren Voraussetzungen fiir eine regelhafte Gleichwertig-
keit wird ein Bezug zur Tatigkeit im 6ffentlichen Gesundheitsdienst sichergestellt.

Zu § 4 Absatz 4 des Artikel 3:

Angeregt wurde, dass nicht auf die Weiterbildungszeit in einer Psychiatrie ver-
zichtet werden diirfe, weil der Nachweis der Erfahrung auf diesem Gebiet Vo-
raussetzung fiir die Erstellung von einzelnen Gutachten und &rztlichen Zeug-
nissen, die zu den Aufgaben eines Gesundheitsamtes gehdren, erforderlich sei.
Die Anregung wurde nicht aufgegriffen, auch wenn zugestimmt und im hiesigen
Gesetzesentwurf deutlich gemacht wird, dass es in den Gesundheitsdmtern auch
psychiatrieerfahrenes drztliches Personal bedarf. Dennoch stellt die Weiterbil-
dungszeit Amter und Bedienstete ungeachtet der Liinge hiufig vor organisatorische
Herausforderungen. Die gesetzgeberische Intention, den Anwendungsbereich des
§ 4 OGDG zu offnen, vgl. § 4 Absatz 2 OGDG in der Fassung durch Artikel 1
des Gesetzes iiber den 6ffentlichen Gesundheitsdienst zur Anderung anderer Vor-
schriften vom 22. Dezember 2021 (GBI. S. 1210), wiirde zuwidergelaufen wer-
den, wenn es generell einen groBeren Kreis an Bewerberinnen und Bewerbern fiir
Leitungsfunktionen gébe, eine Einstellung an einer fehlenden Weiterbildungszeit
in der Psychiatrie scheitern wiirde. Damit die Gesundheitsdmter ihre gesetzlichen
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Aufgaben in diesem Bereich erfiillen konnen, sind die Voraussetzungen des Ent-
falls des Anforderungserfordernisses normiert.

Allgemein zu Artikel 3:

Im Rahmen der Anhdrung wurde zudem gefordert, dass die Anderung des § 4
OGDG evaluiert werden solle. Der Gesetzesentwurf greift diesen Vorschlag aus
folgenden Griinden nicht auf: Es ist origindre Aufgabe des Sozialministeriums,
Verwaltungsverfahren und damit im Zusammenhang stehende Rechtsvorschrif-
ten, die in seiner fachlichen Zustindigkeit verantwortet werden, fortlaufend zu
iiberpriifen und einer Bewertung zu unterziehen. Etwaige Anpassungsbedarfe er-
geben sich aus der praktischen Anwendung des § 4 OGDG, sodass gesonderte
Vorgaben fiir eine Evaluation nicht erforderlich sind.

Im Ubrigen wurden weitere, {iberwiegend redaktionelle Vorschlige zu § 4 OGDG
gemacht, die im Gesetzesentwurf grofBtenteils iibernommen werden konnten.
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Stellungnahme des Normenkontrollrates Baden-Wiirttemberg gem. Nr.
4.1 VwV NKR BW

23.04.2025
Gesetz fir Teilhabe- und Pflegequalitit (Teilhabe- und Pflegequalitatsge-
setz - TPQG) und zur Anderung des Landes-Behindertengleichstellungs-
gesetzes (L-BGG)

NKR-Nummer /2025, Ministerium fir Soziales, Gesundheit und Integration
Baden-Wirttemberg

Der Normenkontrollrat (NKR) Baden-Wiirttemberg hat sich mit dem Referentenentwurf des oben
genannten Regelungsvorhabens befasst.

l. Im Einzelnen

Mit dem Artikelgesetz wird zum einen das bisherige Gesetz fir unterstiitzende Wohnformen, Teil-
habe u. Pflege (Wohn-, Teilhabe- u. Pflegegesetz - WTPG) gedndert und neu gefasst zu einem
Gesetz fir Teilhabe- u. Pflegequalitat (Teilhabe- u. Pflegequalitatsgesetz - TPQG).

Zum anderen wird das Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (L-BGG) um klarstellende Re-
gelungen im Hinblick auf das Amt der oder des Landes-Behindertenbeauftragten erganzt.

1.
Teilhabe- u. Pflegequalitdtsgesetz - TPQG
Das TPQP bringt im Vergleich zum bisherigen WTPQ insbesondere folgende Anderungen:

Der Anwendungsbereich des Gesetzes wird eingeschrénkt auf stationdre Einrichtungen fiir voll-
jdhrige pflegebediirftige Menschen und Einrichtungen der Eingliederungshilfe fir volljdhrige Men-
schen mit Behinderungen im Sinne des SGB XI. Nicht in den Anwendungsbereich des Gesetzes
fallen ambulant betreute Wohngemeinschaften fur volljahrige Menschen mit Unterstitzungs- u.
Versorgungsbedarf oder mit Behinderungen sowie stationare Hospize.

Anstelle von bisher jéhrlichen Regelbegehungen in jeder Einrichtung nimmt die zustédndige Be-
horde in einem Kalenderjahr in der Regel fiir 30 von 100 Einrichtungen eine Regelpriifung vor. Die
Auswahl der Einrichtungen, die in einem Kalenderjahr gepriift werden, liegt im Ermessen der Be-
horde. Innerhalb von fiinf Kalenderjahren muss jede Einrichtung mindestens einmal regelgeprift
worden sein.

Die Aufsichtsbehérde kann den Trager der Einrichtung auf Antrag in begriindeten Einzelféllen aus
wichtigem Grund von einzelnen Anforderungen befreien, wenn dies geboten und hierdurch der
Schutz der Bewohnerinnen u. Bewohner nicht gefahrdet ist.

Die bisherigen Regelungen zur Mitwirkung der Bewohner u. Bewohnerinnen und die entspre-
chende Landesheimmitwirkungsverordnung werden aufgehoben. Stattdessen wird eine Rege-
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lung geschaffen, die vorsieht, dass die Einrichtungen die Mitwirkung u. Mitgestaltung der Bewoh-
nerinnen u. Bewohner gewahrleisten u. fordern sollen und die Bildung von Mitwirkungsgremien
unterstitzen.

Die beiden Verordnungen des Sozialministeriums zur baulichen Gestaltung von Heimen u. zur Ver-
besserung der Wohnqualitat in den Heimen Baden-Wiirttembergs (Landesheimbauverordnung -
LHeimBauVO) und tiber personelle Anforderungen fiir stationére Einrichtungen (Landespersonal-
verordnung - LPersVO) werden zusammengefiihrt.

2.
Landes-Behindertengleichstellungsgesetz - L-BGG
Zur/zum Landesbehindertenbeauftragten wird erganzend/klarstellend geregelt,

> dass diese/dieser das Amt bis zur Bestellung einer/eines neuen Landesbehindertenbeauf-
tragten ausiibt (§ 13 Absatz 1)

> dass die/der Landebehindertenbeauftragte von einer Geschéaftsstelle unterstitzt wird (8
13 Absatz 2).

Il. Votum
1.

Durch die Beschrankung des Anwendungsbereichs des bisherigen WTPQ und kinftigen TPQG
wird dieses entschlackt und die nunmehr nicht mehr erfassten Einrichtungen von zusétzlichen
Bestimmungen entlastet.

Das Ressort hat in seiner Gesetzesbegriindung fiir den NKR schlissig dargelegt, dass es nicht
erforderlich ist,ambulante betreute Wohngemeinschaften fur volljghrige Menschen mit Unterstut-
zungs- u. Versorgungsbedarf oder mit Behinderungen und Hospize unter das Gesetzesregime des
TPQG zu fassen. So fuhrt es aus, dass die ambulanten betreuten Wohngemeinschaften mehr Ge-
staltungsspielraum fiur kreative Losungen und die Umsetzung individueller Konzepte erhalten sol-
len. Zudem obliegt fiir diese Einrichtungen schon jetzt die Priifung des ambulanten Pflegedienstes
dem Medizinischen Dienst. Stationdre Hospize unterfallen dem SGB V und sind daher ohnehin
personell besser ausgestattet. Auch unterldgen stationdre Hospize aufgrund der engen Anbin-
dung von Angehérigen und vergleichbar Nahestehenden sowie ehrenamtlich Helfenden bereits
einer sozialen Kontrolle.

2.

Die Anderung hinsichtlich der vorgegebenen Regelbegehungen erachtet der NKR als sinnvolle
Vereinfachung bzw. Flexibilisierung. Aufsichtsbehdrden missen kiinftig nicht mehr zwingend jede
Einrichtung jahrlich regelprifen, sondern kénnen sich auf problemgeneigte Einrichtungen kon-
zentrieren und diese enger begleiten. Zudem haben die Behdrden somit mehr Kapazitat fur an-
lassbezogene Uberpriifungen.

Seite 2 von 3

66



Landtag von Baden-Wiirttemberg Drucksache 17 / 9652

3.

Der NKR begrif3t grundsatzlich, dass in 8 18 TPQG eine Befreiungsklausel von gesetzlichen An-
forderungen bzw. Anforderungen aus Rechtsverordnung geregelt ist. In der Gesetzesbegriindung
flhrt das Ressort hierzu jedoch einschrankend aus:

,Befreiungen von baulichen Anforderungen von der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtverordnungen sind fiir Neubauten grundsétzlich nicht méglich. Lediglich in atypischen
Fallkonstellationen kommen Befreiungsméglichkeiten ausnahmsweise in Betracht.”

Der NKR regt an, die kategorische Herausnahme von Befreiungen von baulichen Anforderungen
flr Neubauten im Anhorungsverfahren zu Gberdenken. Der Weg, durch kreative Kompensationen
und Alternativlédsungen von baulichen Anforderungen abweichen zu kénnen, ohne dass dies zu
Lasten der Bewohnerinnen u. Bewohnern von Einrichtungen geht, sollte aus Sicht des NKR nicht
von vornherein verbaut werden. Ggf. kénnte ein Blick auf Regelungen anderer Lander, so beispiels-
weise das Gesetz iber das Wohnen mit Pflege und Betreuung des Landes Brandenburg (Branden-
burgischen Pflege- u. Betreuungswohngesetz - BogPBWohG), Impulse geben.

4.

Die Aufhebung der Landesheimmitwirkungsverordnung sieht der NKR kritisch bzw. differenziert.
Es ist ihm bewusst, dass die bisherigen Regelungen sehr detailliert waren und fir die Einrichtun-
gen ggf. hohen Aufwand in der Umsetzung verursachten. Auch widerspricht der NKR nicht der
Aussage des Ressorts in der Gesetzesbegriindung, dass sich gezeigt habe, dass Mitwirkung in
den Einrichtungen nicht erzwungen werden kdnne, sondern auf freiwilliger Basis erfolgen misse.

Der NKR ist jedoch nicht davon Uberzeugt, dass die vom Ressort hierfir geschaffenen Ersatz-Re-
gelungen zielfihrend sind. So geht das Ressort davon aus, dass allein durch die Bindung der Ein-
richtungen an den Gesetzeszweck gesichert sei, dass die Mitwirkung von Bewohnerinnen u. Be-
wohnern ausreichend berilcksichtigt werde. Die zustandige Behorde konne ,,etwaigen Bestrebun-
gen einer Einrichtung, freiwillige Mitwirkungsbewegungen zu unterbinden, entgegenwirken®.
Was sind aber solche Bestrebungen und wie sind diese zu beweisen? Wie erfahrt die Aufsichtsbe-
horde hiervon? Und wie konkret kann sie dann diesen Bestrebungen entgegenwirken? Zugleich
betont das Ressort, wie wichtig und ,winschenswert” die Mitwirkung der Bewohnerinnen u. Be-
wohner ist. Der NKR ist der Auffassung, dass die komplette Streichung der Landesheimmitwir-
kungsverordnung nicht geeignet ist, sinnvoll Biirokratie abzubauen und Erleichterungen zu schaf-
fen. Der NKR schlagt daher vor, die Streichung der Landesheimmitwirkungsverordnung zu tber-
denken und in einem Praxis-Check mit den Normadressaten, Einrichtungen ebenso wie Bewoh-
nerinnen und Bewohnern bzw. deren Vertretungen, eine Alternative fur eine reformierte, schlanke
und praxistaugliche Landesheimmitwirkung zu schaffen.

gez. Dr. Dieter Salomon gez. Alexander Kozel
Vorsitzender Berichterstatter

Seite 3von 3

67



	Landtag von Baden-Württemberg
	17. Wahlperiode
	Drucksache 17 / 9652
	14.10.2025
	Gesetzentwurf
	der Landesregierung
	Gesetz für Teilhabe- und Pflegequalität und zur Änderung  weiterer Vorschriften


